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Neues vom 
Münchener Modell

Anwalts' Maulkorb? 

Immer wieder höre ich Klagen von Familienrechtskollegen, das MüMo ver-
biete ihnen, die Interessen ihrer Mandanten angemessen wahrzunehmen,
sie dürften ja nichts mehr in die Schriftsätze schreiben. Andere Kollegen
"gestehen" mir mit sichtbar schlechtem Gewissen, wieder mal in einem
MüMo-Fall ordentlich "draufgehauen" zu haben. Ich wundere mich
über solche Aussagen, denn im MüMo hat sich für mich inhaltlich an der
Aufgabe der Verfahrensbeteiligten eigentlich wenig geändert. Es geht
mehr um einen anderen Umgang miteinander. Wir Anwälte sind und
bleiben kraft Gesetzes einseitige Interessenvertreter, auch im MüMo.
Gleichzeitig lohnt es aber, sich über die Frage Gedanken zu machen,
was es bedeutet, die Interessen der eigenen Partei so gut wie möglich
wahrzunehmen. 

Zunächst ist aus meiner Sicht klar, dass das MüMo uns nicht zum "ver-
längerten Arm" des Gerichts machen kann. Wir dürfen die Mandanten
nicht zu Lösungen zwingen, die diese nicht wollen. Trotz aller Koopera-
tion sind und bleiben wir im familiengerichtlichen Verfahren die einzi-
gen, deren Aufgabe ist es, die Interessen unserer Partei zu wahren. Wie
schwierig dies im Einzelfall sein kann, zeigt sich dann, wenn die ehe-
malige Studienkollegin gegnerische Anwältin ist, man sich mit der zu-
ständigen Verfahrenspflegerin privat prima versteht, den zuständigen
Richter seit Jahren kennt und schätzt und der eigene Mandant stur auf
seiner "unvernünftigen" Position beharrt. Auch in einem solchen Fall
müssen wir an seiner Seite bleiben, gleichgültig, was die anderen von
uns denken. Unser Mandant braucht einen Anwalt, der für ihn das Beste
rausholt. Aber, was ist das Beste? Wie definieren wir sein Interesse? 

Ich bin keine Anwältin, die kritik-und diskussionslos tut, was mein 
Mandant will. Gleichzeitig ist mir immer bewusst, dass mein Mandant
die Konsequenzen tragen muss, nicht ich. Deshalb ist er es, der 
entscheidet. Bevor er das tut, muss er wissen, welche Interessen er hat.
Hieran arbeite ich intensiv mit ihm und erlebe dabei oft, dass meine

Mandanten sich aufgrund ihres Trennungsschmerzes,
ihrer Enttäuschung oder ihrem schlechten Gewissen gute
Lösungen gar nicht mehr vorstellen können. Ohne Hilfe-
stellung sehen sie nicht, wie wichtig für ihr eigenes Wohl-
ergehen ist, dass ihre Kinder möglichst unbeschadet aus
der Trennung kommen. Gelingt es, den Blick hierfür frei
zu bekommen, gibt es auch eine Chance auf Einigung.
Dies erspart allerdings nicht, in der mündlichen Ver-
handlung mit den anderen Verfahrensbeteiligten zäh um
die "beste Lösung" zu ringen. 

Trotzdem ist für mich ein wesentlicher Schritt erreicht, wenn
mein Mandant erkennt, wie einerseits das Wohl seines Kin-
des von seinem Verhalten abhängt, umgekehrt aber auch
sein eigenes Glück unmittelbar davon beeinflusst wird, wie
es den Kindern geht - wenn die Kinder O.K. sind, sind die
Eltern glücklich und umgekehrt. Mandanten, die dies 
verstanden haben, bemühen sich, den Streit zu beenden,
gleichgültig wer schuld ist oder angefangen hat. Zur Inter-
essenwahrnehmung gehört also auch, dem Mandanten die
Bedürfnisse seiner Kinder bewusst zu machen. Dafür 
brauche ich meine Rolle als Anwältin nicht zu verlassen. 

Was gehört nun aber in die Anwaltsschriftsätze im
MüMo ? Aus meiner Sicht alles, was zur Wahrnehmung
der Interessen meines Mandanten im jeweiligen Einzelfall

notwendig ist, nicht mehr und nicht weniger. Dies zu entscheiden, liegt
allein in meiner Verantwortung als Interessenvertreter meiner Partei. In-
soweit kann der Musterantrag der Anwaltsinitiative MüMo
(www.muencheneranwaltverein.de) nur ein unverbindlicher Vorschlag
sein, ebenso die Wünsche der Familienrichter oder des interdisziplinären
Arbeitskreis MüMo. In meinem Antrag liefere ich, neben allen perso-
nenbezogenen Daten, einschließlich Handynummer und Emailadresse
meines Mandanten und der Gegenseite, alle aus meiner Sicht notwen-
digen sachlichen Informationen zur Familiensituation. Schön finde ich
am MüMo, nicht mehr auf alles eingehen zu müssen, was aus meiner
Sicht "neben der Sache" liegt. Dies spart mir eine Menge Arbeit und
ermöglicht mir, nichts mehr gegen meine eigene Überzeugung schrei-
ben zu müssen.

Allerdings lässt mich das MüMo immer
wieder darüber nachdenken, wie wir
Anwälte mit Sprache umgehen. Ich
frage mich neuerdings nicht nur, was
mein Mandant hören möchte, sondern
auch, wie meine Formulierungen bei
der Gegenseite ankommen. Vielleicht
gewöhnen wir uns über das MüMo
nicht nur an, vorsichtiger zu formulieren, sondern auch zu überlegen,
wo wir sonst noch den Streit der Parteien unnötig anheizen. Fast alle
Mandanten wünschen sich, in Frieden mit ihren Kindern zu leben. Wir
sollten alles unterlassen, womit wir dies unmöglich machen. 

Sind Sie anderer Ansicht? Dann schreiben Sie mir (schaeder@familien-
und-erbrecht.eu). 

Ihre Dr. Susan Schäder

Kanzlei für Familien-und Erbrecht 
Eber Schäder Schäfer Springmann RAe Partnerschaft 
Hackenstr. 7 c, 80331 München, Tel. 23 88 75 80
www.familien-und-erbrecht.eu 

Einladung zum Besuch der GWG:

Die Anwaltsinitiative MüMo ist eingeladen, dieses Jahr kostenfrei einige
der im familiengerichtlichen Verfahren aktiven Institutionen kennen zu
lernen. Es wird in den kommenden Monaten u.a. Treffen beim Familien-
notruf e.V., Münchner Informationszentrum für Männer und Betreuten
Umgang (Frauenbörse) geben. 

Als erstes steht in dieser Besuchsreihe ein Treffen bei der 

Gesellschaft für wissenschaftliche Gerichts- 
und Rechtspsychologie, (GWG München), 
Rablstr. 45 in 81669 München an. 

Es findet am Freitag, den 13.03.2009 
in der Zeit von 10:00 – 12:00 Uhr statt.

Das Angebot gilt zunächst für alle Mitglieder der Anwaltsinitiative
MüMo, außerdem für MAV-Mitglieder, die im Familienrecht tätig sind. 

Die Teilnehmerzahl ist auf 25 begrenzt. Deshalb ist eine vorherige 
Anmeldung notwendig unter schaeder@familien-und-erbrecht.eu.

Wir freuen uns über eine möglichst zahlreiches Kommen!

Dr. Susan SchäderGoetheplatz
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Gebührenrecht

Mitwirkung an der Erledigung des Straf- oder Bußgeld-
verfahrens durch Tätigkeiten in einem vorangegangenen
Verfahrensstadium

In Strafsachen erhält der Verteidiger nach Nr. 4141 VV RVG eine 
zusätzliche Gebühr, wenn er daran mitwirkt, dass sich das Verfahren
ohne Hauptverhandlung erledigt. Gleiches gilt in Bußgeldsachen nach
Nr. 5115 VV RVG. Sowohl in Strafsachen als auch in Bußgeldsachen ist
einer der Hauptanwendungsfälle dieser zusätzlichen Gebühr die nicht
nur vorläufige Einstellung des Verfahrens. In diesem Fall erwirbt der 
Anwalt eine zusätzliche Gebühr, wenn er an der Einstellung mitgewirkt
hat (Anm. Abs. 1 Nr. 1 zu  Nr. 4141 VV RVG; Anm. Abs. 1 Nr. 1 zu 
Nr. 5115 VV RVG).

Einhellige Rechtsprechung ist, dass an die Mitwirkung des Anwalts keine
zu hohen Anforderungen zu stellen sind, weil es nicht seine Aufgabe ist,
das Verfahren zu fördern, sondern seinen Mandanten ordnungsgemäß
zu verteidigen (siehe AnwK-RVG/N. Schneider, 4. Aufl. 2008, Nr. 4141
Rn. 10 ff.; Nr. 5115 Rn. 27 ff.). Insbesondere von Rechtsschutzver-
sicherern wird dennoch immer wieder eingewandt, die Mitwirkung
müsse gerade in dem Verfahrensabschnitt erfolgt sein, in dem sich das 
Verfahren erledigt habe. Die Rechtsprechung hatte sich in zwei Fällen
mit diesem Problem zu befassen.

Fall 1: Im Bußgeldverfahren hatte der Anwalt im Verfahren vor der 
Verwaltungsbehörde eine umfassende Einlassung abgegeben. Die Ver-
waltungsbehörde hatte dennoch einen Bußgeldbescheid erlassen. Auf
den Einspruch hin wurde die Sache an das Amtsgericht abgegeben, das
nach § 47 Abs. 2 OWiG das Verfahren auf Kosten der Staatskasse ein-
gestellt hat. Es hat sich dabei auf die vom Verteidiger im Verfahren vor
der Verwaltungsbehörde in seiner Einlassung vorgetragenen Argumente
gestützt. 

Der Rechtspfleger hatte die angemeldete zusätzliche Gebühr zunächst
abgesetzt, da eine Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren nicht 
ersichtlich sei. Der Amtsrichter (AG Zossen, Beschl. v. 12. 11. 2008 - 11
OWi 43159 Js-OWi 286/08 (70/08) - AGS 2009, 72) hat die zusätzliche
Gebühr bewilligt. Er weist zutreffend darauf hin, dass es für die 
Mitwirkung nicht darauf ankomme, in welchem Verfahrensabschnitt
sich die entsprechende Tätigkeit des Verteidigers entfaltet habe. Viel-
mehr wirke jede Mitwirkungshandlung im weiteren Verlaufe des 
Verfahrens fort. Das gelte insbesondere dann, wenn sich das Geicht -
wie hier - auf eine in einem vorangegangenen Verfahren abgegebene
Einlassung stützt.

Fall 2: In einem anderen Fall hatte der Anwalt im Strafverfahren eine
umfassende Einlassung abgegeben, woraufhin das Strafverfahren 
dann eingestellt wurde. Die Sache wurde hiernach an die zuständige
Verwaltungsbehörde abgegeben, die ein Bußgeldverfahren einleitete.
Dieses Verfahren wurde dann schließlich ebenfalls eingestellt, allerdings
ohne dass der Verteidiger eine weitere Einlassung im Bußgeldverfahren
abgab.

Hier wollte der Rechtsschutzversicherer die zusätzliche Gebühr im 
Bußgeldverfahren nach Nr. 5115 VV RVG nicht zahlen. Er war der 
Auffassung, es fehle an einer Mitwirkung des Anwalts, weil dieser im
Bußgeldverfahren keine Mitwirkungstätigkeit entfaltet habe. Die im
Strafverfahren abgegebene Einlassung sei für das Bußgeldverfahren 
unbeachtlich.

Der BGH (Urt. v. 18. 9. 2008 - IX ZR 74/07 = AGS 2008, 491 = MDR
2008, 1366 = ZfSch 2008, 709 = AnwBl. 2008, 886 = Rpfleger 2009,

48 = JurBüro 2008, 639 = DAR 2009, 56 = NJW 2009, 368) hat auch
hier die zusätzliche Gebühr zugesprochen. Auch er weist zu Recht dar-
auf hin, dass es für das Entstehen der Gebühr nach Nr. 4141 VV RVG
nicht Voraussetzung ist, dass die Mitwirkungshandlung genau in dem
Verfahrensabschnitt erfolgt ist, in dem sich die Sache dann erledigt hat.
Er führt zu Recht aus, dass dem nachfolgenden Bußgeldverfahren der
gesamte Akteninhalt zugrunde liegt, also auch eine bereits im voran-
gegangenen Strafverfahren abgegebene Einlassung. Es wäre eine
unnötige Förmelei, wenn der Verteidiger, um seine Gebühren zu ver-
dienen, in jedem Verfahrensabschnitt die Einlassung des Betroffenen
wiederholen müsste. Dies würde die Akten nur unnötig aufblähen und
dem Zweck des Gesetzes, das Geicht zu entlasten, zuwider laufen.

Fazit: Mitwirkungshandlungen des Verteidigers im Straf- und Bußgeld-
verfahren müssen nicht in dem Verfahrensabschnitt erfolgt sein, in dem
es dann zur Erledigung gekommen ist. Vielmehr wirken sämtliche Mit-
wirkungshandlungen im gesamten Verfahren fort. Das gilt auch dann,
wenn eine Tat zunächst als Ordnungswidrigkeit und anschließend als
Strafsache verfolgt wird oder zunächst als Strafsache und anschließend
als Ordnungswidrigkeit.

Norbert Schneider, Rechtsanwalt, Neunkirchen

Aktuelles

Anwaltsgericht München in neuen Räumen

Seit 02. Februar 2009 finden Sie das Anwaltsgericht München nicht
mehr in Zimmer 61 des Justizpalastes. 

Die neue Anschrift lautet:

Anwaltsgericht für den Bezirk 
der Rechtsanwaltskammer München
Schleißheimer Straße 139 
80797 München

Die Geschäftsstelle finden Sie im Zimmer 320, den Sitzungssaal im
Zimmer 318, jeweils im 3. Stock. Die Telefon- und Faxnummer sind
unverändert. 

Max-Weber-Platz
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DAV-Ratgeber wieder im ASC vorrätig

- Neuauflage des DAV-Ratgebers für 
junge Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte -

Der „DAV-Ratgeber für junge Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte“
wurde vom Deutschen Anwaltverein (DAV) neu aufgelegt. Die völlig
überarbeitete 12. Auflage enthält auf rund 790 Seiten die wichtigsten
Informationen für den Berufseinstieg in die Anwaltschaft. Egal, ob für
die Existenzgründerin oder den Angestellten – der DAV-Ratgeber ist ein
Standardwerk, der die wichtigsten Informationen bündelt. Themen
sind zum Beispiel die Gründungsplanung, die Finanzierung, das
Personalmanagement, die Honorarvereinbarung oder aber auch die
Spezialisierung. 

„Die Anwaltschaft stellt eine der durchschnittlich jüngsten
Berufsgruppen innerhalb der freien Berufe. Ihre Angehörigen stehen
vor großer Herausforderung in der heutigen Dienstleistungs-
gesellschaft“, so der Präsident des DAV, Rechtsanwalt Hartmut Kilger.
Wer den Beruf ergreife, müsse ihn selbstständig und verantwortlich
ausüben können. „Das Buch bietet viel Anschauungsmaterial hierfür“,
so Kilger weiter. 

Die namhaften Autoren des Ratgebers sind durch die Bank erfahrene
Praktiker und können daher Informationen von praktischem Wert für
den Berufseinsteiger bieten. Neben Fragen, die sich mit der
Anwaltschaft allgemein, der eigenen Kanzlei, der fremden Kanzlei, der
ersten 100 Tage etc. beschäftigen, gibt er auch einen Überblick über
mögliche Spezialisierungen. Von besonderem Wert sind auch die
Musterverträge für Sozietäten. 

Der DAV-Ratgeber ist gegen eine Schutzgebühr von 5 € zu beziehen
beim Münchener AnwaltVerein e.V., AnwaltServiceCenter, Prielmayerstr. 7,
80335 München oder über den DAV.

DAV-Ratgeber für junge Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Hrsg.
vom Deutschen Anwaltverein und vom Forum Junger Anwaltschaft im
Deutschen Anwaltverein, 12. Auflage 2008, ca. 790 Seiten gebunden,
5 €, ISBN: 978-3-8240-1024-0, Erschienen im Deutschen Anwaltverlag,
Dezember 2008.

Interessante 
Entscheidungen

EuGH - Kein Verlust des Urlaubsanspruchs 
bei Krankheit

Ein Arbeitnehmer verliert nicht seinen Anspruch auf be-
zahlten Jahresurlaub, wenn er diesen wegen Krankheit
nicht ausüben konnte. Dahingehend legte der EuGH in
seinem Vorabentscheidungsurteil vom 20. Januar 2009 in
den verbundenen Rechtssachen C-350/06 und C-520/06
die Richtlinie 2003/88/EG zur Arbeitszeitgestaltung und
den darin verankerten Anspruch auf bezahlten Jahresur-
laub aus. In einem der Ausgangsverfahren hat das Lan-
desarbeitsgericht Düsseldorf über die finanzielle
Abgeltung für einen Arbeitnehmer zu entscheiden, der
seinen bezahlten Jahresurlaub wegen einer Arbeitsun-
fähigkeit, die zu seiner Verrentung führte, nicht ausüben
konnte. Die Vorschrift des § 7 Abs. 3 Mindesturlaubsge-
setz für Arbeitnehmer sieht vor, dass der Anspruch auf
bezahlten Jahresurlaub bzw. dessen  finanzielle Abgel-
tung am Ende des Kalenderjahres bzw. eines in der Regel

dreimonatigen Übertragungszeitraums verfällt. War daher ein Arbeit-
nehmer bis zum Ende dieses Zeitraums arbeitsunfähig, so musste der
nicht in Anspruch genommene Urlaub nicht finanziell abgegolten wer-
den. Der Gerichtshof hat nunmehr festgestellt, dass die Mitgliedsstaa-
ten zwar eigenständig die Modalitäten und Grenzen der Übertragung
von Jahresurlaub regeln könnten. Vorliegend sei jedoch dem Arbeit-
nehmer jede Möglichkeit genommen, in den Genuss seines bezahlten
Jahresurlaubs zu kommen. 

http://www.anwaltverein.de/downloads/depeschen/2009/Depesche-04.pdf

(Quelle: DAV-Depesche Nr. 04/09 vom 29. Januar 2009)

Aus dem Ministerium der Justiz
und für  Verbraucherschutz

Managerverantwortlichkeit - Boni (PM 29/09 vom 17.02.09)

"Persönliche Gier gefährdet das System der Selbstregulierung" -
Bayerns Justizministerin Merk fordert Managervergütung stärker
zu reglementieren

Die bayerische Justizministerin Dr. Beate Merk hält die Ankündigung 
vieler Banken trotz Finanzmarktkrise Boni in Millionenhöhe an ihre 
Manager auszahlen, für "schlicht unfassbar". "Es kann nicht sein, dass
der Staat mit Milliarden an Steuergeldern zur Hilfe gerufen wird, 
Arbeitsplätze verloren gehen, Manager aber keine persönlichen Konse-
quenzen ziehen und weiterhin rücksichtslos und selbstgerecht die 
privaten Schatullen füllen. Dies sei nicht nur eine Frage der Moral und
des Anstands, sondern es geht um die Einstellung zum Wirtschaftsleben
selbst. Die Verantwortung für das Unternehmen und die Arbeitnehmer",
so Merk.

Merk hält die übermäßige Boni auch für rechtlich bedenklich. § 87 des
Aktiengesetzes (AktG), der die Grundsätze für die Bezüge von 
Vorstandsmitgliedern regelt, sehe dem klaren Wortlaut nach vor, dass
der Aufsichtsrat die vereinbarten Vorstandsbezüge angemessen herab-
setzen kann, wenn eine so wesentliche Verschlechterung in der Gesell-
schaft eintritt, dass eine Weitergewährung eine schwere Unbilligkeit
darstelle. Warum die Aufsichtsräte die entsprechenden Maßnahmen 
offenbar nicht ergreifen, sei unverständlich.

Merk gibt hierbei jedoch zu bedenken, dass die Frage, ob auch bereits
"verdiente" Boni von dieser Vorschrift noch erfasst werden, noch nicht
gerichtlich geklärt sei. Sollte man der Auffassung sein, dass § 87 AktG
nur Änderungen für die Zukunft zulässt, sei der Gesetzgeber gefordert.
"Wenn der hinter dieser Vorschrift stehende Rechtsgedanke im Wirt-
schaftsleben nicht ausreichend durchdringt, muss das Parlament nach-
bessern" so Merk und "die vielgepriesene Selbstverpflichtung der
Unternehmen über gesetzliche Vorgaben hinaus, mit der der Gesetz-
geber davon abgehalten werden soll, tätig zu werden, scheint offenbar
dort zu enden, wo es den Akteuren finanziell weh tut."

Perusastraße

Nymphenburger Straße
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Zum Hintergrund: Der Deutsche Corporate Governance Kodex sieht vor,
dass die Vergütungsvereinbarung für nicht vorhergesehene Entwick-
lungen einer Begrenzungsmöglichkeit, neudeutsch: "cap" unterliegen
soll. Nicht nur Merk fragt sich, warum von dieser Empfehlung augen-
scheinlich nicht oder nicht ausreichend Gebrauch gemacht wurde. "Tat-
sachen wie diese zeigen deutlich die Schwächen des Systems der
Selbstregulierung der Unternehmen. Das ist schade, denn dieses System
hat unbestreitbare Vorteile und entspricht dem Grunde nach unserer
Philosophie der sozialen Marktwirtschaft. Eine Wirtschaftsordnung, die
nachhaltig materielle Werte, sozialen Frieden und gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt schafft. Persönliche Gier gefährdet diese Wirtschaftsord-
nung. Wenn das so ist, müssen die Empfehlungen künftig als zwingende
gesetzliche Vorschriften ausgestaltet werden". 

Merk, die einer Länderarbeitsgruppe der Justizministerkonferenz zum
Thema "Managerverantwortlichkeit" vorsitzt, sieht sich erneut darin be-
stätigt, dass - entgegen erbitterter Widerstände aus der Wirtschaft - der
Gesetzgeber prüfen müsse, ob man die Vereinbarung der Managerver-
gütung weiterhin dem "Old-Boys-Network" von Vorstand und Aufsichts-
rat überlassen darf. "Offenbar sind viele Aufsichtsräte unter dem Eindruck
der derzeitigen Rechtslage nicht in der Lage, sich in dieser entscheidenden
Frage gegen den Vorstand zu stellen, was jedoch ihre Pflicht wäre."

Abo-Fallen im Internet (PM 20/09 vom 06.02.09)

Per Mausklick in die Kostenfalle - Bayerns Verbraucherschutz-
ministerin Beate Merk warnt: "Vorsicht bei vermeintlichen Gratis-
leistungen im Internet!"

Bayerns Justiz- und Verbraucherschutzministerin Dr. Beate Merk hat vor
unseriösen Geschäftsmethoden von Webseitenbetreibern gewarnt: 
"Internetnutzer werden häufig durch vermeintliche Gratisangebote
geködert und anschließend mit Rechnungen für angeblich eingegan-
gene Verträge konfrontiert."

Auf Webseiten wird mit kostenlosen Angeboten von Softwarepro-
grammen, Hausaufgabendiensten, Intelligenztests oder Rezeptvor-
schlägen geworben. In den Teilnahme- oder Nutzungsbedingungen
findet sich dann versteckt eine Regelung, wonach ein kostenpflichtiges
Abonnement abgeschlossen wird. Wenngleich in derartigen Fällen viel-
fach überhaupt kein kostenpflichtiger Vertrag zustande kommt, lässt
die Rechnung der Unternehmen regelmäßig nicht lange auf sich warten.
Die Internetbetreiber spekulieren darauf, dass zumindest ein gewisser
Prozentsatz der betroffenen Verbraucher sich aus Unkenntnis der
Rechtslage von den unerwartet ins Haus flatternden Zahlungsaufforde-
rungen und Mahnbriefen in die Irre führen oder einschüchtern lässt.

Merk: "Betroffene Internetnutzer sind gut beraten, sich gegen derar-
tige Forderungen zur Wehr zu setzen. In der Regel kann sich der Ver-
braucher schon darauf berufen, dass schon kein wirksamer Vertrag
zustande gekommen ist und hilfsweise widerrufen bzw. anfechten."

Informationen und Tipps finden sich auch im Verbraucherinformations-
system (VIS) unter http://www.vis.bayern.de/recht/handel/vertragsarten/
abo-fallen.htm 

Personalia

Honorarprofessur für Dr. Eckhart Müller

Unser Kollege, Rechtsanwalt Dr. Eckhart Müller, ehemalige Vizepräsi-
dent der Rechtsanwaltskammer München, ist neuer Honorarprofessor
der juristischen Fakultät an der Universität Passau. Am 16.01.09 erhielt
der Strafverteidiger und langjährige Lehrbeauftragte der Passauer 
Fakultät, die Ernennungsurkunde von Universitätspräsident Prof. 
Dr. Walther Schweizer. Wir gratulieren ihm dazu herzlich. 

Ehrenmitglied Winy Clemens verstorben

Es erreichte uns die traurige Nachricht, dass unser Ehrenmitglied, 
Rechtsanwältin Winy Clemens, im Alter von 84 Jahren nach langer
schwerer Krankheit am 2. Februar 2009 verstorben ist. 

Kollegin Winy Clemens trat 1971 dem Verein bei und war seit 2006 
Ehrenmitglied im MAV. Unser tiefes Mitgefühl gilt ihren Angehörigen. 

Ein Nachruf folgt demnächst. 

Amtswechsel am Landgericht München II

Justizministerin Merk verabschiedet Präsident des Landgerichts 
München II Raphael Singer und führt Nachfolger Christian Schmidt-
Sommerfeld in sein Amt ein

Mit einem Festakt im Schwurgerichtssaal des Münchner Justizpalastes
hat Bayerns Justiz- und Verbraucherschutzministerin Dr. Beate Merk
heute den langjährigen Präsidenten des Landgerichts München II, Ra-
phael Singer (65), feierlich verabschiedet. Dieser tritt zum 1. Februar
2009 in Ruhestand. Als seinen Nachfolger begrüßte die Ministerin den
bisherigen Leiter der Staatsanwaltschaft München I, Christian Schmidt-
Sommerfeld (60). Beide erhielten viel Lob und Dank von der Ministerin.
Im rechtspolitischen Teil ihrer Rede befasste sich Merk mit der aktuellen
Finanzmarktkrise und stellte die Frage, ob die Verantwortlichkeit der
Manager in unserem Rechtssystem ausreichend geregelt ist: "Es gehört zu
meinen Aufgaben als verantwortungsvolle Politikerin, über Gesetzesände-
rungen in diesem Bereich nachzudenken! Das sage ich insbesondere an
die Adresse all derjenigen, die nach den enormen Hilfsaufwendungen des
Staates jetzt gerne "business as usual" betreiben würden." 

Beim Landgericht München II sind 180 Bedienstete beschäftigt, darun-
ter 58 Richter und 12 Rechtspfleger. Mit seinem Zuständigkeitsbereich
für die Amtsgerichtsbezirke Dachau, Ebersberg, Fürstenfeldbruck, Gar-
misch-Partenkirchen, Miesbach, Starnberg, Weilheim in Oberbayern und
Wolfratshausen umfasst es flächenmäßig den größten bayerischen
Landgerichtsbezirk. 

Der bisherige Präsident Raphael Singer stand über zehn Jahre an der
Spitze des Landgerichts. Er begann seine Justizkarriere 1980 im Bayeri-
schen Staatsministerium der Justiz als Mitarbeiter im Landesjustizprü-
fungsamt. Danach war er als Staatsanwalt in Regensburg tätig, bevor er
als stellvertretender Pressereferent in das Ministerium zurückkehrte. In
seiner weiteren Laufbahn war er Landtagsbeauftragter und persönlicher
Referent von Staatsminister a.D. Dr. Lang und Staatsministerin a.D. Dr.
Berghofer-Weichner. Seinen späteren Landgerichtsbezirk hat er bereits
als Richter am Amtsgericht Fürstenfeldbruck und am Landgericht Mün-
chen II erkundet, bevor er zum Richter am Oberlandesgericht München
berufen wurde. Besonders wertvoll für die bayerische Justiz war seine
zehnjährige Tätigkeit als Personalreferent für den höheren Dienst. Von

Bahnhofsuhr: Kurfürstenplatz
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den rund 2800 Richtern und Staatsanwälten, die in der bayerischen Ju-
stiz tätig sind, hat er rund 900 eingestellt, also fast ein Drittel. Merk
lobte: "Das zeigt, dass Sie - wie kaum ein anderer - die bayerische Ju-
stiz zu einer Vorzeigeinstitution gemacht haben, zu einem Sammel-
becken hochqualifizierter und hoch engagierter Juristinnen und Juristen.
Dem Landgericht München II waren Sie ein herausragender Adjutant
und Repräsentant. Dafür möchte ich Ihnen von Herzen "Dankeschön"
sagen. Sie können in jeder Hinsicht stolz auf Ihre Leistung sein." 

Der neue Präsident Christian Schmidt-Sommerfeld stand sechs Jahre an
der Spitze der Staatsanwaltschaft München I, der größten Staatsan-
waltschaft in Bayern. Er begann seine Laufbahn in der bayerischen Ju-
stiz am 1. September 1978 bei der Staatsanwaltschaft München II. Er
war Staatsanwalt in Jugendstrafsachen sowie Gruppenleiter in Wirt-
schaftssachen und wirkte darüber hinaus erfolgreich als Zivilrichter am
Landgericht München II. Im Jahr 1991 erhielt er einen Ruf zur General-
staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht München und übernahm
kurze Zeit später die Leitung der 3. Wirtschaftsabteilung der Staatsan-
waltschaft München I, bevor er noch einmal zur Generalstaatsanwalt-
schaft wechselte und schließlich im Jahr 2003 die Leitung der
Staatsanwaltschaft München I übernahm. Merk: "Sie verfügen über her-
vorragende Nehmerqualitäten und eine Fachkompetenz, die über jeden
Zweifel erhaben ist. Neue Aufgaben packen Sie mit Neugier und großer
Begeisterung an. Von daher bin  ich sicher, dass Sie sich schnell und mit
Freude in ihr neues Amt einfinden werden."

(Quelle: Bay. Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz)

Interessantes
21. Bayerische Justizskimeisterschaft 2009

Bei der 21. Bayerischen Justizskimeisterschaft 2009 am
24.01.2009 am Sudelfeld fand sich wie schon in den 
Vorjahren die juristische Elite Bayerns zusammen um den
Justizmeister im Riesenslalom auszufahren. Doch auch
die Snowboarder und Skibiker kamen auf ihre Kosten.
Bei wieder einmal perfekten Schnee- und Wetterbedin-
gungen stürzten sich die 153 gemeldeten Teilnehmer –
neuer Teilnehmerrekord – pünktlich um 11.00 Uhr in den
vom SC Miesbach ausgeflaggten Lauf. 

Herr Kollege RA Alexander Koelle wurde neuer
Bayerischer Justizskimeister 2009, gewann die 
Altersklasse AKI und ist mit dem Amtsgericht München
Dritter in der Mannschaftswertung (nach dem AG Wolf-
ratshausen und den Justizbehörden Augsburg) gewor-
den. Im Jahr 2008 war für das AG München in der
Mannschaft noch der 2. Platz möglich. Eine bessere
Mannschaftsplatzierung war in diesem Jahr leider nicht
zu erzielen, da wichtige Läufer aus dem Bezirk des 
AG München nicht an den Start gingen bzw. nicht 
ins Ziel kamen. Der Sieg in der Mannschaftswertung

scheint dem AG Wolfratshausen mit sechs guten Teilnehmern bis auf
weiteres ohnehin fast nicht zu nehmen zu sein.

Weiter platzierten sich aus der Münchner
Kollegenschaft Herr Marc Antor (2. Her-
ren AKI), Herr Dr. Tobias Unterguggen-
berger (3. Herren AKI), Herr Cornelius
Antor (3. Herren allg.), Herr Julius Jacoby
(4. Herren allg.), Herr Klaus Rotter (6.
Herren AKII), Herr Felix Weigend (9. Her-
ren AKII) und Herr Klaus Peter (10. Herren
AKII). Das LG München II errang in der Mannschaftswertung den 8.
Platz. Für die StA München I und II, das RRT-Rotter Racing Team und die
Traktor Luitpold Rechtsanwälte kamen leider nur jeweils zwei Teilnehmer
ins Ziel, für das OLG München, das LG München I, die JVA München
sowie die GenStA München je nur ein Teilnehmer, weshalb sie nicht in
die Mannschaftswertung kamen, da dafür drei Teilnehmer das Ziel zu er-
reichen haben.

Wir gratulieren den Teilnehmer/-innen herzlich zu Ihren Erfolgen.

Interessierte finden die Ergebnislisten auf der Homepage des Münche-
ner AnwaltVereins unter www.muenchener.anwaltverein.de.

Nützliches und Hilfreiches
- Termine, Broschüren, Ratgeber, Internetadressen 

Aktuelle Informationen und Musterverträge zu BRAO
und RVG auf der DAV-Homepage

Im Zuge der Neuerungen, die in die BRAO und das RVG Einzug 
gehalten haben, hat der DAV seine Webseite im Bereich
Interessenvertretung/Schwerpunkte aktualisiert. Das Informations-
angebot hat sich dadurch erweitert. Der AnwaltVerein  hält für Sie 
u. a. aktuelle Literaturhinweise zu Musterverträgen für Vergütungs-
vereinbarungen bereit. Demnächst sind auch die von Rechtsanwalt
Norbert Schneider überarbeiteten Muster für Vergütungsverein-
barungen wieder auf der DAV-Webseite verfügbar. 
Obwohl das FGG-Reformgesetz erst am 1. September 2009 in Kraft
tritt, können Sie sich bereits jetzt im Einzelnen über die betroffenen
RVG-Änderungen hier informieren (23. Änderung des RVG). Wir hal-
ten Sie überdies über den vom Bundesrat am 10. Oktober 2008 vor-
gelegten Gesetzentwurf zur Änderung des Beratungshilferechts mit
seinen möglichen Auswirkungen auf das anwaltliche Vergütungsrecht
auf dem Laufenden.

Die Informationen finden Sie unter:
http://www.anwaltverein.de/interessenvertretung/schwerpunkte.

Müller’sches Volksbad

H
ohenzollernstraße
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Veranstalter: Europäische Bewegung Bayern e.V., ERA-Förderverein, 
Europäische Rechtsakademie

Leitvortrag: Professor Dr. Andreas Khol, ehemaliger Präsident des 
österreichischen Nationalrats, Wien

Podium: Prof. Dr. Manuel Medina Ortega MdEP, designierter Vor
sitzender des Vereins zur Förderung der Europäischen
Rechtsakademie, Brüssel 

Dr. Jacques Santer, ehem. Präsident der Europäischen 
Kommission, Präsident d. Stiftungsrats d. ERA,   Luxemburg 

Peter Schmidhuber, ehem. Mitglied der Europäischen 
Kommission, Vorsitzender des Vereins zur Förderung der
Europäischen Rechtsakademie, München 

Grußworte: Hans-Werner Klotz, Ministerialdirektor, Bayerisches 
Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 

Ab 19:30 Uhr Abendessen zu Gunsten des ERA-Fördervereins für die
Unterstützung seines Stipendienprogramms.

Anmeldungen bitte per Email an: foe@era.int
Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite: www.era.int

Crashkurse zum Europarecht 2009

Das CEP bietet 2009 zwei Crashkurse zum Europarecht an, die sich in
der Vergangenheit vielfach bewährt haben. Folgende Termine stehen fest:

26. und 27. März 2009, Schloss Hofen am Bodensee,
24. und 25. September 2009, Universität Passau

Der Crashkurs Europarecht richtet sich an Juristen aus den Berufsfeldern
Justiz, Verwaltung und Anwaltschaft sowie an Unternehmensjuristen,
die den wachsenden Einfluss des Europarechts auf das von Ihnen anzu-
wendende nationale Recht in ihrem beruflichen Alltag erleben und sich
für die Herausforderungen im Umgang mit dem stetig Veränderungen
unterliegenden Europarecht wappnen möchten.

Sie erhalten einen Überblick über die wichtigsten Bereiche des Europa-
rechts und bekommen ein Grundverständnis der Europäischen Rechts-
ordnung vermittelt. Sie lernen, wie Sie am besten vorgehen, wenn Sie
mit einem Fall mit Europarechtsbezug konfrontiert werden; wie Recht-
sakte der Europäischen Union im nationalen Recht wirken und welche
Besonderheiten Sie bei deren Anwendung zu beachten haben; wie die

Einladung zur Podiumsdiskussion

"Die Europäische Union zwischen Nizza und Lissabon" 
16. März 2009, 17:00 - 19:00 Uhr, ab 19:00 Empfang 
Justizministerium, Prielmayerstraße 7, 80335 München 
ehemaliger Schwurgerichtssaal

Anzeige

MEDIATIONSAUSBILDUNG
Win-Win für den Juristen

Spezialkurs für Jurastudenten, 
Rechtsreferendare und Jung-Anwälte

Ihr Weg zum zertifizierten Mediator!

90-stündige

Beginn: 1. April 2009 
Veranstaltungsort: 

Ausbildungskosten:

€

€

Referenten: 

Anmeldung unter: www.ITMH-Mediation.de

Ausbildungsinstitut für Mediation ITMH
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Grundfreiheiten der Europäischen Gemeinschaft das nationale Recht
beeinflussen. Sie vertiefen Ihre Kenntnisse in einem Schwerpunktbereich
Ihrer Wahl, der für Ihre berufliche Tätigkeit von besonderer Bedeutung ist.

Ausführlichere Informationen mit Anmeldeformular finden Sie  in Form
eines Flyers  unter http://www.cep.uni-passau.de/dateien/seminare/ 
crashkursEuR2009_Flyer.pdf oder wenden Sie sich an das Centrum für
Europarecht an der Universität Passau e.V. (CEP), Geschäftsführerin 
Marina Schuldheis, LL.M., Innstraße 39, Zi.: 014 (JUR), 94032 Passau,
Tel.: 0851/509-2395, Fax: 0851/509-2396

Wirksamer Kinderschutz – 

Herausforderungen für die Kommunen

24. März 2009 im dbb forum in Berlin 

Veranstalter: Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend

Deutscher Städte- und Gemeindebund

Kinderschutz hat eine hohe Bedeutung für Politik und Gesellschaft. Die
meisten Eltern kümmern sich liebevoll um ihre Kinder. Doch es gibt auch
Eltern, denen es nicht gelingt, die Entwicklung ihrer neu geborenen und
heranwachsenden Kinder so zu begleiten, dass sie vor Gefahren ge-
schützt und ihre Bedürfnisse respektiert werden. Hier müssen Staat und
Gesellschaft ihre Verantwortung wahrnehmen.

Der Schutz dieser Kinder hat für das Bundesfamilienministerium oberste
Priorität. Das können wir nicht allein bewältigen, sondern brauchen Part-
ner und ein gut funktionierendes Netz der Zusammenarbeit. Deswegen
haben wir mit allen Bundesländern Modellprojekte zu Frühen Hilfen 
gestartet und das Nationale Zentrum Frühe Hilfen gegründet. Das Na-
tionale Zentrum Frühe Hilfen wird gute Erfahrungen zusammentragen,
auswerten und weiterentwickeln. In verbindlichen Netzwerken früher
Hilfen arbeiten vor allem die Jugendhilfe und das Gesundheitswesen

aber auch die Schwangerenberatung, das Bildungssy-
stem, die Frauenunterstützungseinrichtungen, die Justiz
und die Ordnungs- und Polizeibehörden eng zusammen.
Auf der Grundlage der beiden Kinderschutzgipfel haben
wir auf Bundesebene gesetzliche Regelungen für einen
wirksameren Kinderschutz entwickelt. 
Am 21. Januar 2009 hat das Kabinett den Entwurf eines
Gesetzes zur Verbesserung des Kinderschutzes gebilligt.
Dieser schließt gravierende Lücken im Kinderschutz, die vor
allem den Schutz kleiner Kinder betreffen und die durch 
Informationsverluste zwischen verschiedenen Berufs-
gruppen und bei Wohnortwechsel zustande kommen. Der
Gesetzesentwurf entwickelt zudem bundesrechtliche 
Vorschriften zum Kinderschutz im SGB VIII (Kinder- und 
Jugendhilfe) weiter.

Auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund setzt sich für soziale
Frühwarnsysteme zum Schutz von Kindern und frühe Hilfen für Eltern
ein. Neben einem Netzwerk, in dem verbindliche Kooperationen gere-
gelt sind, gehören beispielsweise Entscheidungshilfen für die 
Fachpraxis, die typische Risiken benennen und Hinweise auf Misshand-
lungen oder Vernachlässigungen geben können, zu den erforderlichen
Maßnahmen. Kinderschutz wird als eine gemeinsame gesellschaftliche
Aufgabe verstanden, die die Städte und Gemeinden in Deutschland sehr
ernst nehmen. Um die unterschiedlichen Facetten des Kinderschutzes
zu betrachten, laden wir zu einer Tagung nach Berlin ein.

Die Teilnehmergebühr beträgt 72 Euro, die mit der Anmeldung auf die
Kontonummer 12 60 02 50 00 bei der Berliner Sparkasse, BLZ: 100 500
00, DStGB überwiesen wird. Danach erhalten Sie Anmeldebestätigung
und Anfahrtsplan. In dem Beitrag sind ein Mittagsbüfett, Kaffee oder
Pausengetränke sowie Seminarunterlagen enthalten. Bei einer Stornie-
rung werden 30 Prozent berechnet.

Das Tagunsprogramm sowie ein Anmeldeformular finden Sie unter
http://www.congressundpresse.de/pdf/Kinderschutz_240309.pdf oder
über die Homepage des MAV unter www.muenchener.anwaltverein.de.

Europarechtliches Symposion 2009, 14. - 15. Mai 2009 
beim Bundesarbeitsgericht, Erfurt

Bereits zum sechsten Mal veranstalten das Bundesarbeitsgericht und der
Deutsche Arbeitsgerichtsverband  e. V. ein Europarechtliches Symposion
im Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Mit der Veranstaltung wird eine im
Jahre 1995 begründete Tradition fortgesetzt, auf hohem wissenschaft-
lichen Niveau aktuelle Rechtsfragen des Gemeinschaftsrechts mit ar
beitsrechtlichem Bezug zu diskutieren. Die Vorträge und Diskussions-
beiträge werden in einer Sonderbeilage der Zeitschrift „Recht der 
Arbeit“ veröffentlicht. 

Veranstaltungsort: Bundesarbeitsgericht 
Hugo-Preuß-Platz 1 99084 Erfurt 

Veranstalter: Bundesarbeitsgericht 
Deutscher Arbeitsgerichtsverband e. V. 

Gesellschaftsabend: Kaisersaal zu Erfurt Futterstraße 15/16,
99084 Erfurt 

Tagungsgebühr: 180,00 Euro brutto. 

Bei Teilnahme am Gesellschaftsabend im Kaisersaal (Büfett) ist ein 
weiterer Kostenbeitrag von 21,00 Euro brutto zu entrichten. 

Anmeldeschluss : 20. März 2009

Ausführliche Informationen, den Tagungsablauf sowie die Möglichkeit
der Online-Anmeldung finden Sie im Internet auf der BAG Homepage
unter http://bag-symposion.de

EIDOS PROJEKT MEDIATION

Grundlagenseminar Mediation
an Hand von Beispielfällen aus Trennung und Scheidung

Zeit: Dienstag, den 19. Mai 2009, 14.00 Uhr, bis
Samstag, den 23. Mai 2009, 13.00 Uhr.

Zeitdauer: 30 Stunden

Ort: Eidos-Haus an der Resterhöhe (ca. 20 km hinter Kitzbühel)

Leitung: Gisela Mähler und Hans-Georg Mähler

Kosten: € 690,– (zzgl. Kosten f. Unterbringung u. Verpflegung)

Perusastraße
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Das Grundlagenseminar wendet sich an Personen mit abgeschlossener
Ausbildung und Praxiserfahrung, die Mediation kennenlernen wollen,
vor allem an Anwälte und Anwältinnen, die im Bereich Familien-, Erb-
und Wirtschaftsrecht tätig sind, Wirtschaftsfachleute, Therapeuten, Be-
rater und Fachkräfte aus psychosozialen Berufsgruppen sowie Führungs-
kräfte aus Betrieben und Organisationen.

Aufbauseminar zur Wirtschaftsmediation
zwischen Unternehmen / Personen
– Challenging Conflict –

Zeit: Donnerstag, den 11. Juni 2009, 14.00 Uhr 
bis Sonntag, den 14. Juni 2009, 12.00 Uhr

Zeitdauer: 22 Zeitstunden

Ort: Hotel Aurachhof in 
83730 Fischbachau  

Leitung: Gary Friedman, San Francisco

Organisatorische Assistenz: 
Dr. Gisela Mähler
Dr. Hans-Georg Mähler

Dolmetscherinnen: 
Cornelia Leibinger, 
Rechtsanwältin und Mediatorin
Christine Leibinger

Kosten: € 690,–
Hinzu kommen Kosten für die Unterbringung 
sowie die Verpflegung.

Zielgruppe: Das Seminar richtet sich an Personen, die eine Mediations-
ausbildung abgeschlossen oder zumindest begonnen haben und das
von Gary Friedman und Jack Himmelstein entwickelte Mediationsmo-
dell aus erster Hand kennenlernen wollen. 

Gary Friedman und Jack Himmelstein waren vor 20 Jahren die ersten
Trainer, die uns hier in der BRD mit Mediation vertraut gemacht haben.
Ihre Denkweise, ihr Stil und ihre Haltung waren prägend für unser Ver-
ständnis von Mediation. Damals beschäftigten sich beide intensiv mit
Familienmediation. Seit mehr als zehn Jahren haben sie ihren Schwer-
punkt auf Wirtschaftsmediation verlagert. Ihr Modell, das sie während
der letzten dreißig Jahre gemeinsam erarbeitet haben, haben sie in
einem kürzlich veröffentlichten Buch zusammengefasst: Challenging
Conflict: Mediation Through Understanding. Das Buch ist kürzlich vom
International Institute for Conflict Prevention & Resolution (CPR) preis-
gekrönt worden. 

Gary Friedman und Jack Himmelstein sind Mitgründer und Leiter des
Center for Mediation in Law, das in San Francisco und New York be-
heimatet ist. Während des letzten Vierteljahrhunderts haben sie tau-
sende von Anwälten, Hochschullehrern, Richtern und Angehörigen
Psychosozialer Berufsgruppen in USA, Europa und Israel trainiert. Sie
lehren u.a. in Harvard’s Program of Instruction for Lawyers und für die
American Bar Association.

Bei Interesse an dem Seminar bitten wir aus organisatorischen Gründen
um baldmöglichste Anmeldung. Die Teilnehmer werden nach dem 
zeitlichen Eingang ihrer Anmeldung berücksichtigt.

Weitere Informationen und die Anmeldeformulare finden Sie unter:
http://www.eidos-projekt-mediation.de/

Nordkolleg Rendsburg

5. Tagung zu "Recht und Literatur" 
vom 18. bis 20.9.2009

Das Nordkolleg in Rendsburg veranstaltet vom 18. bis 20. 9. 2009 in
Zusammenarbeit mit Professor Dr. Hermann Weber, dem früheren
Schriftleiter der NJW, zum fünften Mal eine Tagung zu "Literatur und
Recht". Themenkreis ist diesmal "Recht, Literatur und Religion". 

Als Referenten konnten gewonnen werden: 

Professor Dr. Josef Isensee, Bonn 
("Blasphemie im Koordinatensystem des säkularen Staates"); 
Professor Dr. Thomas Vormbaum, Hagen 
("Recht und Religion in Dantes Göttlicher Komödie"); 
Pfarrer a. D. Dr. theol. Ulrich Knellwolf, Zollikon 
("Recht und Theologie im Kriminalroman"); 

Wiss. Mitarbeiterin Judith Schepers, Münster, 
DFG-Forschungsprojekt "Römische Inquisition und In-
dexkongregation" ("Religiöses Bücherverbot: Der Römi-
sche Index"); 

N.N. 
("Jüdisches Recht und Jüdische Religion im ,Prozeß' von
Franz Kafka"); 

Richter a. Bundesarbeitsgericht Christoph Schmitz-
Scholemann, Erfurt ("Inquisition, Hexen-, Ketzer-und
Märtyrerprozesse in der Literatur"). 

Als renommierte Autoren werden Friedrich Christian Delius und Herbert
Rosendorfer an der Tagung teilnehmen. Rosendorfer ist nicht nur Schrift-
steller, sondern auch ausgebildeter und früher praktizierender Jurist; 
Delius hat sich in seinem Werk mehrfach mit Fragen des Rechts befasst
und hat darüber hinaus als Autor auch persönliche Erfahrungen mit
Recht und Rechtsprechung gemacht. Beide werden im Rahmen einer
öffentlichen Veranstaltung aus ihren Büchern lesen und zudem für eine
Podiumsdiskussion zur Verfügung stehen. Komplettiert wird das Pro-
gramm durch eine Exkursion zum Bordesholmer Altar im Schleswiger
Dom, einem der wichtigsten sakralen Kunstwerke Schleswig-Holsteins. 

Die Veranstaltung kostet 250 € (Studierende 185 €), hinzu kommen
die Kosten für Übernachtung im Doppelzimmer und Vollverpflegung:
70 € (Einzelzimmerzuschlag: 13 € pro Nacht/Person). Bitten um nähere
Auskünfte und Anmeldungen können an das Nordkolleg Rendsburg -
Fachbereich Literatur & Medien -, Am Gerhardshain 44,24768 Rends-
burg, Tel. 04331/143821, literatur@nordkolleg.de gerichtet werden. 

Verkehrsanwälte Info

Zulässige Überschreitung der Mittelgebühr um 50 % im 
Bußgeldverfahren 

Das Amtsgericht München kommt in seinem Urteil vom 08.01.2009 -
Geschäftsnummer: 122 C 11504/08 - zu dem Ergebnis, dass auch dann,
wenn lediglich eine Geldbuße von 300 EUR verhängt wurde, die Be-
deutung der Angelegenheit überdurchschnittlich groß gewesen sein
kann. Das Amtsgericht München begründet seine Entscheidung damit,

Isartor
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dass der Bußgeldbescheid neben der Geldbuße ein Fahrverbot von 2
Monaten vorsah und der Kläger unstreitig als selbständiger Architekt
entscheidend auf seinen Führerschein angewiesen ist. Hinzu kommt,
dass die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Klägers unstrei-
tig deutlich über dem Durchschnitt der Bevölkerung liegen.
http://verkehrsanwaelte.de/news/news02_2009_punkt1.pdf, PDF-Datei
(220 KB) 

Stundenverrechnungssätze einer markengebundenen 
Fachwerkstatt

Das Landgericht Bonn hat durch Urteil vom 02.10.2008 - 8 S 95/08 -
entschieden, dass auch bei fiktiver Abrechnung auf Gutachtenbasis die
Stundensätze einer markengebundenen Fachwerkstatt zugrunde zu
legen sind. Der Geschädigte muss sich nicht auf eine Reparaturmög-
lichkeit bei einem Autohaus verweisen lassen, das der beklagten Haft-
pflichtversicherung durch eine Vereinbarung verbunden ist, aufgrund
derer denjenigen Kunden, für deren Reparaturkosten die beklagte Haft-
pflichtversicherung einzustehen hat, Sonderkonditionen angeboten wer-
den, die gegenüber den regulären Stundensätzen markengebundener
Fachwerkstätten günstiger sind. Der Verweis des Geschädigten auf eine
wirtschaftlich mit der Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung gerade des
Schädigers verbundene Fachwerkstatt entwertet nach Auffassung des
Gerichts das Recht des Geschädigten, die Reparatur zu üblichen Kondi-
tionen in Eigenregie vornehmen zu können. Nach Ansicht des LG Bonn
muss der Geschädigte aufgrund der wirtschaftlichen Verbundenheit der
Werkstatt mit dem beklagten Versicherer zudem befürchten, dass diese
bei der Reparatur auch das (nachvollziehbare) Interesse des Schädigers
wahrnimmt, den Schaden möglichst gering zu halten. Obwohl das Land-
gericht Bonn die Revision zum BGH zugelassen hat, hat der beklagte
Versicherer die Möglichkeit nicht genutzt, die umstrittene Frage höch-
strichterlich klären zu lassen. http://verkehrsanwaelte.de/news/
news02_2009_punkt2.pdf, PDF-Datei (430 KB) 

Nochmals: Stundenverrechnungssätze einer 
markengebundenen Fachwerkstatt

Nach einem Urteil des Amtsgerichts Gießen vom 28.10.2008 - 42 C
141/08 - kann der Geschädigte auch bei fiktiver Abrech-
nung der Reparaturkosten die Stundensätze einer mar-
kengebundenen Fachwerkstatt zugrunde legen, wenn
nicht auszuschließen ist, dass dann, wenn die Reparatur-
arbeiten in einer auf das beschädigte Fahrzeug speziali-
sierten Markenwerkstatt ausgeführt werden, eine größere
Gewähr dafür besteht, dass die Arbeiten auch ordnungs-
gemäß durchgeführt werden. Das Amtsgericht Gießen hat
auch die Verbringungskosten zum Lackierer in die Scha-
densberechnung einbezogen. http://verkehrs anwaelte.de/
news/news02_ 2009_punkt3.pdf, PDF-Datei (410 KB) 

Ende des "Führerscheintourismus" 
ab dem 19.01.2009

Deutschland hat mit der Fahrerlaubnisverordnung die
sog. dritte Führerscheinrichtlinie 2006/126/EG umge-

setzt. Damit wird der bisher geltende Grundsatz, dass von anderen
EU/EWR-Mitgliedstaaten ausgestellte Führerscheine ohne Ausnahmen
anerkannt werden, geändert. Eine ab dem 19. Januar 2009 ausgestellte
ausländische EU/EWR Fahrerlaubnis wird gemäß Art. 11 Abs. 4 der drit-
ten Führerscheinrichtlinie künftig in Deutschland nicht mehr anerkannt
werden, wenn ihrem Inhaber zuvor in Deutschland die Fahrerlaubnis
wegen schwerer oder wiederholter Verkehrsverstöße, wie etwa Alko-
hol- oder Drogenmissbrauch, entzogen wurde. Die Behörden dürfen

Autofahrern auch einen EU-Führerschein entziehen, wenn darin ein aus-
ländischer Scheinwohnsitz eingetragen ist (s. EiÜ 24/08). Gleichzeitig
erkennt die Richtlinie faktisch alle ausländischen Führerscheine an, die
bis zum Inkrafttreten der neuen Regelungen ausgestellt wurden.

Weitere Informationen der ARGE Verkehrsrecht finden Sie auf
deren Homepage unter: www.verkehrsanwaelte.de

.
Die Verbraucherzentrale 
informiert

Energiefressern auf der Spur
Gebäude modernisieren und Wohnwert steigern

Seit dem 1. Januar 2009 ist der Energieausweis bei Vermietung oder
Verkauf für alle Wohngebäude Pflicht. Haus- oder Wohnungseigentü-
mer müssen damit einen energetischen Steckbrief vorlegen, aus dem
der Energiebedarf der Immobilie abgeschätzt werden kann. Für viele
Hausbesitzer ist das ein Grund mehr, über eine Modernisierung nach-
zudenken. Welche Maßnahmen sind sinnvoll, um den Energieverbrauch
zu senken? Und was genau verlangt der Gesetzgeber dabei?

Antworten darauf finden sich in dem Ratgeber "Gebäude modernisie-
ren - Energie sparen" der Verbraucherzentralen. Das Buch zeigt die ener-
getischen Schwachstellen, hilft bei der Diagnose und bietet Lösungen
an. Zu erfahren ist auch, wann welche Fachleute unverzichtbar sind.
Der Ratgeber kostet 12,90 Euro und ist in allen Beratungsstellen der
Verbraucherzentrale Bayern erhältlich. Zu bestellen ist er zuzüglich 2,50
Euro für Porto und Versand unter Tel. (0211) 3809-555 oder im Internet
unter www.vz-ratgeber.de.

Neues vom DAV
Umgehungsverbot des Gegenanwalts 
gilt nicht vor Gericht

Das Umgehungsverbot des Gegenanwalts in § 12 BORA soll verhindern,
dass der gegnerische Mandant überrumpelt wird. Es dient nicht dem
Schutz der anwaltlichen Kollegialität. Das hat das Bundesverfassungs-
gericht mit jetzt bekannt gewordenem Beschluss vom 25. November
2008 (1 BvR 848/07) entschieden. Das Umgehungsverbot gilt daher
nicht ohne weiteres, wenn in der mündlichen Verhandlung vor Gericht
die gegnerische Partei über einen Vergleich verhandelt. In dieser Lage
habe das Gericht darauf zu achten, dass ein unerfahrener und unge-
wandter Beteiligter nicht benachteiligt werde. 

Die Entscheidung ist im März-Heft des Anwaltsblatts veröffentlicht. 

Maffeistraße
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60. Deutscher Anwaltstag

60 Jahre Grundgesetz - den Rechtsstaat gestalten

Der 60. Deutsche Anwaltstag, der vom 21. bis zum 23. Mai 2009 in
Braunschweig stattfindet, hat mit seiner runden Zahl symbolische Be-
deutung. Mit dem DAT können wir den 60. Geburtstag unseres Grund-
gesetzes feiern. Dessen Jubiläum ist am 23. Mai 2009. Daher haben wir
dieses Leitmotiv für den 60. Anwaltstag gewählt. Unter diesem Motto
gibt es einige Blockveranstaltungen zu den Themen: Welche Rolle wird
das GG noch in Europa spielen? Berlin oder Karlsruhe? Wer macht das
Grundgesetz? Es gibt eine Vielzahl weiterer Veranstaltungen der DAV-
Arbeitsgemeinschaften und der DAV-Ausschüsse, die sich teilweise dem
Motto des diesjährigen Anwaltstages widmen, aber auch zahlreiche wei-
tere Themen behandeln.

Das Jubiläum ändert auch den Ablauf des DATs.
Da der Bundespräsident, dessen Neuwahl am
DAT-Samstag ansteht, zu einer Festveranstaltung
für das Grundgesetz am Freitag nach Berlin ein-
geladen hat, haben wir unsere Zentralveranstal-
tung auf Donnerstag vorverlegt.

Zahlreiche DAT-Veranstaltungen erfüllen auch
die Voraussetzungen nach § 15 FAO.

Einen Überblick über das gesamte Programm
sowie das Rahmenprogramm und weitere Infor-
mationen nebst Anmeldemöglichkeit finden Sie
unter www.anwaltstag.de.

DAV verleiht Pressepreis

Beim diesjährigen 60. Deutschen Anwaltstag verleiht der DAV seine Pres-
sepreise in den Kategorien „Print“, „Hörfunk“ und „Fernsehen“. Aus-
gezeichnet werden Journalistinnen und Journalisten, die das Verständnis
des Rechtssystems weiten Kreisen der Bevölkerung vermittelt haben,
Vorschläge zur Verbesserung der Rechtsgewährung und zur Durchset-
zung des Rechts in die Diskussion gestellt haben, Missstände in der Ju-
stiz aufdeckten oder Anregungen und Denkanstöße vermitteln konnten.
Der Pressepreis des DAV wird alle zwei Jahre verliehen. „Vielen Bürgern
sind ihre Rechte und Pflichten entweder nicht bekannt oder ohne Hilfe
nicht verständlich. In dem Maße, in dem die Fülle und Komplexität der
Normen zunimmt, nimmt deren Akzeptanz und freiwillige Befolgung
ab“, erläutert Rechtsanwalt Felix Busse, Vorsitzender des Pressepreis-
ausschusses des DAV. Hier geht es zum Statut (http://www.anwalt 
verein.de/downloads/Anwaltstag/DAT-2009/statut.pdf) und zu der Liste
der bisherigen Pressepreisträger (http://www.anwaltverein.de/down-
loads/  Anwaltstag/DAT-2009/preistraeger.pdf).

Plakatwettbewerb – 60 Jahre Grundgesetz

Am 23. Mai 2009 wird das Grundgesetz 60 Jahre alt. Da Verfassung
nicht nur ein reiner Selbstzweck ist, sondern auch gelebt werden muss
hat der DAV den Plakatwettbewerb „60 Jahre Grundgesetz“ ausgelobt
Angesprochen werden alle Studierenden von Kunst, Design et cetera.
Diese können einzeln oder in Gruppen oder als Kursverband an der Aus-
schreibung teilnehmen. 

Die hochkarätige Jury ist besetzt mit:

- Prof. Dr. Jutta Limbach, 
Bundesverfassungsgerichtspräsidentin a. D.

- Rechtsanwalt Prof. Dr. Klaus Staeck, 
Präsident der Akademie der Künste, Berlin

- Rechtsanwalt Dr. Hans Lühn, 
Vizepräsident des DAV

- Dr. Wolfgang Janisch, 
Korrespondent der Nachrichtenagentur dpa, Karlsruhe

Alle Informationen sowie die Teilnahmebedingungen finden Sie unter
http://www.anwaltverein.de/plakatwettbewerb. Alle Kunsthochschulen
in Deutschland wurden bereits angeschrieben. Die Ausstellung der 
eingereichten Wettbewerbsbeiträge und die Siegerehrung erfolgen auf
dem 60. Deutschen Anwaltstag, der vom 21.-23. Mai 2009 in Braun-
schweig stattfindet. 

Alle Infos sowie das Programm zum Anwaltstag unter www.anwaltstag.de.

Stärkung der Rechte von Verletzten
und Zeugen im Strafverfahren

Der DAV hat durch den Strafrechtsausschuss
zum Referentenentwurf des BMJ zum „Gesetz
zur Stärkung der Rechte von Verletzten und 
Zeugen im Strafverfahren (2. Opferrechtsre-
formgesetz)“ Stellung genommen. Der DAV
spricht sich grundsätzlich für eine professionelle
Begleitung eines mutmaßlichen Opfers im Straf-
prozess aus, gibt aber zu bedenken, dass die
Stärkung der Rechte auf einer (Opfer-)Seite eine
Schwächung der Rechtsposition auf der ande-
ren (Verteidigungs-)Seite mit sich bringen
könnte. Zur Gewährleistung der Interessenkon-
kordanz regt der DAV die Einführung einer obli-
gatorischen authentischen Aufzeichnung von

Zeugenaussagen auf Bild-Ton-Träger im Ermittlungsverfahren an. 
Die Stellungnahme ist abrufbar auf der Homepage des DAV unter: 

http://anwaltverein.de/downloads/Stellungnahmen-09/16-092.pdf.

Opferentschädigung – DAV bei Anhörung 
vor dem Ausschuss für Arbeit und Soziales 

Am 26. Januar 2009 fand vor dem Ausschuss für Arbeit und Soziales
eine Anhörung zu den Vorschlägen von FDP (http://dip21.bundestag.de/
dip21/btd/16/005/1600585.pdf) und Bündnis 90/DIE GRÜNEN
(http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/010/1601067.pdf), das Opfe-
rentschädigungsgesetz zu erweitern, statt. 

Der DAV war bei der Anhörung durch Rechtsanwältin Dr. Gudrun Doe-
ring-Striening vertreten. Er begrüßt in seiner Stellungnahme
(http://www.anwaltverein.de/ downloads/Stellungnahmen-
09/SN0709.pdf) grundsätzlich das Ziel, Menschen ohne deutsche Staats-
angehörigkeit, die im Einfluss und Verantwortungsbereich des
deutschen Staates durch Gewalttaten geschädigt werden, weitergehend
in die Versorgung nach dem Opferentschädigungsgesetz einzubezie-
hen. Mit einer weiteren Sonderregelung wird aber die bisherige Diffe-
renzierung nach unterschiedlichen Ausländergruppen erneut
manifestiert. Nach Ansicht des DAV wäre es stattdessen tatsächlich ge-
boten, rechtssystematisch konsequent und überzeugend alle im Ver-
antwortungsbereich des deutschen Staates durch eine Gewalttat
Geschädigten in den anspruchsbegründenden Tatbestand einzubeziehen. 

Der DAV ist der Auffassung, dass die Entschädigung von Opfern, die im
Ausland Opfer von Gewalttaten werden, sich aus rechtssystematischen
Gründen mit § 6 SGB I und den Legitimationsansätzen für Opferent-
schädigung nur schwerlich zur Deckung bringen lässt. 

Hohenzollernstraße
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Absprachen im Strafverfahren – DAV für Übernahme 
der Schuldinterlokutlösung

Das Bundeskabinett hat am 21. Januar 2009 einen Gesetzentwurf zur
Regelung der Verständigung im Strafverfahren beschlossen. Nach den
Entwurfsverfassern soll es künftig ein umfassendes und differenziertes
rechtstaatliches Regelungskonzept in der Strafprozessordnung geben.
Zentrale Vorschrift ist ein neuer § 257c StPO. Er enthält Vorgaben zum
zulässigen Gegenstand, zum Zustandekommen und zu den Folgen einer
Verständigung und legt fest, dass die Pflicht des Gerichts zu Aufklärung
des Sachverhalts uneingeschränkt bestehen bleibt. Der DAV sieht die
Gefahren einer derartigen Regelung und hält die Einführung eines for-
malisierten Interlokuts zur Trennung der Kommunikation über die
Schuldfrage von der Kommunikation zur Vorbereitung des Rechtsfol-
genausspruchs zur Vermeidung von Drucksituationen zuungunsten des
Angeklagten für geeigneter. Die Stellungnahme und den DAV-Vorschlag
können Sie hier abrufen.

Bundestag berät Gesetz zur Modernisierung von Verfah-
ren im anwaltlichen Berufsrecht

Am 22. Januar 2009 hat der Deutsche Bundestag in 
1. Lesung den „Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Modernisierung
von Verfahren im anwaltlichen und notariellen Berufsrecht" (BT-Drs.
16/11385 vom 17. Dezember 2008) behandelt und zur weiteren Bera-
tung an die Ausschüsse, federführend den Rechtsausschuss des Bun-
destages, verwiesen. Der DAV hat zu diesem Regierungsentwurf eine
Stellungnahme durch seinen Berufsrechtausschuss formuliert. Die Stel-
lungnahme Nr. 8/09 vom 15. Januar 2009 finden Sie hier.

DAV gegen geplante Reform des 
strafrechtlichen Wiederaufnahmerechts

Der DAV hat zum Gesetzentwurf zur Reform des strafrechtlichen Wie-
deraufnahmerechts zum Nachteil des Betroffenen (BT-Drs. 16/7957) kri-
tisch Stellung genommen. Im Ergebnis wird der Entwurf abgelehnt. Er
ist in sich unschlüssig und beschwört Gefahren für die Rechtssicherheit
herauf, die zu den tragenden Säulen des Rechtsstaatsprinzips gehört.

Ein verfassungsrechtlich legitimes Bedürfnis für eine Er-
weiterung der überkommenen Wiederaufnahmegründe
ist nicht erkennbar. Der Entwurf ist mit Art. 103 Abs. 3
des Grundgesetzes nicht vereinbar. Die DAV-Stellun-
gnahme kann hier abgerufen werden.

Kooperationsangebot DAV für 2009
nochmals verbessert 

Der DAV kann allen Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälten, die Mitglied in einem örtlichen Anwaltverein
sind, zahlreiche bekannte Vergünstigungen bieten. Für
2009 konnten wir jedoch auch Verbesserungen errei-
chen. So wurde das Angebot von dem RICOH Fach-
händler HOFMANN & WÖLFEL BÜROORGANISATION
GmbH erweitert um Produkte der Firma TOSHIBA. Die
Hotelraten unseres exklusiven Hotelpartners NH-Hotels
konnten für verschiedene Städte, unter anderem Berlin,
Hamburg und Köln noch einmal verbessert werden.
Schließlich wurden auch die Kooperationsverträge des
DAV mit den Autoherstellern Saab und Opel bis zum 31.
Dezember 2009 zugunsten unserer Mitglieder verlän-
gert. Diese und alle anderen Kooperationsangebote des
DAV finden Sie hier. 

Rating of Legal System – Europäische Studie zum 
Grundstücksrecht

Der DAV hat durch die Gremien Anwaltsnotariat zur Studie im Dienst-
leistungsmarkt im Bereich des Grundstücksverkehrs (COMP/2066/03/003)
kritisch Stellung genommen (http://ec.europa.eu/competition/sectors/
professional_services/studies/csm_standalone_de.pdf).  Nach Auffassung
des DAV gelingt der Nachweis eines Kausalzusammenhanges zwischen
Regulierungsgrad und Kostenhöhe nicht. Allenfalls hat sich im Bereich
niedriger und mittlerer Geschäftswerte gezeigt, dass regulierte Märkte
wie in Deutschland kostengünstiger und somit verbraucherfreundlicher
arbeiten. Kaum gewertet und nur unzureichend mit den ökonometri-
schen Eckdaten in Beziehung gesetzt werden zudem wichtige Topoi,
wie rechtliche Stabilität, Seriosität, Rechtssicherheit und Rechtsstaat-
lichkeit. Die Stellungnahme ist abrufbar  unter
http://anwaltverein.de/downloads/Stellungnahmen-09/SN11-09.pdf.

Law Made in Germany 

Deutsches Recht bietet im internationa-
len Vergleich erhebliche Wettbewerbs-
vorteile: Es ist effizienter, kostengüns-
tiger und transparenter als andere
Rechtsordnungen. Ein breites Bündnis
aller deutschen Juristen, zu dem auch
der Deutsche Anwaltverein gehört, ist
fest entschlossen, diese Vorteile des
deutschen Rechts offensiv und selbstbe-
wusst im In- und Ausland zu vertreten.

Zu diesem Zweck haben Bundesnotar-
kammer (BNotK), Bundesrechtsanwalts-
kammer (BRAK), Deutscher Anwalt-
verein (DAV), Deutscher Notarverein (DNotV) und Deutscher Richter-
bund (DRB) gemeinsam die Broschüre „Law – Made in Germany“ 
erstellt, die Sie nun auch unter www.lawmadeingermany.de bestellen
können. 

Parlamentarischer Abend des DAV

Auf seinem Parlamentarischen Abend mit rund 100 Teilnehmern konnte
der DAV die für die Anwaltschaft wichtigen Themen mit Vertretern des
Parlaments und des Bundesjustizministeriums diskutieren. Ausgehend
von dem Slogan der DAV-Werbekampagne „Vertrauen ist gut. Anwalt
ist besser.“ betonte der DAV-Präsident Hartmut Kilger in seinem
Grußwort, dass das „Recht“ Vertrauen benötigt. Dazu gehöre auch,
dass sich der Mandant vertrauensvoll an seinen Anwalt wenden könne
und dies auch dementsprechend geschützt werden muss. Auch das in
diesem Jahr 60 Jahre alt werdende Grundgesetz benötige Vertrauen
und dürfe nicht in seinem Bestand unnötigerweise angetastet werden.
In ihrem Grußwort betonte die Bundesministerin der Justiz, Brigitte 
Zypries, das grundsätzlich harmonische Zusammenwirken mit dem DAV
– trotz manchmal unterschiedlicher Auffassungen – im Bereich der 
Gesetzgebung. An diese Einschätzung knüpfte auch der Vorsitzende
des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages, Andreas Schmidt,
bei seinem Grußwort an. Zahlreiche Gesetze trügen eindeutig die Hand-
schrift des DAV. So habe dieser beim Rechtsdienstleistungsgesetz 
Verbesserungen für die Anwaltschaft erreicht. Als weiteres Beispiel
nannte er das heute im Bundestag verabschiedete Gesetz zur Neurege-
lung des Zugangs zum Anwaltsnotariat. 
Besonders hervorgehoben hat der Rechtsausschussvorsitzende auch das
Engagement des DAV beim „Bündnis für das deutsche Recht“
(http://www.anwaltverein.de/down-loads/depeschen/2008/Depesche-
44.pdf).

Max-Joseph-Platz

Winthirschule
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mandatsorientiert: Praxis-Know-how in 3 bis 4 Stunden
Kompaktseminare 2009/I: März bis Juli

MAV&schweitzer.Seminare

März

■ Dr. Heinrich Merl, Vors. Richter am OLG a.D., München
06.03. Das neue Forderungssicherungsgesetz .................. 11

■ RA FAKap Dr. Julius F. Reiter (Baum Reiter & Coll.), Düsseldorf
12.03. Fehlgeschlagene Lehman-Brothers-Zertifikate ........ 2

■ RA Dr. habil. Georg Annuß (Nörr Stiefenhofer Lutz), München
19.03. Fallstricke im Kündigungsrecht .................................. 16

■ RiAG Prof. Dr. Peter Ries, Berlin-Charlottenburg (Handelsregister)
20.03. Handelsregisterrecht in der anwaltlichen Praxis ......8

■ Dr. Peter Gerhardt, Vors. Richter am OLG München a.D.
26.03. Neubewertung der ehelichen Lebensverhältnisse .. 3

■ RA Horst Müller (Müller Hillmayer), München
27.03. Der Rechtsanwalt im WEG-Prozess .......................... 11

April

■ RA Jürgen Kutzki, Dipl.-Verwaltungswirt, Karlsruhe
01.04. TVöD/TV-L-Spezial: Ausgewählte Problemkreise .. 17

■ Prof. Dr. Helmut Köhler, Universität München
02.04. Die UWG-Novelle 2009 .................................................... 8

■ Dr. Ludwig Kroiß, Direktor des AG Traunstein / 
RiOLG Dr. Christian Seiler, München/Landshut

22.04. Verfahren in Familiensachen: Das neue FamFG ...... 3

■ RA FAErb Michael Ott-Eulberg, Augsburg
23.04. Testamentsanfechtung .................................................. 4

■ RA Thomas Hannemann (Hannemann, Eckl & Moersch), 
Karlsruhe

28.04. Energetische Modernisierung ...................................... 12

■ Dr. Ludwig Kroiß, Direktor des AG Traunstein
29.04. Reformen rund ums Erbrecht ........................................ 4

Inhalt

Kapitalmarkt- und Verbraucherschutz ........................................ 2
Familie und Vermögen .................................................................... 3
Unternehmensrechtliche Beratung .............................................. 8
Insolvenzrecht .................................................................................. 10
Immobilien: WEG, Miet- und Baurecht ........................................ 11
Austauschverträge: Kaufrecht, Energie-Contracting .................... 13
Zivilverfahrensrecht ........................................................................ 14
Arbeitsrecht ...................................................................................... 16

Veranstaltungsort und Wegbeschreibung ................................ 2
Anmeldeformular........................................................................19, 20
Teilnahmebedingungen ................................................................ 20

Münchener AnwaltVerein e.V.

Teilnahmegebühr

beträgt grundsätzlich – sofern beim jeweiligen Seminar nicht

anders angegeben 

– für DAV-Mitglieder: € 118,00 zzgl. MwSt (= € 140,42)
– für Nicht mitglieder: € 138,00 zzgl. MwSt (= € 164,22)

In der Gebühr jeweils eingeschlossen 

Seminarunterlagen, Getränke

Veranstaltungsort

Amerikahaus

Karolinenplatz 3, 80333 München

Wegbeschreibung:

bitte wenden: → Seite 2
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Kapitalmarkt- und Verbraucherschutz

RA FAKap Dr. Julius F. Reiter (Baum Reiter & Collegen), Düsseldorf

Fehlgeschlagene Lehman-Brothers-Zertifikate
Rechtsansprüche und Ansatzpunkte für eine erfolgreiche Interessenvertretung

12.03.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAKap

Dr. Julius F. Reiter

spezialisiert auf die Vertretung von
Kapitalanlegern, auf das Bankhaf-
 tungs-, Kapitalanlage- und Kredit-
recht 
Mandate z.B. 
– in der Auseinandersetzung mit

einer deutschen Großbank und
einer Bausparkasse (Schrottim-
mobilien) 

– von Kommunen mit Millionen-
schäden durch “falsches” Zins-
management

Schwerpunktmäßig dargestellt 

wird die Rechtsprechung zur anleger- und anlagegerech-
ten Beratung als Grundlage der vertraglichen Haftung
der deutschen Banken und Finanzdienstleister. Fragen
der Beweislast werden berücksichtigt, ebenso die sich
vielfach als kompliziert erweisende Beweislage. 

Auch die in den Niederlanden und den USA anhängi-
gen Entschädigungs- und Insolvenzverfahren werden
erläutert.

1. Das Unternehmen Lehman Brothers

2. Rechtsgrundlagen, Wirkungsweise und

Arten von Zertifikaten

3. Ansprüche gegen deutsche Banken und

Finanzdienstleister

– vertragliche und deliktische Anspruchsgrundlagen
bei fehlerhafter Aufklärung bzw. Beratung

– Umfang, Grenzen, Form und Zeitpunkt der 
Beratung

– Anleger- und anlagegerechte Beratung
– Exkurs: Beweislast und Beweislage
– Umfang des Schadensersatzanspruchs
– Verjährung
– Strategie
– Kostenübernahme durch die Rechtsschutz -

versicherung
4. In den Niederlanden geltend zu 

machende Ansprüche

5. In den USA geltend zu machende 

Ansprüche

Veranstaltungsort

Amerikahaus

Karolinenplatz 3, 80333 München 

MVV 

– Straßenbahn 27 bis Haltestelle Karolinenplatz
– U 2 bis Bahnhof Königsplatz   

→ Ausgang Königsplatz: 4 Minuten Fußweg über Königsplatz und Brienner Straße
– S-Bahnen und U 4, U 5 bis Stachus 

→ Ausgang Stachus: Dort steigen Sie um in die Straßenbahn, Linie 27 (Richtung Petuelring) – oder:
– U 4, U 5 bis Karlsplatz/Stachus 

→ Ausgang Lenbachplatz, Durchgang neben „Kokon“ (Lenbach palais) zur Ottostraße (Haltestelle Linie 27). Wenn Sie nicht auf
die Straßen bahn warten wollen, folgen Sie den Gleisen nach rechts eine Station (Dauer von der Haltestelle: 2 -3 Minuten)

Vom Hauptbahnhof

(auf jedem Bahnsteig: Wegweiser zu den U- und S-Bahnen)

– U 2: → Richtung Feldmoching: Zugang durch die Haupthalle in der Mitte. 
Rolltreppe zur U-Bahn: vor dem Ausgang. –Sie fahren eine Station bis Bahnhof Königsplatz (Fußweg s.o.)

– U 4, U 5: Ausgang rechts von den Gleisen: Bayerstraße. 
Rolltreppe zur U-Bahn: vor dem Bahnhof. – Fahrstrecke: s.o

– S-Bahnen: → Richtung Ostbahnhof: Ausgang links von den Gleisen: Arnulfstraße
Rolltreppe zur U-Bahn: vor dem Ausgang. – Fahrstrecke: s.o.
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Familie und Vermögen

Dr. Ludwig Kroiß

– Lehrbeauftragter an der 
Universität Passau

– Mitglied im Vorstand des Deut-
schen Nachlassgerichtstages und
im wissenschaftlichen Beirat der
Zerb

Veröffentlichungen:
– Dombek/Kroiß, Formular -

Bibliothek Vertragsgestaltung
– Kroiß, FormularBibliothek

Zivilprozessrecht
– Ann/Kroiß/Mayer, Anwalt-

Kommentar, Erbrecht
– Kroiß/Seiler, Das neue FamFG:

Erläuterungen, Muster, Arbeits-
hilfen – u.a,

Dr. Christian Seiler

– Seit 2008 Richter am OLG
München

– Familienrichter am Amtsgericht
in Landshut und Freising

– Lehrbeauftragter der Universität
Passau

– Co-Autor: Kroiß/Seiler, Das
neue FamFG: Erläuterungen,
Muster, Arbeitshilfen 

– und diverse andere Ver öffentli-
chungen

Dr. Ludwig Kroiß, Direktor des Amtsgerichts Traunstein / RiOLG Dr. Christian Seiler, München/Landshut

Verfahren in Familiensachen: Das neue FamFG

Wiederholung: 22.04.2009: 14:00 bis ca. 18:15 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

Der Bundestag hat am 27.06.2008 das Gesetz
über das Verfahren in Familiensachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
(FamFG) beschlossen. Die Reform wird  zum
01.09.2009 in Kraft treten. Das FamFG umfasst
nahezu 500 Vorschriften, wobei das familiengerichtli-
che Verfahren in 270 Paragrafen umfassend neu gere-
gelt wird. Die bisher im FGG, in der ZPO und in
der HausratsVO verstreuten Vorschriften werden 
aufgehoben. 
Eine erfreuliche Neuerung ergibt sich für die Anwälte,
die in Familiensachen tätig sind: endlich wird das
“große Familiengericht” für alle Streitigkeiten zwi-
schen Eheleuten eingeführt! Nicht mehr die Landge-
richte, sondern die Familiengerichte entscheiden künftig
über die so genannten „sonstigen Familiensachen“, wie
Gesamtschuldnerausgleich, unbenannte Zuwendun-
gen, Ehegatteninnengesellschaften und Steueraufteilun-
gen. Auch die Vermögensauseinandersetzung mit den
Schwiegereltern wird nunmehr vor dem Familienrich-
ter ausgetragen. Die „Scheidung light“ – ohne Anwäl-
te – ist vom Tisch. Der Anwaltszwang wird dabei
sogar ausgeweitet.
Auch im Nachlassverfahrensrecht gilt es wichtige
Änderungen zu beachten, so z. B. bezüglich gerichtli-
cher Zuständigkeit, Sachverhaltsermittlung, Beweis-
recht, Rechtsmittel und Kosten. 

1. Entstehungsgeschichte und Ziele der

Reform

2. Neuregelung des Allgemeinen Teils

– Zuständigkeit und Instanzenzug 
– Beteiligtenbegriff 
– Verfahren im ersten Rechtszug
– Beweiserhebung
– Vergleich
– Kosten

3. Das Verfahren in Familiensachen

– einstweiliger Rechtsschutz
– Kostenentscheidung
– Verfahren in Ehesachen/Scheidungssachen
– Verfahren in Kindschaftssachen
– Abstammungssachen
– Adoptionssachen
– Wohnungszuweisungssachen und Hausrats -

sachen
– Gewaltschutzsachen
– Versorgungsausgleichsverfahren
– Verfahren in Unterhaltssachen
– Verfahren in Güterrechtssachen

4. Neukonzeption des Rechtsmittelrechts

5. Das nachlassgerichtliche Verfahren

Dr. Peter Gerhardt, Vors. Richter am OLG München a.D.

Neubewertung der ehelichen Lebensverhältnisse
unter Berücksichtigung der geänderten Rechtsprechung des BGH und der neuen Rechtslage zum 1.1.2008.

26.03.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

Dr. Peter Gerhardt

einer der führenden Unterhalts -
rechtler in Deutschland

1. Maßstab

2. Mindestbedarf

3. Halbteilungsgrundsatz

4. Eheprägendes Einkommen 

und berücksichtigungswürdige Ausgaben 
im Einzelnen

5. Nichtprägendes Einkommen 

und nichtberücksichtigungswürdige Ausgaben 
im Einzelnen.

6. Konkrete Bedarfsbemessung 

7. Begrenzung aus Billigkeitsgründen nach 

§ 1578 b BGB

– Grundsatz
– Darlegungs- und Beweislast sowie Präklusion
– Geänderte Rechtsprechung des BGH
– Prüfungskriterien zu § 1578 b BGB
– Rechtsfolgen 
–Angemessener Bedarf
– Begrenzung von Teilansprüchen.
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RA FAErb Michael Ott-Eulberg, Augsburg

Testamentsanfechtung  

23.04.2008: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAErb

Michael Ott-Eulberg

einer der ersten Fachanwälte für
Erbrecht in Bayern

Mitautor zahlreicher Publikationen
wie Nachlasspflegschaft, Der Fach-
anwalt für Erbrecht, Lebensversi-
cherungen und Erbrecht, Erbrecht
und Banken, um nur einige zu
nennen.

A. Anfechtung

1. Grundsätzliches 

– Das Verhältnis der Auslegung zur Anfechtung 
– Das Verhältnis zu den allgemeinen Anfechtung s  -

regeln
2. Anfechtungsgründe  

– Irrtum in der Erklärungshandlung 
– Inhaltsirrtum, § 2078 Abs. 1, 1. Alt. BGB 
– Motivirrtum, § 2078 Abs. 2 BGB (objektive

Seite / subjektive Seite / selbstverständliche Vor-
stellung /Deutsche Wiedervereinigung)

– Anfechtung wegen widerrechtlicher Drohung, 
§ 2078 Abs. 2 BGB 

– Kausalität des Willensmangels
3. Die Wirkung der Anfechtung

4. Beweis und Beweislast

5. Anfechtung wegen Übergehung eines

Pflichtteilsberechtigten nach § 2079 BGB

6. Die Anfechtung einseitiger testamentari-

scher Bestimmungen 

– Anfechtungsberechtigter
– Form der Anfechtungserklärung
– Anfechtungsfrist 

7. Anfechtung beim gemeinschaftlichen

Testament

– Zu Lebzeiten beider Ehegatten 
– Nach dem Tod des Erstversterbenden (Anfechtung

durch den überlebenden Ehegatten /An fechtung
durch Dritte /Form und Frist der Anfechtung) 

– Anfechtung nach dem Tod des zuletzt versterben-
den Ehegatten

– Wirkung der Anfechtung 

B. Ausschlagung 

1. Grundsätzliches

2. Anfechtung

3. Welche Anfechtungsgründe kommen in

Betracht? 

4. Wirkung der Ausschlagung

Dr. Ludwig Kroiß

– Lehrbeauftragter an der 
Universität Passau

– Mitglied im Vorstand des Deut-
schen Nachlassgerichtstages und
im wissenschaftlichen Beirat der
Zerb

Veröffentlichungen:
– Dombek/Kroiß, Formular -

Bibliothek Vertragsgestaltung
– Kroiß, FormularBibliothek

Zivilprozessrecht
– Ann/Kroiß/Mayer, Anwalt-

Kommentar, Erbrecht
– Kroiß/Seiler, Das neue FamFG:

Erläuterungen, Muster, Arbeits-
hilfen – u.a,

Dr. Ludwig Kroiß, Direktor des Amtsgerichts Traunstein

Reformen rund ums Erbrecht

29.04.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAErb

A. Reform des Nachlassverfahrens durch das

FamFG

– Gerichtliche Zuständigkeit

– Beginn des Verfahrens

– Beteiligtenbegriff

– Sachverhaltsermittlung 

– Beweisrecht

– Gerichtliche Entscheidungen

– Rechtsmittel

– Kosten

– Amtliche Verwahrung

– Eröffnung letztwilliger Verfügungen

– Ausschlagung der Erbschaft

– Erbscheinsverfahren

– Zwischenentscheidungen (Vorbescheid)

– Einstweiliger Rechtsschutz

B. Erbrechtsreform 2009 – die wichtigsten

Änderungen des Gesetzentwurfes

– Die Verjährung 

wird von familien- und erbrechtlichen Ansprüchen
an die Verjährungsvorschriften des Schuldrechts-
modernisierungsgesetzes von 2001 angepasst. Diese
sehen eine Regelverjährung von drei Jahren vor. 

– Die Pflichtteilsentziehungsgründe 

sollen vereinheitlicht werden, indem sie künftig für

Abkömmlinge, Eltern und Ehegatten oder Lebens-
partner gleichermaßen Anwendung finden. Der
Entziehungsgrund des «ehrlosen und unsittlichen
Lebenswandels» soll entfallen. Stattdessen soll
künftig eine rechtskräftige Verurteilung zu einer
Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr ohne
Bewährung zur Entziehung des Pflichtteils berech-
tigen. 

– Die Stundung eines Pflichtteils 

soll erleichtert werden.
– Änderungen bei Schenkungen 

des Erblassers sind ebenfalls vorgesehen. Derzeit
führen Schenkungen des Erblassers zu einem soge-
nannten «Pflichtteilsergänzungsanspruch» gegen
den Erben oder den Beschenkten. Die Reform sieht
nun vor, dass die Schenkung für die Berechnung
des Ergänzungsanspruchs graduell immer weniger
Berücksichtigung findet, je länger sie zurück liegt.
Auch Pflegeleistungen sollen künftig besser berück-
sichtigt werden.

– Pflegeleistungen

So soll jeder gesetzliche Erbe einen Ausgleich für
sie erhalten und zwar unabhängig davon, ob er
für die Pflegeleistungen auf ein eigenes berufliches
Einkommen verzichtet hat. Die Bewertung der
Leistungen wird sich an der gesetzlichen Pflegever-
sicherung orientieren. 
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Notar Dr. Eckhard Wälzholz (Dr. Malzer & Dr. Wälzholz), Füssen 

Übertragung betrieblicher Einkunftsquellen
Gestaltung von Familienvermögen im Zuge der vorweggenommenen Erbfolge 

05.05.2009 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAErb + FAGes

1. Ausgangspunkt – Einführungsbeispiel in

die Problematik

2. Einbringung eines Einzelunternehmens 

in eine Gesellschaft

Zivilrecht – Steuerrecht – Vermögensverwaltender
Familienpool

3. Die Gestaltung des Gesellschafts -

vertrages

Sondergeschäftsführungsrechte – Vetorechte, Mehr-
stimmrechte, Stimmbindungsabreden – Disquotale
Gewinnverwendungsabreden – Hinauskündi-
gungs möglichkeiten und Beschränkung von Kün-
digungsrechten – Besonderheiten bei Personenge-
sellschaften – Besonderheiten bei Kapitalgesell-
schaften – Der Familienpool für Kapitalgesell-
schaften (§ 13 b Abs. 1 ErbStG) – Regelungen
zur Vererblichkeit 

4. Die Gestaltung des Zuwendungs-

vertrages

Formerfordernisse – Möglichkeiten der Buchwert-
fortführung, § 6 Abs. 3 EStG – Bedingte Rück-
forderungsrechte – Der Nießbrauchsvorbehalt an
Einzelunternehmern und Personengesellschaften –
Der Nießbrauchsvorbehalt an Anteilen an Kapi-
talgesellschaften  – Versorgungsleistungen nach
dem JStG 2008

5. Pflichtteilsrechtliche Probleme mit 

Lösungen

Die Gefahr des Pflichtteils für die Unternehmens-
nachfolge – Möglichkeiten der Pflichtteilsminde-
rung – Bewertungsfragen

6. Probleme mit minderjährigen Gesell-

schaftern

Gründung – Anteilsübertragung – Laufende
Geschäfte von Gesellschaften mit minderjährigen
Gesellschaftern

Dr. Eckhard Wälzholz

– Schwerpunkte: Steuerrecht, Erb-
und Familienrecht insbes. Ehe-
verträge und Testamente, Gesell-
schaftsrecht, Grundstücksrecht 

– Mitautor bei diversen Standard-
werken der Verlage C.H.Beck,
Dr. Otto Schmidt und Zerb

Prof. Dr. Stephan Lorenz, Universität München

Internationales Erbrecht
Grundstrukturen internationaler Erbfälle und der internationalen Nachlassplanung 

08.05.2009 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAErb

Prof. Dr. Stephan Lorenz

– Mitautor u.a. vom „Münchener
Kommentar zum BGB“, vom
„Bamberger/Roth,Kommentar
zum BGB“ (beide: C.H. Beck)
und vom „Staudinger“ (Sel-
lier/de Gruyter)

– Referent vieler Anwalts- und
Richter-Seminare

– geprägt durch präzises, konzep-
tionelles Denken – und das
bedeutet: präzise, eindeutige
Sprache, mitreißende Rhetorik ...
direkt anwendbare Informatio-
nen

A. Grundfragen des Internationalen Privat-

rechts

1. Gegenstand

2. Rechtsquellen, Europäische Entwicklung

3. Grundlegende Mechanismen

B.  Internationales Erbrecht

1. Rechtsquellen: Innerstaatliches Recht und
wichtige multilaterale und bilaterale staatsvertrag-
 liche Regelungen

2. Anwendbares Recht (Erbstatut)

Objektive (gesetzliche) Anknüpfung – Rechtswahl-
möglichkeiten und Gestaltungsspielräume –
Rechtsspaltung – Rück- und Weiterverweisungen
durch ausländisches IPR

3. Gesetzliche Erbfolge

4. Einfluß des Ehegüterrechts

5. Internationale Testamente: Wirksamkeit,

Widerruflichkeit und Auslegung

6. Pflichtteilsrecht

7. Rechtliche Stellung der Erben, Erb-

schaftserwerb und Erbengemeinschaft

8. Erbenhaftung

9. Schenkungen von Todes wegen

10. Nachlaßspaltung und Nachlaßkonflikte

11. Vorbehalt des ordre public 

(Art. 6 EGBGB)
12. Grundzüge des Internationalen Nachlaß-

verfahrens nach der FGG-Reform 2008

(FamFG)

C. Kurzer Abriss: Grundzüge des Internatio-

nalen Erbschaftssteuerrechts
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RiOLG Michael Triebs, Augsburg

Vollständige Neugestaltung des Versorgungsausgleichs 
zum 01.09.2009: 

Überblick über die neuen Regelungen/besonders praxisrelevante Fragen für die Beratungstätigkeit von

Anwälten

15.05.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

Zum 01.09.2009 wird voraussichtlich das Gesetz
zum völlig neu geregelten Versorgungsausgleich in
Kraft treten. Der Gesetzgeber hat zwar den Grundsatz
der Halbteilung beibehalten. Er hat ihn aber völlig neu
ausgestaltet. Im Gegensatz zum früheren Recht mit
einer Gesamtsaldierung und einem Einmalausgleich
wird nunmehr jedes Anrecht jedes Ehegatten real
geteilt. Eine Verrechnung findet nur noch ausnahms-
weise durch den Versorgungsträger statt. Die struktu-
rellen Probleme des Versorgungsausgleichs, vor allem
unter dem Stichwort „Dynamisierung“ (Umwertung)
von Anrechten  u. a. mit Hilfe der Barwertverord-
nung, sind entfallen. 

Für die Beratungstätigkeit in der anwaltschaftlichen
Praxis sind verschiedene Problemkreise von Bedeu-
tung. Das Gesetz lässt zum einen erleichtert Vereinba-
rungen zu, was neue Möglichkeiten der Gestaltung
eröffnet. Zum anderen regelt das Gesetz verschiedene
Ausnahmen von der Durchführung des Versorgungs-
ausgleichs, so bei kurzer Ehezeit, einem geringen Aus-
gleichswert und grober Unbilligkeit. Auch diese Mög-
lichkeiten sind im Rahmen von Vereinbarungen in
Betracht zu ziehen. 

Bei der Beratung wird vor allem zu überlegen sein, ob
der Versorgungsausgleich sinnvoller Weise zugunsten
einer Partei vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes oder

erst nach dem Inkrafttreten geregelt werden sollte.
Davon hängt es ab, wann der Scheidungsantrag
gestellt wird. In diesem Zusammenhang spielen die
Übergangsvorschriften eine große Rolle. Auch die Neu-
gestaltung des schuldrechtlichen Versorgungsausgleichs
ist bei Vereinbarungen zu beachten.

1. Vergleich alter und neuer Versorgungs-

ausgleich

2. Die Bewertungsvorschriften im Einzelnen

Ehezeitanteil/Ausgleichswert/Kapitalwert
3. Durchführung der Realteilung

interne und externe Teilung
4. Vereinbarungen

5. Ausschluss des Versorgungsausgleichs

kurze Ehezeit, grobe Unbilligkeit, geringer Aus-
gleichswert

6. Verfahrensvorschriften

insbesondere Auskunftsanspruch
7. Die Übergangsbestimmungen im 

Einzelnen

8. Überblick über das Abänderungs -

verfahren

9. Überblick über den schuldrechtlichen 

Versorgungsausgleich

10. Unterhaltsprivileg nach neuem

Recht/Wegfall des Rentnerprivilegs

11. Taktische Überlegungen für die Beratung

Michael Triebs

– Mitglied der Versorgungsaus-
gleichskommision des Deutschen
Familiengerichtstages

– Co-Autor von »Bassenge u.a.,
Familiensachen: Kommentar
anhand der höchstrichterlichen
Rechtsprechung« 
(C.F.Müller)

Prof. Dr. med. Gian Domenico Borasio, Universität München

„Was heißt hier Sterbehilfe?“
Medizin am Lebensende zwischen Autonomie und Fürsorge

21.07.2009: 14:00 bis ca. 17:15 Uhr

1. Ethische Grundlagen ärztlicher 

Handlungen

2. Prinzipien der Palliativmedizin

3. Kommunikation der Beteiligten

4. Patientenwille und Aufklärung

5. Medizinische Indikation und 

ärztliche Fürsorge

Prof. Dr. Gian D. Borasio

ist Inhaber des Lehrstuhls für Pal-
liativmedizin und Mitbegründer
des Interdisziplinären Zentrums
für Palliativmedizin am Klinikum
Großhadern.
Er war Mitglied der Kommission
„Patientenautonomie am Lebens -
ende“ des Bundesministeriums der 
Justiz und Referent beim 66. Deut -
schen Juristentag in der Abteilung
Strafrecht zum Thema Sterbehilfe.
Er ist Mitglied des Autorenteams
der Patientenverfügungs-Broschüre
des Bayerischen Justizministeri-
ums. 
Ein Forschungsschwerpunkt: die
Entscheidungen am Lebensende

6. Patientenverfügung und Vorsorge -

voll macht aus ärztlicher Sicht

7. Wachkoma und Demenz

8. künstliche Ernährung und Flüssigkeits  -

gabe

9. Garantenstellung und assistierter 

Suizid

10. Besprechung der ggf. geänderten 

Gesetzeslage zur Patientenverfügung
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Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig

Die Reform des Familienverfahrensrechts 
und das Gesetz über die Gerichtskosten in Familiensachen: 

Was auch jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter wissen muss!

23.07.2009: 13:00 bis ca. 18:00 Uhr – 2 Pausen ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

Karin Scheungrab

– seit 16 Jahren Seminarleiterin
zum anwaltlichen Gebührenrecht,
zu Zwangsvollstreckung, ZPO
und Kanzleimanagement 

– Vorsitzende der Fachgruppen
„Gebührenrecht” und „Zwangs-
voll streckung”, der Arbeitsgruppe
„Juristenausbildung” und

– Arbeitsgemeinschaftsleiterin
„Kostenrecht” und „Zwangsvoll-
streckung” am OLG Dresden

– Mitherausgeberin des „
Münchener Anwaltshandbuchs
Vergütungsrecht” (C.H.Beck)

Inhalt dieser Veranstaltung

sind sowohl die grundlegenden Änderungen durch das
FamFG als auch die Auswirkungen auf die Führung
und Abrechnung familienrechtlicher Mandate.

1. Überblick über Aufbau und Geltungsbe-

reich des FamFG und des FamGKG

2. Systematische Gegenüberstellung der

Änderungen

In den Zuständigkeiten – In den Verfahrensabläu-
fen – In den verschiedenen Möglichkeiten der
Kostenentscheidungen durch das Gericht – Bei der
Streitwertbestimmung – Bei den Gerichtskostn –
Beim einstweiligen Rechtsschutz

3. Neubestimmung der Gegenstandswerte

für Verbund – isolierte Verfahren – Eilver-

fahren – außergerichtliche Tätigkeiten 

4. Völlige Neuregelung: Gewaltschutzgesetz

Verfahrensgang – Gegenstandswert 

5. Perfekte Erfassung und optimale Abrech-

nung wirklich aller Gebühren in allen

wichtigen und maßgeblichen familien-

rechtlichen Fallgestaltungen 

Verbund und isolierte Verfahren, Eilverfahren –
außergerichtliche Beratungstätigkeit des RA –
Terminsgebühr für außergerichtliche Besprechun-
gen – Einigung über anhängige und nicht anhän-
gige Ansprüche

6. Problemkreis Geschäftsgebühr

Höhe - Anrechnung – gerichtliche und außerge-
richtliche Geltendmachung 

7.  Gebührentaktik – gekonnte Mandats -

führung

8. Sichere Abrechnung der Scheidungsfol-

genvereinbarung und der gesamten

außergerichtlichen Tätigkeit

9. Checklisten – aktuelle Rechtsprechung –

Übersichten – Diskussion

Teilnahmegebühr

– für DAV-Mitglieder: € 160,00 zzgl. MwSt (= € 190,40)
→ Für Fachangestellte gilt die Vereinszugehörigkeit eines Anwalts der Kanzlei (bitte Mitgliedsnummer angeben)

– für Nicht mitglieder: € 190,00 zzgl. MwSt (= € 226,10)
– für jede/n weitere/n Fachangestellte/n einer Kanzlei gilt der DAV-Mitgliedspreis
In der Gebühr jeweils eingeschlossen: Seminarunterlagen, Getränke für 2 Pausen

RAin FAinFam Ingeborg Rakete-Dombek, Notarin (Betz Dombek Rakete), Berlin

Die Vermögensauseinandersetzung nach neuem Recht

24.07.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

Das neue Recht hält an dem Grundsatz fest, 

wonach die während der Ehe erworbenen Vermögens-
werte zu gleichen Teilen auf die Ehepartner zu vertei-
len sind. Die Berechnung bleibt auch künftig stark
schematisiert. Es sollen nun auch Schulden bei der
Eheschließung Berücksichtigung finden, der ausgleichs-
berechtigte Ehegatte soll vor Manipulationen im Hin-
blick auf Vermögensverschiebungen künftig besser
geschützt werden. Gleichzeitig unterfallen zukünftig
auch Vermögensauseinandersetzungen außerhalb des
Güterrechts der Familiengerichtsbarkeit durch die
Schaffung eines „großen Familiengerichts“. Auch ver-
fahrensrechtlich gilt es dann einige Neuerungen zu
beachten.

1. Güterrechtssachen als Familienstreit-

 sachen

Definition – Örtliche Zuständigkeit, Abgabe an
das Gericht der Ehesache – Außergerichtliche
Streitbeilegung – Kostenfolgen, Kostenentscheidung
–Verbund, Abtrennung – Verfahrenskostenhilfe

2. Der Zugewinnausgleich nach neuem

Recht

Negatives (privilegiertes) Anfangsvermögen und
dessen Eingang in die Berechnung – Einstweiliger
Rechtschutz, Schutz vor Manipulationen, Vorzei-
tiger Zugewinnausgleich, Sicherung des Zuge-
winns –Auskunfts- und Belegansprüche, Ansprü-
che gegen Dritte – Ehevertragliche Vereinbarungen
nach neuem Recht

3. Die sog. „sonstigen“ Familiensachen

Sonstige Familiensachen als Familienstreitsachen –
Aus der Ehe herrührende Ansprüche – Ansprüche
zwischen miteinander verheirateten oder ehemals
verheirateten Personen oder zwischen einer solchen
und einem Elternteil im Zusammenhang mit
Trennung oder Scheidung – Antrag nach § 1357
Abs. 2 S. 1 BGB

4. Antrag des Bundesrates auf Aufnahme

eines Auskunftsanspruchs über Einkom-

men und Vermögen bereits während des

Zusammenlebens

Ingeborg Rakete-Dombek

– Vorsitzende des Geschäftsführen-
den Ausschusses der Arbeitsge-
meinschaft Familienrecht im 
DeutschenAnwaltVerein 

– Mitherausgeberin der „NJW”
(C.H.Beck) und der „Zeitschrift
Forum Familien- und Erbrecht” 
(Dt. AnwaltVerlag)

– Mitglied des Redaktionsbeirates
der Zeitschrift „Familie, Partner-
schaft, Recht” (C.H.Beck) 

– Mitglied der Expertenkommissi-
on des Familienverfahrensrechts
des Bundesjustizministeriums
(2003 bis 2005)

– Mitautorin bei „Münchener
Anwaltshandbuch für Familien-
recht” (C.H.Beck), »„Anwalts-
kommentar BGB, Bd.4: Fami -
lienrecht” (Dt. AnwaltVerlag)
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Unternehmensrechtliche Beratung
→ Wälzholz, Übertragung betrieblicher Einkunftsquellen: Seite 5

Prof. Dr. Helmut Köhler, Universität München

Die UWG-Novelle 2009

2. Wiederholung: 02.04.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAGewRS

1. Geschäftliche Handlung 

(§ 2 I Nr. 1 UWG)

2. Die neue Generalklausel 

(§ 3 UWG)

3. Die „Schwarze Liste“ 

(Anhang zu § 3 III UWG)

4. Die „aggressiven Geschäftspraktiken“

und § 4 Nr. 1 und 2 UWG

5. Irreführende geschäftliche Handlungen 

(§ 5 UWG)

6. Irreführung durch Unterlassen 

(§ 5a UWG)

7. Produktnachahmung 

(§ 4 Nr. 9 UWG und § 5 II UWG)

8. Unzumutbare Belästigungen 

(§ 7 UWG)

Prof. Dr. Helmut Köhler

– Richter im Nebenamt am OLG
München (Wettbewerbs- und
Kartell senat) 

– Co-Autor u.a. von „Hefermehl/
Köhler/Bornkamm), Wettbe-
werbs recht, Kurz-Kommentar”
(Verlag C.H.Beck) und
„Jacobs/Lindacher/Teplitzky,
UWG – Großkommen tar der
Praxis” (de Gruyter)

RiAG Prof. Dr. Peter Ries, Berlin-Charlottenburg (Handelsregister)

Handelsregisterrecht in der anwaltlichen Praxis

20.03.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAGes

1. MoMiG aus registergerichtlicher Sicht

– Fehler und Fallstricke beim Musterprotokoll
– registerrechtliche Behandlung der UG
– Behandlung des Hin- und Herzahlens und der

verdeckten Sacheinlage beim Registergericht
– Bedeutung der Neustückelung der Geschäftsan-

teile und der Gesellschafterliste bei registerrele-
vanten Maßnahmen (Kapitalmaßnahmen,
Einziehung, Ausübung von Gesellschafterrech-
ten, gutgläubiger Erwerb)

– Probleme des neu eingeführten „Genehmigten
Kapitals“ beim Registergericht

– Wegfall des Genehmigungserfordernis und Aus-
wirkungen im registerrechtlichen Verfahren

– Disqualifizierung von Geschäftsführern
– Geschäftsanschrift /Zustellung nach dem

MoMiG (Firmenbestattung)
– Wie behandelt Registergericht Sitzverlegungen

von Kapitalgesellschaften?

2. Auslandbezug im Handelsregister

– Ausländische Vertretungsorgane
– Anerkennung ausländischer Gesellschaften
– Zweigniederlassungen ausländischer Gesell-

schaften – insbes. Ltd.
– Existenz- und Vertretungsnachweise, Ausländi-

sche Urkunden

3. Verfahren vor dem Registergericht nach

der Neuordnung des Verfahrensrechts

durch das FamFG

– Eintragungsverfahren
– Beschwerden gegen Maßnahmen des Registerge-

richts
– Löschungsverfahren und Zwangs- und Ord-

nungsgeldverfahren nach der Reform des FGG
durch die Einführung des FamFG

Prof. Dr. Peter Ries

– Richter am Amtsgericht Charlot-
tenburg (Handelsregister) und

– Professor für Gesellschaftsrecht
an der Fachhochschule für Ver-
waltung und Rechtspflege Berlin

– zahlreiche Veröffentlichungen auf
dem Gebiet des Gesellschafts- und
Registerrechts
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Prof. Dr. Wulf Goette, Vors. Richter am BGH

Die GmbH im Prozess

26.05.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAGes

Prof. Dr. Wulf Goette

– Vorsitzender des für das Gesell-
schaftsrecht zuständigen 
II. Zivil  senats des BGH

– Mitherausgeber von ZGR,
NZG und ZNotP – Schriftleiter
des wirtschaftsrechtlichen Teils
der DStR

– Mitarbeit am »Münchener
Kommentar Aktiengesetz«
(C.H.Beck) und an »Ebenroth/
Boujong, Kommentar zum
HGB« (Vahlen)

– Buchautor zu den Themen
GmbH, aktuelle Rechtsprechung
zur GmbH, Kapitalersatzrecht

Die personalistische Struktur der gesetzestypi-
schen GmbH bringt es zwangsläufig mit sich, dass
Konflikte der Gesellschafter untereinander, mit der
Gesellschaft und mit deren Geschäftsführung vor den
Gerichten ausgetragen werden müssen. Die Regeln, die
das Gesetz hierfür aufstellt, erfassen nicht alle Problem  -
lagen, so dass die Rechtsprechung gefordert ist, durch
die analoge Heranziehung von Vorschriften des Aktien-
rechts oder anderer gesellschaftsrechtlicher Prinzipien
die vorhandenen Lücken zu schließen. 
Das Seminar will einen Überblick über typische Kon-
stellationen und die in der höchstrichterlichen Recht-
sprechung entwickelten Lösungen geben.

1. Die möglichen Prozessbeteiligten

2. Die verschiedenen Klageformen und ihre

mögliche Kombination

3. Beschlussmängelrecht

– Grundlagen 
– formelle Fehler 
– materielle Fehler

4. Typische Fallgestaltungen

– Ausschließung und Zwangseinziehung 
– Abfindung 
– Bilanzfeststellung und Gewinnverteilung 
– Übertragung von Geschäftsanteilen 
– Fehlgeschlagene Kapitalmaßnahmen: Mitwir-

kung bei der Heilung 
– Bestellung /Abberufung von Geschäftsführern;

Entlastung 
– Kündigung von Geschäftsführern 
– Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen

gegen Gesellschafter /Geschäftsführer
5. Zweipersonengesellschaft

RA WP StB Andreas Ziegenhagen (Salans), Berlin

Distressed M&A
Die Akquisition eines Unternehmens in der Krise

25.06.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAGes + FAIns

A. Phasen für “Distressed M & A”

1. Abwicklungsoptionen für Distressed

M&A

– share deal 
– asset deal 
– debt-equity-swap

2. Phase 1: M&A vor Insolvenzantrags-

stellung

– Insolvenzanfechtung 
– § 75 AO 
– § 25 HGB 
– § 613a BGB

3. Phase 2: M&A im Insolvenzeröffnungs -

verfahren

4. Phase 3: M&A nach Eröffnung des 

Insolvenz verfahrens

– vor dem Berichtstermin 
– nach dem Berichtstermin 
– Reduzie rung der Risiken 
– Insolvenzplanverfahren

B. Ausgewählte Problemstellungen im Rah-

men von Distressed M&A-Transaktionen

1. Beteiligte im Rahmen von Insolvenz -

verfahren

2. Risiken/Schwierigkeiten bei einem

“asset deal”

3. Gestaltungsmöglichkeiten für Distressed

M&A-Transaktionen

– Verschmelzung – Ausgliederung – Anwachsung 
– Kapitalbeschaffung bei Gesellschaftern: Gesell-

schafterdarlehen, Rangrücktritt, Forderungsver-
zicht

– Kapitalbeschaffung durch Dritte: Darlehen,
sanierende Kapitalherabsetzung, stille Gesell-
schaft

4. Betriebsübergang gemäß § 613a BGB bei

M&A aus der Insolvenz

5. Steuerliche Gestaltungen

C. Distressed M&A aus der Insolvenz

1. Übertragende Sanierung

2. Unternehmenserwerb auf Grundlage

eines Insolvenz plans 

Andreas Ziegenhagen

– Partner der Salans LLP in Ber-
lin, bis 2005 Leiter der Practice
Group Insolvenz und Sanierung
von Haarmann Hemmelrath

– spezialisiert auf Insolvenzrecht
und Sanierung, die rechtliche
und steuerliche Beratung bei
Unternehmenstransaktionen in
der Krise

– Co-Autor bei: 
„Windhöfel/Ziegenhagen/Denk-
haus, Unternehmenskauf in
Krise und Insolvenz” (RWS)
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Insolvenzrecht
→ Ziegenhagen, Distressed M&A: Die Akquisition eines Unternehmens in der Krise: Seite 9

Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig

Die Berechnung des pfändbaren Einkommens 
im Rahmen der Verbraucherinsolvenz

Workshop für Mitarbeiterinnen in der Anwaltskanzlei

30.06.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr

Das Seminar 

richtet sich an Mitarbeiterinnen, die mit der Bearbei-
tung von Verbraucherinsolvenzverfahren betraut sind.
Ziel ist die korrekte und konkrete Berechnung des
pfändbaren Teils des Arbeitseinkommens nach der
Abtretung durch den Schuldner.

1. Umfang und Wirksamkeit der Abtretung -

was unterliegt der Abtretung und was

nicht?

2. Konkrete Berechnung des pfändbaren

und unpfändbaren Teils des Arbeitsein-

kommens

– Berechnung und Berücksichtigung der einzelnen
Lohn- und Gehaltsbestandteile wie z.B.
Zuschläge für Überstunden, Feiertags- und
Wochenenddienste, Abfindungen, tarifliche und
außertarifliche Sonderzahlungen und Prämi

– Steuerrechtliche Probleme
3. Unterhaltsverpflichtungen

– Auswirkungen des neuen Unterhaltsrechts
– Eigenes Einkommen der Unterhaltsberechtigten

Karin Scheungrab

– seit 16 Jahren Seminarleiterin
zum anwaltlichen Gebührenrecht,
zu Zwangsvollstreckung, ZPO
und Kanzleimanagement 

– Vorsitzende der Fachgruppen
“Gebührenrecht” und “Zwangs-
voll streckung”, der Arbeitsgruppe
“Juristenausbildung” und

– Arbeitsgemeinschaftsleiterin
“Kostenrecht” und “Zwangsvoll-
streckung” am OLG Dresden

– Mitherausgeberin des »Münche-
ner Anwaltshandbuchs Vergü-
tungsrecht« (C.H.Beck)

Teilnahmegebühr

– Bei DAV-Mitgliedschaft eines Mitglieds der Kanzlei (bitte Mitgliedsnummer angeben)
€ 118,00 zzgl. MwSt (= € 140,42)

– Für Fachangestellte aus einer Kanzlei ohne DAV-Mitgliedschaft
€ 138,00 zzgl. MwSt (= € 164,22)

– für jede/n weitere/n Fachangestellte/n einer Kanzlei gilt der DAV-Mitgliedspreis
In der Gebühr jeweils eingeschlossen: Seminarunterlagen, Getränke

Gero Fischer, Vors. Richter am BGH a.D., Freiburg

Insolvenzrecht aktuell

08.07.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAIns

1. Lastschrift in der Insolvenz

Einführung in die Problematik – Die Überein-
stimmungen und die Differenzen zwischen dem
IX. und dem XI. ZS des BGH – Folgerungen
daraus für die Praxis (insbesondere Haftungsver-
meidung)

2. Insolvenzanfechtung

Realakte als anfechtbare Rechtshandlungen, insbe-
sondere Werthaltigmachen von Forderungen –
Gläubigerbenachteiligung bei Zahlungen aus
einem debitorisch geführten Konto – Kongruenz /
Inkongruenz von Globalsicherheiten – Vorsatzan-
fechtung (Begriff der Rechtshandlung bei Druck-
zahlungen, Feststellung des Gläubigerbenachteili-
gungsvorsatzes bei kongruenter Deckung, Anfech-
tungsgegner bei 3-Personen-Verhältnissen) – Unent-
geltliche Leistungen bei Erfüllung der Verbind lich-
 keit eines Dritten – Begriff des Bargeschäfts – Die
Wirkungen von § 28e Abs. 1 Satz 2 SGB IV –

Anfechtungsberechtigung in Gesellschafts- und
Gesellschafterinsovenz

3. Aus- und Absonderungsrechte in der

Insolvenz

Sicherung eines Drittdarlehens durch die Grund-
schuld – Vergütung für die Löschung einer wertlo-
sen Grundschuld – Bürgschaftskosten des Kauti-
onsversicherers – Übertragung des Vorbehaltseigen-
tums an die den Kaufpreis finanzierende Bank –
Aussonderungsrecht des Vermieters an gekündigter
Wohnung – Absonderungsrechte wegen Zins- und
Kostenforderungen

4. Gläubigerausschuss und Gläubigerver-

sammlung

Entlassung aus dem Gläubigerausschuss – Auf-
sicht des Insolvenzgerichts über Beschlüsse der-
Gläubigerversammlung

5. Neueste BGH-Rechtsprechung aus 2009

Gero Fischer

– bis 2008 Vorsitzender Richter
des IX. Senats am BGH

– Mitherausgeber der Neuen Zeit-
schrift für das Recht der Insol-
venz und Sanierung (C.H.Beck)

– Mitglied des Redaktionsbeirates
der WuB Zeitschrift für Wirt-
schafts- und Bankrecht (erlag
Wertpapier-Mitteilungen)

– Mitglied des wissenschaftlichen
Beirates des Zentrums für Insol-
venz und Sanierung an der Uni-
versität Mannheim e.V.
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Immobilien
Bau-, Miet- und Wohnungseigentumsrecht

Dr. Heinrich Merl, Vors. Richter am OLG a.D., München

Das neue Forderungssicherungsgesetz 
und seine Auswirkungen auf baurechtliche Streitigkeiten und Bauprozesse

Wiederholung: 06.03.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FABau

Diskutiert 

werden die weitreichenden Änderungen zum Vergü-
tungsrecht, zum Gewährleistungsrecht, zur Abnahme
und zur Bauhandwerkersicherung, insbesondere 

1. die geänderten Fälligkeitsvoraussetzun-

gen für Abschlagsvergütung und Schluss-

zahlung

2. die gesetzlichen Leistungsverweigerungs-

 rechte,

3. die besonderen Sicherungsrechte bei 

Verbraucherverträgen, 

4. die grundlegend erweiterte Bauhand-

werkersicherung sowie 

5. die Haftungserweiterungen nach dem

Gesetz über die Sicherung von Bauforde-

rungen

Dr. Heinrich Merl

– Autor von »Merl, Fallen im 
privaten Baurecht: VOB und
HOAI nach aktueller Rechtspre-
chung (DeutscherAnwaltVerlag)

– Co-Autor von »Kleine-Möller/
Merl/Oelmaier, Handbuch des
privaten Baurechts« (C.H.Beck)

RA Horst Müller (Müller Hillmayer), München

Der Rechtsanwalt im WEG-Prozess 
und aktuelle Rechtsprechung zum neuen WEG

27.03.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAMiet

A. Prozessrecht

1. Die Fristwahrung bei Beschlussanfech-

tungen       

2. Die Mandatserteilung für die Beklagten

bei Beschlussanfechtung       

3. Der richtige Zeitpunkt für die Mandats-

übernahme       

4. Die Streitwertbildung nach § 49 a GKG        

5. Die Vergütungsvereinbarung mit dem

Verwalter       

6. Der Rechtsanwalt als Ersatzzustellungs-

vertreter       

7. Das Kostenrisiko vorsorglicher Beschluss -

anfechtung       

8. Die Gefahr des Interessenswiderstreits

wegen § 49 Abs. 2 WEG

B. Materielles Recht

1. Die Änderung des Kostenverteilungs-

schlüssels durch Mehrheitsbeschluss

gem. § 16 Abs. 3 WEG        

2. Beschlüsse zu baulichen Veränderungen

und Modernisierungsmaßnahmen       

3. Die rechtliche Beratung von Verwaltern

zu Beschlussverkündungen       

4. Mehrheitsbeschlüsse in Geldangelegen-

heiten gem. § 21 Abs. 7 WEG

Horst Müller

– Mitglied im Gesetzgebungs- und
Fachausschuss Miet- und Wohn-
recht des DAV

– Mitherausgeber der NMZ
(C.H.Beck)

– Herausgeber von »Beck’sches For-
mularbuch Wohnungseigentums-
recht« (C. H. Beck)
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RA Thomas Hannemann (Hannemann, Eckl & Moersch), Karlsruhe

Energetische Modernisierung

28.04.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAMiet

Hintergrund: Der Klimaschutz, die zu seiner Ver-
wirklichung vorgenommenen Novellierungen u.a. der
HeizKV, der EnEV und des EEWärmeG, und vor
allem die gestiegenen Energiekosten führen bei Eigentü-
mern verstärkt zu Überlegungen, die energetische
Bilanz ihrer Immobilien zu verbessern. Die zu treffen-
den Entscheidungen hängen u.a. davon ab, inwieweit
energetische Modernisierungen gegenüber Mietern
überhaupt durchgesetzt und in welchem Umfang die
damit verbundenen Kosten an die Mieter weiterbela-
stet werden können. Dabei wird häufig argumentiert,
das Mietrecht hemme effektiven Klimaschutz und
müsse daher insoweit novelliert werden (vgl. BT-
Drucks. 16/7175 v. 14.11.2007). Die Seminarveran-
staltung soll die durchaus vorhandenen Möglichkeiten
eines Vermieters zur energetischen Modernisierung auf
der Basis der geltenden Mietrechtslage unter Einbezug
aktueller BGH-Entscheidungen aufzeigen.

1. Duldungspflicht des Mieters über 

§ 554 Abs. 2 und 3 BGB?

Begriff der Energieeinsparung vor dem Hinter-
grund der BGH-Entscheidung vom 24.09.08 –
Weitere materielle Voraussetzungen, insbes. die
Härteklausel  – Formelle Voraussetzungen, v.a.
die Mitteilungspflicht des Vermieters – Besonder-
heiten bei Staffel- oder Indexmiete – Rechtsfolgen

2. Gewährleistungsrechte des Mieters? 

3. Mieterhöhungsmöglichkeiten des 

Vermieters?

Begriff der Energiesparmaßnahme (§ 559 BGB) –
Wirtschaftlichkeitsgebot –Verhältnis zwischen 
§ 559 BGB und  § 554 BGB – Vermieter als
„Bauherr“  – Mieterhöhungserklärung – Umfang
der Mieterhöhung, insbes. bei Inanspruchnahme
von Drittmitteln (§ 559a BGB) – Rechtsfolgen
Verhältnis zu § 558 BGB

4. Auswirkungen auf die Betriebskosten

unter Einschluss des BGH-Urteils vom

27.06.2007

Umlage neu entstehender Kosten, auch ohne Vor-
behalt im Mietvertrag? – Umlageschlüssel? –
Weitergabe von Kostenerhöhungen, einschl. 
Contracting nach der BGH-Rechtsprechung

5. Besonderheiten bei der Gewerberaum-

miete

Thomas Hannemann

– Herausgeber und Mitarbeiter:
Münchener Anwaltshandbuch
Wohnraummietrecht, Münchener
Prozessformularbuch Mietrecht
und Beck’sches Formularbuch
Mietrecht (alle: C.H.Beck) u.a.
Bücher

– Mitherausgeber: NZM – Neue
Zeitschrift für Miet- und Woh-
nungsrecht (C.H.Beck)

– Vorsitzender des Geschäftsführen-
den Ausschusses der ARGE
„Mietrecht und Immobilien“
und Mitglied der ARGE „Bau-
und Immobilienrecht“ sowie
„Bank- und Kapitalmarktrecht
beim Deutschen Anwaltverein 

VRiOLG Karl-Heinz Keldungs, Düsseldorf

Baukosten außer Kontrolle?

24.06.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FABau

Karl-Heinz Keldungs

Co-Autor bei
– Ingenstau/Korbion, 

VOB-Kommentar
– Keldungs/Brück, 

Der VOB-Vertrag

In den letzten Jahren haben sich bei allen größe-
ren Bauvorhaben die vereinbarten Preise nicht realisie-
ren lassen. Die Baukosten sind nicht unerheblich
gestiegen. Das hat vielfältige Ursachen. Das Zauber-
wort heißt „Nachtrag“. Gibt es Möglichkeiten, dieser
Entwicklung entgegen zu wirken? Aufgabe des Semi-
nars ist es, die Probleme darzustellen und Lösungen
aufzuzeigen.

1. Die Planung als Ursache von Kostenstei-

gerungen

2. Die unvollständige oder ungenügende

Leistungsbeschreibung

3. Die Chancen für Spekulation 

4. Die Bauvertragstypen  

– Einheitspreisvertrag
– Pauschalpreisvertrag
– Stundenlohnvertrag 

5. Die Nachträge

6. Komplettheitsklauseln

→ Die Vertragsgestaltung mit dem 

Lieferanten 

s. Seite 13 unten
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Dr. Heinrich Merl, Vors. Richter am OLG a.D., München

Bauablaufstörungen und Leistungsverzug des Auftragnehmers 
Rechtsfolgen für den BGB-Vertrag und nach VOB/B 

16.07.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FABau

Anhand der aktuellen obergerichtlichen

Rechtsprechung werden die wesentlichen

Rechtsfragen zur Bauablaufstörung und zum

Leistungsverzug des Auftragnehmers disku-

tiert.

1. Zur Bauablaufstörung werden insbeson-

dere erörtert die Rechte der Vertragspar-

teien aus §§ 642, 643 BGB, § 6 VOB/B -

zum Beispiel_

– Fragen der Zurechenbarkeit von Behinderungs-
tat beständen sowie

– der Kooperationspflichten und Mitwirkung der
Vertragsparteien, besonders die Anpassungs-
und Beschleunigungspflichten des Auftragneh-
mers, 

– Fragen zu Erforderlichkeit und Inhalt von
Behinderungsanzeigen und

– zu Voraussetzungen und Berechnung geänderter
Ausführungsfristen, 

– Vergütungs- und Schadensersatzansprüche der 
Parteien

– Kündigungsfragen
– Vortrags- und Beweislastregeln, Dokumentati-

onspflichten.

2. Zum Leistungsverzug des Auftragneh-

mers werden behandelt 

– aktuelle Fragen zum Schadensersatzanspruch
des Auftraggebers nach §§ 280 BGB sowie
nach § 5 Nr. 4 VOB/B, 

– zum Rücktrittsrecht des Auftraggebers nach §
323 BGB sowie zum Kündigungsrecht nach §
5 Nr. 4 VOB/B, § 8 Nr. 3 VOB/B.

Dr. Heinrich Merl

– Autor von »Merl, Fallen im 
privaten Baurecht: VOB und
HOAI nach aktueller Rechtspre-
chung (DeutscherAnwaltVerlag)

– Co-Autor von »Kleine-Möller/
Merl/Oelmaier, Handbuch des
privaten Baurechts« (C.H.Beck)

Austauschverträge

RA Dr. Olrik von der Wense, LL.M. (Lehmann Rechtsanwälte), Hamburg

Vertragsgestaltung und -kontrolle beim Energieliefer-Contracting
Wärme und Strom

17.06.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr

Ausgangsbasis: Bei der Erneuerung bzw. Sanie-
rung von Energieanlagen stellt die Einbeziehung eines
Investors (oder Contractors) eine interessante Möglich-
keit dar, die anfallenden Investitionskosten zu vermei-
den und (durch die Sanierung) gleichzeitig Einsparpo-
tentiale zu nutzen; allerdings ist das Contracting kein
„Allheilmittel“. Sowohl Investoren als auch Abneh-
mer sollten die Vor- und Nachteile sowie Chancen und
Risiken dieses Geschäftsmodells kennen.

A. Inhalt und Abschluss des Contracting-Ver-

trages

1. Typische Contracting-Modelle im Ver-

gleich: 

Vor- und Nachteile für den Abnehmer
2. Welche rechtlichen Grundlagen finden

Anwendung 

(Anwendung der AVBFernwärmeV)?
3. Was ist bei der Preiskalkulation zu beach-

ten?

4. Welche Risiken gibt es für Anlagenbetrei-

ber und Kunde?

5. Was gibt es bei der Vertragsgestaltung

sonst zu beachten?

6. Zur Bedeutung der Preisanpassungs-

klauseln

7. Was geschieht mit der Anlage nach Ver-

tragsende?

8. Steuerliche und sonstige Optimierungs-

möglichkeiten

B. Gewerbe- und Wohnraummietrechtliche

Aspekte

1. Welche Voraussetzungen müssen gege-

ben sein, um Contractingkosten auf die

Mieter umzulegen?

2. Was sagt die Rechtsprechung des BGH?

3. Was tun bei „alten“ Mietverträgen?

→ Zu den mietrechtlichen Aspekten: 

»Energetische Modernisierung« 

s. Seite 12 oben

Dr. Olrik von der Wense,

LL.M.

Partner bei Lehmann Rechtsan-
wälte, die einen ihrer Schwerpunk-
te auf das Energierecht setzt und
bei deutschen Verlagen (C.H.Beck,
Erich Schmidt) und international
(Oxford University Press) publi-
ziert.
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Prof. Dr. Stephan Lorenz, Universität München

Update: Kaufrecht

17.07.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr

Prof. Dr. Stephan Lorenz

– Mitautor u.a. vom „Münchener
Kommentar zum BGB“, vom
Bamberger/Roth,Kommentar
zum BGB“ (beide: C.H. Beck)
und vom „Staudinger“ (Sel-
lier/de Gruyter)

– Referent vieler Anwalts- und
Richter-Seminare

– geprägt durch präzises, konzep-
tionelles Denken – und das
bedeutet: präzise, eindeutige
Sprache, mitreißende Rhetorik ...
direkt anwendbare Informatio-
nen

7 Jahre nach Inkrafttreten des neuen Schuldrechts
ist insbesondere das neue Kaufrecht stark von der
Rechtsprechung des BGH sowie des EuGH geprägt,
die in jüngster Zeit auch den Gesetzgeber zu Reaktio-
nen veranlasst hat. Das betrifft in besonderem Maße
auch den Einfluss des europäischen Richtlinienrechts
auch auf alltägliche Rechtsfälle sowie AGB-rechtliche
Fragen. Auch viele wichtige Detailfragen, die für die
Praxis von allerhöchster Relevanz sind, wurden in
jüngster Zeit höchstrichterlich geklärt.

Das Seminar hat, auf der Basis der nunmehr weitge-
hend geklärten Dogmatik des vereinheitlichten Lei-
stungsstörungsrechts, sowohl den bisherigen Stand der
Rechtsprechung wie auch die aktuellsten Entwicklun-
gen in diesem Bereich zum Gegenstand.

1. Rechtsdogmatik und Rechtspraxis: Die

Abstraktion des „Gewährleistungs-

rechts“ und ihre Folgen für die Praxis

Die Pflichtverletzungsdogmatik – Die Abgren-
zung der Schadensarten und ihre praktische
Bedeutung – Verschuldensabhängige und verschul-
densunabhängige Haftung – Mangelfolgeschäden
und Verspätungsschäden

2. Einzelheiten des Gewährleistungsrechts

Fehlerbegriff (§ 434 BGB) – Zeitpunkt des Man-

gels  – Beweisfragen – Beschaffenheits- und Halt-
barkeitsgarantie und ihr Verhältnis zu vertragli-
chen Gewährleistungsbeschränkungen –Gewähr -
leistungsausschluss

3. Der Nacherfüllungsanspruch (§ 439 BGB)

Inhalt, insbes. der Bedeutung des Erfüllungsorts –
Kosten und Diagnoserisiken – Unberechtigte
Nach  erfüllungsverlangen – Der Vorrang der
Nacherfüllung und die Konsequenzen im Falle der
Vereitelung – Nacherfüllung, Nutzungsersatz –
Besonderheiten des Händlerregresses beim Ver-
brauchsgüterkauf (§§ 478 f BGB)

4. Verjährung und Konkurrenzen

5. Kernprobleme der Vertragspraxis und

Lösungsvorschläge

Der Einfluß des Europarechts: Richtlinienkonfor-
me und “richtlinienorientierte” Auslegung der §§
433 ff BGB: Streitpunkte und praktische Rele-
vanz – Aufwendungsersatz und Schadensersatz –
Teilweise Mangelhaftigkeit / Teilunmöglichkeit –
Möglichkeiten vertraglicher Haftungsbeschränkun-
gen – AGB-Probleme im privaten und im kauf-
männischen Geschäftsverkehr – Garantien 
(§§ 443, 477 BGB) – Verbrauchsgüterkauf: Die
Privilegierung des Verbrauchers und ihre Grenzen
– Lieferanten-/ Herstellerregress  (§§ 478 f BGB)

Zivilverfahrensrecht
→ Kroiß/Seiler, Verfahren in Familiensachen: Das neue FamFG: Seite 3

Kroiß, Reformen rund ums Erbrecht (→ Nachlassverfahren): Seite 4

Scheungrab, Die Reform des Familienverfahrensrechts: Seite 7 

Ries, Handelsregisterrecht in der anwaltlichen Praxis: Seite 8

Goette, Die GmbH im Prozess: Seite 9

Scheungrab, Die Berechnung des pfändbaren Einkommens (Verbraucherinsolvenz): Seite 10

Müller, Der Rechtsanwalt im WEG-Prozess: Seite 11 

1. Grundlagen und Folgen der Zwangsvoll-

streckung – insbesondere Forderungs-

pfändung

Titel, Klausel, Zustellung: was noch ist wichtig?!
– Vollstreckung mit mehreren vollstreckbaren Aus-
fertigungen desselben Titels

2. Ordnungsgemäße Bezeichnung der Par -

teien und der zu pfändenden Forderun-

gen

3. Rangfragen

Vorläufiges Zahlungsverbot: Fristberechnung –
Umfang der Rangwahrung – Ruhendstellen der
Pfändung

Forts. → rechte Seite 

Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig

Forderungspfändung – Schwerpunkt Konto 
Intensiv-Seminar für Anwälte und Mitarbeiterinnen in der Anwaltskanzlei

19.05.2009: 9:00 bis ca. 17:00 Uhr |  Mittagspause: 13:00 bis 14:00 Uhr zur eigenen Gestaltung

Karin Scheungrab

– seit 16 Jahren Seminarleiterin
zum anwaltlichen Gebührenrecht,
zu Zwangsvollstreckung, ZPO
und Kanzleimanagement 

– Vorsitzende der Fachgruppen
“Gebührenrecht” und “Zwangs-
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RA Prof. Dr. Bernd Reinmüller (Buse Heberer Fromm), Frankfurt/Brüssel

Europäisches Zivilverfahrensrecht: aktuelle Aspekte

09.07.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr

Scheungrab, Forderungspfändung – Schwerpunkt Konto (Forts.)

4. Die Bank als Drittschuldnerin

Kontoauszüge für den Gläubiger – Pfändung in
Dispo, Und-Konten, Oder-Konten, Konten für
mehrere Berechtigte, Sparbücher, Bausparverträge,
Girokonten, Dispokredit ... –Zugriff auf Schließ-
fächer – Verrechnungsbefugnisse der Bank – Vor-
rats- und Dauerpfändung – Pfändungsschutz bei
Sozialleistungen

5. Schuldner– und Gläubigermöglichkeiten

zur effektiven Durchsetzung der eigenen

Ansprüche: §§ 765 a ZPO ff

6. Gekonnte Informationsbeschaffung –

Umfang der Drittschuldnererklärung

Folgen und Probleme bei Nichtabgabe? – Klage-
möglichkeiten?

7. Pfändung von Lebensversicherungen,

Riester & Rürup: Auswirkungen des Ge -

setzes zur Sicherung der Altersvorsorge

8. Ausblick auf die massiven Änderungen

durch Kontopfändungsnovelle

Einführung des P-Kontos – Änderungen im §
850 k ZPO und § 55 SGB I

voll streckung”, der Arbeitsgruppe
“Juristenausbildung” und

– Arbeitsgemeinschaftsleiterin
“Kostenrecht” und “Zwangsvoll-
streckung” am OLG Dresden

– Mitherausgeberin des »Münche-
ner Anwaltshandbuchs Vergü-
tungsrecht« (C.H.Beck)

Teilnahmegebühr

– für DAV-Mitglieder: € 210,00 zzgl. MwSt (= € 249,90)
→ Für Fachangestellte gilt die Vereinszugehörigkeit eines Anwalts der Kanzlei (bitte Mitgliedsnummer angeben)

– für Nicht mitglieder: € 250,00 zzgl. MwSt (= € 297,50)
– für jede/n weitere/n Fachangestellte/n einer Kanzlei gilt der DAV-Mitgliedspreis
In der Gebühr jeweils eingeschlossen: Seminarunterlagen, Getränke für 2 Pausen

Dr. Matthias Siegmann, Rechtsanwalt beim BGH, Karlsruhe

Die Vorbereitung der Revisionsinstanz 
in den Tatsacheninstanzen des Zivilprozesses 

26.06.2008: 14.00 bis ca. 17.30 Uhr

1. Grundzüge des zivilprozessualen 

Revisionsrechts

Zugelassene Revision – Nichtzulassungsbeschwer-
de, insbesondere Zulassungsbeschränkungen und
Zulassungsgründe

2. Revisionsrechtlich bedingte Erwägungen

zu Beginn eines Zivilprozesses

Familiensachen (§ 26 Nr. 9 EGZPO) – allgemei-
ne Zivilsachen (§ 26 Nr. 8 EGZPO), insbesonde-
re Teilklagen, Mietsachen, Stufenklagen

3. Revisionsrechtlich bedingte Erwägungen

in der I. Instanz

Sachvortrag – Beweisantritte – Hinweispflichten
4. Revisionsrechtliche Erwägungen für die

Berufungsinstanz

Präklusion – Revisionszulassung – Vollstrek-
kungsschutzanträge

Dr. Matthias Siegmann

– seit dem 1. Juni 2007 Rechtsan-
walt beim BGH. Zuvor war er
– neben einer langjährigen freien
Mitarbeit in einer Rechtsan-
waltskanzlei beim BGH –
Gründungs gesellschafter einer auf
Führung größerer Zivil prozesse
spezialisierten Sozietät

– Mitautor an verschiedenen Stan-
dardwerken (C.H.Beck)

1. Einleitung

2. Kann der ausländische Vertragspartner

verklagt werden?

3. Wo soll geklagt werden?

– Klage im In- oder Ausland?
– Einholung einer sog. „legal opinion“
– Was ist mit den Kosten?
– Prozessführung im Ausland
– Ist die im Vertrag vorhandene Gerichtsstandver-

einbarung wirksam?
– Folgen für das Anerkennungs- und Vollstrek-

kungsverfahren

– Fehlen einer Gerichtsstandsvereinbarung und
nach Erfüllungsort

– Besteht die Wahl unter mehreren Gerichtsstän-
den?

– Konkurrenz von Gerichtsstands- und Schiedsge-
richtsklausel

4. Europäische Zustellungsverordnung in

Zivil- und Handelssachen 

(Nr. 1348/2000/ EG)

5. Europäische Beweisaufnahmeverordnung

(Nr. 1206/2001/EG)

Forts. → bitte wenden

Prof. Dr. Bernd Reinmüller

– Partner der Kanzlei und 
Mitglied der Practice Group 
Prozessrecht

– Professur für Internationales 
Privat- und Verfahrensrecht an
der Universität zu Köln

– Präsident der Union Internatio-
nale des Avocats (UIA)

– Autor: Internationale Rechtsver-
folgung in Zivil- und Handels-
sachen in der EU (Deutscher
Anwaltverlag)
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Reinmüller, Europäisches Zivilverfahrensrecht: aktuelle Aspekte (Forts.)

6. Europäisches Mahnverfahren/Bagatell-

verfahren

7. Verordnung zur Einführung eines euro-

päischen Vollstreckungstitels für unbe-

strittene Forderungen (Nr. 805/2004/EG)

8. Was muss man beachten, wenn man ein

ausländisches Urteil vollstrecken will?

9. Rom-I

10. Rom-II

11. Diskussion

RA Jens Bredow (Gurland), Köln | RAuN Jens-Peter Lachmann, Berlin 

Schiedsgerichtsbarkeit
von der Schiedsvereinbarung bis zum Schiedsspruch

Dargestellt und erörtert an Hand fallbezogener Mustertexte

10.07.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FA Handels- und Gesellschaftsrecht

1. Die Schiedsvereinbarung

Form und Inhalt
2. Die Auswahl der Schiedsrichter

3. Die Einhaltung des Schiedsverfahrens

4. Die Organisation des Schiedsverfahrens

5. Die Beweisaufnahme

6. Die Beratung und Abstimmung im

Schiedsgericht

7. Die Abfassung des Schiedsspruchs

Jens Bredow

Generalsekretär der Deutschen
Institution für Schiedsgerichtsbar-
keit e.V. (DIS), Köln

Jens-Peter Lachmann

Autor: Handbuch Schiedsge-
richtspraxis, Standardwerk in
der deutschen Fachliteatur

Arbeitsrecht

RA Dr. habil. Georg Annuß (Nörr Stiefenhofer Lutz), München

Fallstricke im Kündigungsrecht

19.03.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAArb

Dr. habil. Georg Annuß

Schwerpunkte u.a.: Arbeitsrechtli-
che Restrukturierung von Unter-
nehmen und Konzernen einschließ-
lich Privatisierung – Betriebsüber-
gang – Verhandlung von Tarifver-
trägen, Interessensausgleichen und
Sozialplänen
– viele Veröffentlichungen in Fach-

zeitschriften, Mitarbeit an 
Groß kom mentaren und anderen
Werken

Das Seminar gibt einen umfassenden Überblick über
die neueren Tendenzen in der Rechtsprechung zum
Kündigungsrecht, insbesondere zu krankheits- und
betriebsbedingten Kündigungen. Ziel ist darüber hin-
aus, Strategie zur Vermeidung häufiger Fehler zu ent-
wickeln.

1. Kündigung von Schlechtleistern

2. Das Ultima-Ratio-Prinzip bei personenbe-

dingten Kündigungen

3. Anforderungen an den Kündigungsgrund

bei betriebsbedingter Kündigung

4. Weiterbeschäftigungsmöglichkeit und

Sozialauswahl als Kern der betriebsbe-

dingten Kündigung

5. Kündigungsschutz und Altersdiskriminie-

rung

6. Grundfragen der Änderungskündigung

7. Kündigungsschutz im Konzern
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RA Jürgen Kutzki, Dipl.-Verwaltungswirt, Karlsruhe

TVöD/TV-L-Spezial
Ausgewählte Problemkreise und aktuelle Rechtsprechung für TVöD/TV-L-Anwender-/innen 

aus der Sicht des Rechtsanwalts

01.04.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAArb und FAVerw

Jürgen Kutzki

– Leiter AdvoBAT Karlsruhe /
Bonn

– langjährige Erfahrung im öffent-
lichen Dienstrecht 

– Mit-Herausgeber des TVöD-
Kommentars: Dörring/Kutzki,
(Springer-Verlag) 

– Mitautor beim TVöD/TV-L:
Beck’scher Online Kommentar

– bundesweit bekannt und ausge-
wiesen als Experte in Fragen des
öffentlichen Dienstrechts

1. Aktueller Stand der Tarifverträge

2. Änderungs-TV zum TVöD: Was muss der
Praktiker an Änderungen beachten?

2. Arbeitsrecht des öffentlichen Dienstes: 

Abweichungen und Besonderheiten zum allgemei-
nen Arbeitsrecht

3. Die neuen Steuermodule: 

Qualifizierung/Führung auf Probe /Zeit/
Mobilität

4. Zeitvertragsrecht und Kündigungsrecht

nach dem TVöD/TV-L

5. Die arbeitsrechtliche Konkurrentenklage: 

Unterschätztes/Unbekanntes Problem bei Höher-
gruppierungen?

6. Aktuelle Probleme und BAG-Rechtspre-

chung zu den Tarifverträgen

7. Exkurs: Stand der Entgeltordnung und

das neue Eingruppierungsrecht

Thomas Holbeck

als langjähriger Arbeitsrichter
erfahrener Praktiker:
– seit vielen Jahren vielfältige Fort-

bildungs- und Vortragstätigkeit
vor Rechtsanwälten, Arbeitge-
bern, Betriebsräten

– Buchautor
– Ausbildung von Referendaren

und langjähriger Repetitor

RiArbG Thomas Holbeck, Regensburg

Leistungsbestimmung durch den Arbeitgeber

27.05.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAArb

1. Weisungsrecht im Rahmen des Arbeits-

vertrages

– Das Direktionsrecht – seine Möglichkeiten und
Grenzen

– Vertragliche Gestaltungsspielräume zur Erweite-
rung des Direktionsrechts

– Wichtige Einzelfälle, z.B. der Festlegung von
Umfang und Lage der Arbeitszeit, Anordnung
von Überstunden, Bestimmung des Ortes der
Arbeitsleistung oder Ordnung und Verhalten im
Betrieb

2. Überschreitung des Weisungsrechts –

Erfordernis einer Änderungskündigung

– Änderungskündigung oder Freiwilligkeits- und
Widerrufsvorbehalt?

– Inhalt und Spielräume einer Änderungskündi-
gung

– Die neuen Arbeitsbedingungen – Welches 
Angebot kann unterbreitet werden?

– Verhalten des Arbeitnehmers – Taktische 
Überlegungen sind wichtig: Annahme des 
Angebots – Vorbehalt – Ablehnung?

– Die Sicht des Arbeitgebers – Annahmeverzug
als kalkulierbares Risiko
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RA, FA ArbR Dr. Mark Lembke, LL.M. (Cornell), Attorney-at-Law (New York)

(Greenfort Rechtsanwälte), Frankfurt am Main

Aktuelle Rechtsprechung zur Gestaltung von Vergütungsabreden
Neueste Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts und ihre Folgen für die Praxis der Vertragsgestaltung

18.06.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAArb

Wenige Jahre nach Einführung der AGB-Kon-

trolle für Arbeitsverträge durch die Schuldrechts-
reform rücken Klauseln bezüglich Arbeitsentgelt in den
“Blickpunkt” der Rechtsprechung. Die jüngsten Urteile
des BAG stellen einige Fallstricke auf, die es bei der
Vertragsgestaltung zu beachten gilt. 
Das Seminar schildert die neueste Rechtsprechung und
gibt Hinweise für die Praxis.

1. Formen des Arbeitsentgelts 

– Laufendes Entgelt vs. Sonderzahlungen
– Entgelt im engeren und weiteren Sinne

2. AGB-Kontrolle individualrechtlicher 

Vergütungsabreden und -klauseln

– Freiwilligkeitsvorbehalte bei Boni, Gratifikatio-
nen etc.

– Widerrufsvorbehalte
– eilbefristung von Entgeltbedingungen
– Bindungsklauseln (Stichtags- und Rückzah-

lungsklauseln) bei Sonderzahlungen und sonsti-
gen Vergütungsbestandteilen

– Möglichkeit der Kürzung bei Krankheit, Eltern-
zeit, Mutterschutz?

– Anrechnungsvorbehalte
3. Fragen zur Gestaltung praktisch wichtiger

Entgeltbestandteile wie z.B.

– Dienstwagen
– zielabhängiger Bonus (Zielvereinbarung bzw.

Zielvorgabe)
– Bleibebonus 
– Aktienoptionen und aktienorientierte Vergütung

Dr. Mark Lembke, LL.M.

– Partner der Kanzlei
– berät in- und ausländische Unter-

 nehmen in allen Fragen des Indi-
vidual- und Kollektivarbeits-
rechts und bei Umstrukturierun-
gen sowie Transaktionen

– Lehrbeauftragter an der Univer-
sität Heidelberg

– Autor zahlreicher Fachbeiträge
und Kommentare

– ständiger Mitarbeiter im
Betriebs-Berater

RA Dr. habil. Georg Annuß (Nörr Stiefenhofer Lutz), München

Betriebsübergang in der anwaltlichen Praxis

15.07.2009: 14:00 bis ca. 17:30 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAArb

Dr. habil. Georg Annuß

Schwerpunkte u.a.: Arbeitsrecht -
liche Restrukturierung von Unter-
nehmen und Konzernen einschließ-
lich Privatisierung – Betriebsüber-
gang – Verhandlung von Tarifver-
trägen, Interessensausgleichen und
Sozialplänen
– viele Veröffentlichungen in Fach-

zeitschriften, Mitarbeit an 
Groß kom mentaren und anderen
Werken

Das Seminar behandelt umfassend die Tatbe-
standsvoraussetzungen und Rechtsfolgen des § 613a
BGB und gibt Hinweise dazu, wie Schwierigkeiten
mit § 613a BGB in der Praxis durch eine voraus-
schauende Gestaltung minimiert werden können.

1. Der Betriebs(teil)begriff: Was ist die über-

gangsfähige wirtschaftliche Einheit?

2. Der Wertschöpfungszusammenhang als

identitätsbestimmendes Kriterium des

Betriebs(teils)

3. Änderung der Betriebsorganisation zur

Vermeidung eines Betriebsteilübergangs

4. Fortbestand von Betriebsrat und

Betriebsvereinbarungen nach Betriebs-

übergang

5. Die Unterrichtungspflicht gemäß § 613a

Abs. 5 BGB als “unmögliche” Aufgabe

6. Grenzen des Widerspruchsrechts gemäß

§ 613a BGB

7. Betriebs(teil)übergang und Änderung des

Arbeitsvertrages

8. Betriebs(teil)übergang und Kündigung"
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1) Preise inkl. MwSt: Preise für DAV-Mitglieder / für Nichtmitglieder  
2) Preise inkl. MwSt: Preis bei DAV-Mitgliedschaft eines Kanzleimitglieds bzw. Sonderpreis (s. S. 7) / ohne DAV-Mitgliedschaft
3) Preise inkl. MwSt: Preis bei DAV-Mitgliedschaft eines Kanzleimitglieds bzw. Sonderpreis (s. S. 10) / ohne DAV-Mitgliedschaft

Ich melde mich unter Anerkennung Ihrer Teilnahmebedingungen (→ Seite 20) an für folgende/s Seminar/e:   

Reiter, Fehlgeschlagene Lehman-Brothers-Zertifikate [  Seite 2 ] 12.03.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Gerhardt, Neubewertung der ehelichen Lebensverhältnisse [ 3 ] 26.03.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Kroiß/Seiler, Das neue FamFG [ 3 ] 22.04.09: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Ott-Eulberg, Testamentsanfechtung [ 4 ] 23.04.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Kroiß, Reformen rund ums Erbrecht [ 4 ] 29.04.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Wälzholz, Übertragung betrieblicher Einkunftsquellen [ 5 ] 05.05.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Lorenz, Internationales Erbrecht [ 5 ] 08.05.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Triebs, Neugestaltung des Versorgungsausgleichs [ 6 ] 15.05.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Borasio, „Was heißt hier Sterbehilfe?“ [ 6 ] 21.07.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Scheungrab, Die Reform des Familienverfahrensrechts  [ 7 ] 23.07.09: 13:00 Uhr € 190,40 / € 226,10 2)

Rakete-Dombek, Die Vermögensauseinandersetzung nach... [ 7 ] 24.07.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Ries, Handelsregisterrecht in der anwaltlichen Praxis [ 8 ] 20.03.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Köhler, Die neue UWG-Novelle 2009 [ 8 ] 02.04.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Goette, Die GmbH im Prozess [ 9 ] 26.05.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Ziegenhagen, Distressed M&A [ 9 ] 25.06.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Scheungrab, Die Berechnung des pfändbaren Einkommens ... [ 10 ] 30.06.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 3)

Fischer, Insolvenzrecht aktuell [ 10 ] 08.07.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Merl, Das neue Forderungssicherungsgesetz [ 11 ] 06.03.09: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Müller, Der Rechtsanwalt im WEG-Prozess [ 11 ] 27.03.09: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Hannemann, Energetische Modernisierung [ 12 ] 28.04.09: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Keldungs, Baukosten außer Kontrolle? [ 12 ] 24.06.09: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Merl, Bauablaufstörungen und Leistungsverzug des ... [ 13 ] 16.07.09: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

von der Wense, Energieliefer-Contracting [ 13 ] 17.06.09: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Lorenz, Update: Kaufrecht [ 14 ] 17.07.09: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

MAV&schweitzer.Seminare
Herrn Dr. Martin Stadler
MAV GmbH
Karolinenplatz 3

80333 München

Seminar-Anmeldung   per Fax zum Nulltarif: 0800. 88 67 738 (Schweitzer Sortiment)

Bei mehreren Teilnehmern:

bitte getrennte Anmeldungen!

Datum    Unterschrift

HP III/2009

Kunden-Nummer:

Name/Vorname:

Kanzlei/Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Fax:

eMail:

Ich bin Mitglied des DAV    [  ] ja               [  ] nein

DAV-Mitglieds-Nr.

Rechnung an                         [  ] mich        [  ] die Kanzlei
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HP III/2009

Kunden-Nummer:

Name/Vorname:

Kanzlei/Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Fax:

eMail:

Ich bin Mitglied des DAV    [  ] ja               [  ] nein

DAV-Mitglieds-Nr.

Rechnung an                         [  ] mich        [  ] die Kanzlei

→ MAV GmbH: ein Unternehmen des Münchener AnwaltVereins  – Sitz: München | Amtsgericht München, HRB 152 648 – Geschäftsführer: Dr. Martin Stadler
Schweitzer Sortiment oHG – Sitz: München | Amtsgericht München, HRA 51973

1) Preise inkl. MwSt: Preise für DAV-Mitglieder / für Nichtmitglieder  
4) Preise inkl. MwSt: Preise für DAV-Mitglieder bzw. Sonderpreis (s. S. 14/15) / für Nichtmitglieder

Ich melde mich unter Anerkennung Ihrer Teilnahmebedingungen (→ s.u.) an für folgende/s Seminar/e:   

Scheungrab, Forderungspfändung – Schwerpunkt Konto [  S. 14 ] 19.05.09: 09:00 Uhr € 249,90 / € 297,50 4)

Siegmann, Die Vorbereitung der Revisionsinstanz [ 15 ] 26.06.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Reinmüller, Europäisches Zivilverfahrensrecht [ 15 ] 09.07.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Bredow/Lachmann, Schiedsgerichtsbarkeit [ 16 ] 10.07.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Annuß, Fallstricke im Kündigungsrecht [ 16 ] 19.03.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Kutzki, TVöD/TV-L-Spezial [ 17 ] 01.04.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Holbeck, Leistungsbestimmung durch den Arbeitgeber [ 17 ] 27.05.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Lembke, Rechtsprechung zur Gestaltung von Vergütungs... [ 18 ] 18.06.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Annuß, Betriebsübergang in der anwaltlichen Praxis [ 18 ] 15.07.09: 14:00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

MAV&schweitzer.Seminare
Herrn Dr. Martin Stadler
MAV GmbH
Karolinenplatz 3

80333 München

Seminar-Anmeldung   per Fax zum Nulltarif: 0800. 88 67 738 (Schweitzer Sortiment)

Bei mehreren Teilnehmern:

bitte getrennte Anmeldungen!

Datum    Unterschrift

Teilnahmebedingungen

Anmeldungen werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Die Plätze bei allen Seminaren sind begrenzt. Es gilt die Rei-
henfolge der Anmeldungen.
Die Übertragung der Teilnahmeberechtigung ist möglich, sofern uns Name und Anschrift des Ersatzteilnehmers umgehend mitge-
teilt werden. Macht der Anmelder von seinem Übertragungsrecht keinen Gebrauch, ist die Tei l nahme gebühr auch dann zu zahlen, wenn der
Anmelder seine Anmeldung zurückzieht oder am Seminar nicht teilnimmt. 
Bei Absagen länger als zwei Wochen vor Veranstal tungs beginn wird dem Anmelder lediglich eine Bearbeitungs gebühr in Höhe von 
€ 25,00 zzgl. MwSt. (= € 29,75) in Rechnung gestellt. 
Änderungen:Wird das Seminar kurzfristig abgesagt, verschoben oder in einen anderen Veranstaltungsraum verlegt, sind Ansprüche daraus
ausgeschlossen. 

→ Bezahlung: Nach dem Seminar erhalten Sie von uns eine Rechnung. Bitte fügen Sie der Anmeldung keinen Scheck bei, bezahlen Sie
erst nach Erhalt der Rechnung.
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MAV Münchener AnwaltVerein e.V.

Übersicht Prozessfinanzierer

Selbst bei guten Erfolgsaussichten besteht für den Rechtsuchenden
keine Garantie dafür, dass er seinen Prozess gewinnt. Dieses Prozessko-
stenrisiko führt häufig dazu, dass die gerichtliche Durchsetzung der An-
sprüche gescheut wird. Prozessfinanzierer übernehmen die Finanzierung
des gesamten Rechtsstreites. Voraussetzung ist eine hinreichende Er-
folgsaussicht und die Bonität des Anspruchsgegners. Im Erfolgsfall sind
sie am Prozesserlös beteiligt. Zwischen den einzelnen Anbietern beste-
hen beträchtliche Unterschiede, ab welchem Streitwert sie die Prozes-
sfinanzierung übernehmen und was sie im Erfolgsfall bekommen. Ob in
einem Rechtsstreit die Prozessfinanzierung zweckmäßig ist, sollten
Rechtsuchende gemeinsam mit ihrem Anwalt erörtern. Eine Übersicht
der Prozessfinanzierer finden Sie unter http://www.anwaltverein.de/down-
loads/Depescheninhalte/bersicht-Prozessfinanzierer.pdf.

DAT: Plädoyer in eigener Sache – DAV Rednerwettstreit

Auch beim 60. Deutschen Anwaltstag, der vom 21. bis 23. Mai 2009 in
Braunschweig stattfindet, wird wieder der DAV-Rednerwettstreit durch-
geführt. Anwaltliche Tätigkeit lebt nicht zuletzt vom Umgang mit der
Sprache. Teilnehmen können alle Anwältinnen und Anwälte, die Mit-
glied eines örtlichen Anwaltvereins sind, Mitglied des FORUM Junge An-
waltschaft oder Teilnehmer der DAV-Anwaltausbildung. Studenten der
Juristischen Fakultät können ebenfalls zum Wettstreit zugelassen wer-
den. Zum Zeitpunkt des Vortrages am 20. Mai 2009 in Braunschweig
dürfen Sie nicht älter als 39 Jahre sein. In diesem Jahr kann man aus
drei vorgegebenen Themen auswählen oder ein eigenes Thema selbst
festlegen: 

- Mauerfall und Grundgesetz – Hat der Beitritt der ehemaligen
DDR zur Bundesrepublik und damit zum Grundgesetz die 
Erwartungen erfüllt?

- Deutsch oder multikulti – Soll die deutsche Sprache durch das
Grundgesetz geschützt werden?

- Losentscheid statt Instanzenzug – Die ultimative Prozessreform.

- Ein von den Teilnehmern selbst bestimmtes Thema.

Der erste Preisträger erhält 2.500 €, der zweite 1.000 und der dritte 500
€. Zudem hat der erste Preisträger hat die Gelegenheit seinen Vortrag
in der Zentralveranstaltung des Deutschen Anwaltstages vorzutragen. 

Die Jury besteht aus Rechtsanwalt Dr. Bernd Hirtz, RAin Dr. Lore Peschel-
Gutzeit, RAuN Dr. Ulrich Scharf und Dr. Thilo von Trotha.

Alle Infos und die Anmeldemöglichkeit finden Sie unter:
http://www.anwaltverein.de/DAT/dav-rednerwettstreit

Gesetzliche Regelung der Patientenverfügung 

Zur gesetzlichen Regelung der Patientenverfügung stehen zurzeit drei in-
terfraktionelle Entwürfe der Abgeordneten zur Diskussion. Der Medi-
zinrechtsausschuss des Deutschen Anwaltvereins behandelt diese in der
Stellungnahme 18/2009. Er stellt dabei grundsätzlich die Wahrung des
Selbstbestimmungsrechts des einwilligungsfähigen Patienten in den Vor-
dergrund und lehnt alle Bestrebungen ab, die geeignet sind diese höch-
strichterlich geschützte Patientenautonomie einzuschränken. 

Am 16. Februar 2009 veranstaltete das DAV-PR-Referat zum Thema Pa-
tientenverfügung auch einen Presse-Jour fixe, bei welchem Rechtsan-
walt Dr. Rudolf Ratzel, Mitglied des DAV-Medizinrechtausschusses und 

Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht des DAV, sich den
Fragen zahlreicher Journalisten stellte. Er erläuterte sowohl die derzei-
tige Rechtslage, als auch die Änderungen, die sich jeweils durch die ge-
planten Entwürfe ergeben würden.

DAV antwortet auf EU-Grünbuch zu kollektiven Rechts-
durchsetzungsverfahren für Verbraucher

Wie sollen kollektive Rechtsschutzmaßnahmen für Verbraucher in Zu-
kunft ausgestaltet werden? Der DAV begrüßt in seiner Stellungnahme
14/2008 zum oben genannten Grünbuch der Kommission, dass die EU
hinsichtlich des Rechtsschutzes für Verbraucher in allen Mitgliedstaaten
der EU einen angemessenen Standard anstrebt. Grundsätzlich sollten
die Mitgliedstaaten allerdings nicht gezwungen werden, einheitliche
Mechanismen des kollektiven Rechtsschutzes einzuführen. Der Deut-
sche Anwaltverein bevorzugt vielmehr eine Kombination verschiedener
Elemente der Kooperation zwischen Mitgliedstaaten und der Einführung
flankierender Maßnahmen, um bestehende Rechtsschutzmaßnahmen
effizienter zu machen.

Wichtig sei, dass bei allen Optionen das Prinzip der Kostentragung durch
die unterlegene Partei aufrecht erhalten bleibe. Der DAV lehnt die Ein-
richtung einer zusätzlichen Behörde ab, die den Händler dazu zwingen
könnte, den Geschädigten zu entschädigen.

Die Depeschen ab 2005 finden Sie im Archiv der DAV-Depeschen
unter: http://www.anwaltverein.de/leistungen/dav-depesche

Anzeige

Profitieren Sie bei der Abwicklung 
Ihrer Personal  anzeigen von unserem 
Know-how und unseren ausge-

zeichneten Konditionen. Rufen Sie uns an!

mediagates GmbH
Rosental 6 
Doris Haubold, Tel. 
Brigitte Özgöz, Tel. 

www.media-gates.de    

Sie suchen

Rechts anwalts fachangestellte (m/w)

wirte (m/w) (m/w)

ter (m/w) (m/w)

(m/w) (m/w)

Fordern Sie uns! Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.

www. schega-nagel.de

Die Media-Agentur
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MAV-Mitteilungen März 2009

Terwiesche (Hg.), Handbuch des Fachanwalts Verwal-
tungsrecht, Luchterhand, Köln, 2009, 2318 Seiten, 
138,00 €, ISBN 978-3-472-07383-3 

Der Düsseldorfer Fachanwalt Michael Terwiesche hat das (inzwischen
gar nicht mehr so spärliche) Angebot an verwaltungsrechtlicher 
Praxisliteratur um ein dickes „Handbuch des Fachanwalts Verwaltungs-
recht“ erweitert. Terwiesche erklärt im Vorwort, das Handbuch solle
„dazu beitragen, allen Praktikern – Rechtsanwälten, Richtern und dem
Öffentlichen Dienst – eine Hilfe dazu zu geben, im Verwaltungsrecht
Untiefen zu erkennen, gefährliche Klippen zu umschiffen und einem
stärkeren Gegner auszuweichen, sofern er sich auf Kollisionskurs be-
findet“. Vorrangiger Adressat des Werks dürfte trotz dieser weiten De-
finition der Zielgruppe jedoch der anwaltliche Spezialist sein, was nicht
nur der Titel, sondern auch der Gesamteindruck des Werks nahe legen.  

Unter den 26 Bearbeitern sind nur 9 Rechtsanwälte, davon (einschließ-
lich Terwiesche) wiederum nur 5 Fachanwälte für Verwaltungsrecht.
Nicht alle Bearbeiter sind offensichtlich Juristen. So werden auch
zwei Diplomingenieure (ohne Angabe der Fachrichtung) genannt, Mit-
arbeiter des TÜV Hessen, wobei nicht klar wird, an welchen Teilen des
Handbuchs diese mitgewirkt haben. 

Gegliedert ist das Werk in 5 Teile, die insgesamt 52 Kapitel enthalten.
Neben einem Inhaltsverzeichnis für das gesamte Werk finden sich 
detaillierte (Teil-)Inhaltsverzeichnisse zu Beginn jedes einzelnen 
Kapitels. 

Als durchgängiges Prinzip enthalten sämtliche Kapitel, drucktechnisch
hervorgehoben, mehrere, nicht selten äußerst instruktive, Beispiele und
sogenannte „Praxistipps“. Teilweise enthalten die „Praxistipps“ aller-
dings bloße Erläuterungen des materiellen Rechts, wie man sie auch in
einem Kommentar finden könnte. 

Teil 1 behandelt auf 106 Seiten „Das Mandat im Verwaltungsrecht“.
Davon sind 80 Seiten Kostenfragen gewidmet. Ausführlich wird ins-
besondere das Honorar des Rechtsanwalts erörtert. Erfreulicherweise
wird (auf S. 149 – 164) auch schon das Erfolgshonorar eingehend 
gewürdigt. Abgeschlossen wird Teil 1 mit zwei Musterhonorar-
vereinbarungen (eines Stunden- und eines Erfolgshonorars).

Weitere 12 Seiten in Teil 1 behandeln die Frage: „Was
tun bei bestandskräftigen Verwaltungsakten?“ und
geben hierzu wertvolle „Praxistipps“. Wiedereinset-
zung und Wiederaufgreifen werden allerdings nicht,
wie man wohl erwarten könnte, an dieser Stelle, 
sondern (von anderen Autoren) in Teil 2 erläutert.  

Teil 2 behandelt unter der etwas sperrigen Überschrift
„Die Handlungsformen öffentlicher Verwaltung, das
behördliche Verfahren und die Durchsetzung behörd-
licher Entscheidungen“ die außergerichtliche Tätigkeit
des Rechtsanwalts. Für diesen Teil, der zu den besten
des Werkes zählt, zeichnen nahezu ausschließlich die
Fachanwälte Hettinger und Morber verantwortlich. 
Es verwundert daher nicht, dass die gut lesbaren und
teilweise sogar amüsanten Ausführungen von Praxis-
erfahrung gesättigt sind, wie etwa folgende Passage
zeigt:

„Nicht selten kann man auch in größeren Gemeinden/
Städten feststellen, dass Ratsmitglieder unverhohlen 
eigene Interessen‚ durchdrücken’ wollen bzw. Ver-
wandte protegieren. In einem solchen Fall erscheint es
ratsam, andere Ratsmitglieder auf einen möglichen
Verstoß gegen die Ausschlussregel der einschlägigen

Gemeindeordnung hinzuweisen bzw. das notwendige Sonderwissen
zu lancieren. Die belastenden Informationen müssen aber genau auf
deren Zuverlässigkeit geprüft sein, denn es gilt: ‚If you shoot at the
king, you must kill him’“.   

Weitere, nicht minder treffende Zitate ließen sich anführen. Allein 
solche Stellen machen das Buch bereits lesenswert. 

Abgeschlossen wird Teil 2 mit einem – heutzutage wohl obligatorischen -
Kapitel über „Mediation im Verwaltungsrecht“. Der Verfasser, ein Kreis-
direktor aus Nordrhein-Westfalen, erörtert nicht nur Vorteile, sondern
(auf S. 224) auch „Nachteile der Mediation“ – was man angesichts der
Mediationseuphorie der vergangenen Jahre nur begrüßen kann.

Teil 3 zum verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz merkt man leider an,
dass kein Rechtsanwalt als Verfasser beteiligt war. So fehlen beispiels-
weise Ausführungen zum Beweisantrag in der mündlichen Verhand-
lung, der nun einmal zum unverzichtbaren Handwerkszeug eines
Fachanwalts für Verwaltungsrecht gehört. Die  Akteneinsicht im 
Gerichtsverfahren, auf der häufig die gesamte Prozessführung aufbaut,
wird ebenfalls nicht erörtert.          

Gespannt wendet sich der Leser hingegen Teil 4 zu, der mit dem 
„Fachanwalt als Projektmanager“ bisher wenig erörterte Tätigkeits-
felder zum Gegenstand hat. Zu Recht wird darauf hingewiesen, dass
sich der Anwaltsberuf stark im Wandel befindet und die Anforderungen
an die Rechtsberatung steigen (S. 493). Was gerade ein Fachanwalt
für Verwaltungsrecht im Projektmanagement leisten könnte, wird 
jedoch (anders als etwa bei Sparwasser in AnwBl 2005, 657 ff.) kaum
deutlich.

Auch vermisst man eine klare Definition dessen, was denn unter dem
Begriff des „Projektmanagements“ zu verstehen sei. Von den vier 
Beispielen, die in den Kapiteln 34 - 37 erläutert werden, verdient wohl
allenfalls die Mitwirkung des Anwalts an Öffentlich Privaten Partner-
schaften (Kapitel 36) diese Bezeichnung. Das (weitgehend sehr 
abstrakt gehaltene) Kapitel zum „juristischen Konfliktmanagement“
(Kapitel 37) will lediglich „zentrale methodische Ansätze“ darlegen,
„die der Fachanwalt in seiner juristischen Tätigkeit zur Konfliktbewäl-
tigung einsetzen kann“. Kapitel 35 behandelt die „Gestaltung öffentlich-
rechtlicher Verträge“ und bietet mehrere nützliche Vertragsmuster aus
dem Bereich des Bauplanungs- und Städtebauförderungsrecht. Dies
betrifft aber letztlich die klassische anwaltliche Aufgabe der Vertrags-
gestaltung und nicht irgendwelche neuartige Managementmethoden,
ebenso wenig wie Kapitel 34, das mit der „gerichtsfesten Betriebs-
organisation am Beispiel des Arbeitsschutz- und Umweltrechts“ ledig-
lich eine Spezialmaterie anwaltlicher Beratung aufgreift.             

Im Kapitel 36 werden ausführlich 7 verschiedene Vertragsmodelle für
Öffentlich Private Partnerschaften dargestellt. Alle Modelle erweisen
sich jedoch nach Auffassung der Verfasser (zumindest „regelmäßig“)
als zivilrechtliche Verträge. Im Dunkeln bleibt, weshalb gerade der Fach-
anwalt für Verwaltungsrecht dazu berufen sein soll, solche Verträge zu
entwerfen, auszuhandeln und ihre Durchführung zu überwachen. 
Immerhin lässt die Erörterung des rechtlichen Rahmens derartiger 
Partnerschaften (auf S. 215 ff.) ahnen, wo der Verwaltungsrechtler
stattdessen gefragt sein könnte: beispielsweise im Haushalts-, Vergabe-
und Kommunalrecht.

Den eindeutigen Schwerpunkt des Handbuchs bildet Teil 5, der mit
über 1.500 Seiten etwa zwei Drittel des Umfangs einnimmt. Unter der
Überschrift „Kernbereiche des Verwaltungsrechts“ findet man Aus-
führungen zu Rechtsgebieten, die  man herkömmlicherweise als 
„Besonderes Verwaltungsrecht“ bezeichnet. Zum überwiegenden Teil
gelten die dortigen Ausführungen dem materiellen Recht, wobei sich
die Art der Darstellung nicht immer von einem Lehrbuch unterscheidet.

Sonnenstraße
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Die verfahrensmäßige Um- und Durchsetzung kommt etwas zu kurz. 
Besonders ausführlich werden (unter der ungebräuchlichen Bezeich-
nung „Bauverwaltungsrecht“) das Bauordnungs- und Bauplanungs
recht, das Ausländerrecht und das Kommunalabga-
benrecht behandelt. Das (in verwaltungsrechtlichen
Kanzleien immer wieder nachgefragte) Beamtenrecht,
das Naturschutzrecht und das Kommunalrecht 
fehlen. Richtig ist es trotz der (fast ausschließlichen)
formalen Zuordnung zu den Zivilgerichten, wenn
auch der „Vergabe öffentlicher Aufträge“ ein eigenes
Kapitel gewidmet wird.   

Aus dem Umweltrecht werden, in jeweils getrennten
Kapiteln und von unterschiedlichen Autoren, das Was-
serrecht, das Abfallrecht und, von Terwiesche ver-
gleichsweise intensiv, der „Lärmschutz“ behandelt,
wobei Terwiesche u. a. zwischen Verkehrslärm, Frei-
zeitlärm und Gewerbelärm unterscheidet. Ein eigenes
Kapitel zum Immissionsschutzrecht ist nicht vorhanden.
Dies hat zur Folge, dass zwar (auf S. 1725 – 1729) die
TA Lärm angesprochen wird, nicht aber die TA Luft und
der gesamte Bereich der Luftreinhaltung, den inzwi-
schen auch europarechtliche Vorschriften prägen. (Man
denke nur an die jüngere Diskussion zum „Feinstaub“!)
Vernachlässigt wird auch das Anlagenzulassungsrecht,
obwohl der Fachanwalt für Verwaltungsrecht nicht zu-
letzt in immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-
verfahren seine Fähigkeiten als „Projektmanager“
unter Beweis stellen könnte.

Leider haben die Autoren auch auf ein eigenes Kapitel zum Fachpla-
nungsrecht verzichtet. Die damit verbundenen Probleme stellen sich in
der Praxis häufig unabhängig davon, ob es sich um die Planung eines
Flughafens, einer Straße, einer Mülldeponie oder eines Gewässers han-
delt. Daher hätte sich eine einheitliche Darstellung (unter Berücksichti-
gung der Besonderheiten des jeweiligen Fachrechts) angeboten, anstatt,
nahezu über das gesamte Handbuch verstreut, einzelne Probleme in
wechselnder Ausführlichkeit und Tiefe zu diskutieren (und auf Aus-
führungen zur abfallrechtlichen Planfeststellung ganz zu verzichten).

Kapitel 51 trägt die Überschrift „Staatliche Beihilfen“. Weshalb Kapi-
tel 46  („Wirtschaftsverwaltungsrecht“) 12 Seiten zum gleichen Thema
enthält, bleibt offen. Beiden Kapiteln ist gemeinsam, dass Konkurren-
tenklagen erörtert, Klagen auf  Gewährung einer Subvention aber aus-
gespart werden.

Kapitel 52 befasst sich mit „Grundrechte(n) und ihre(r) Durchsetzung“
und damit wohl kaum mit einem „Kernbereich des Verwaltungs-
rechts“, weshalb die Einordnung in Teil 5 fragwürdig erscheint. Be-
handelt werden in erster Linie Probleme der Grundrechtsdogmatik, mit
denen häufig auch Jurastudenten in den ersten Semestern konfron-
tiert sind. Drei Komplexe werden näher betrachtet: die Berufsfreiheit,
die Eigentumsfreiheit und die Gleichheitsgrundrechte. Der Fachanwalt
für Verwaltungsrecht wird hier Ausführungen zu den Verfahrensgrun-
drechten, insbesondere zu Art. 103 Abs. 1 GG und zu Art. 19 Abs. 4
GG, vermissen. 

Auch die „Individualverfassungsbeschwerde“ wird in Kapitel 52 knapp
erläutert, wobei man sich wiederum nach der Funktion des Kapitels
31 („Die Verfassungsbeschwerde“) fragt. In keinem der beiden Kapi-
tel erhält der Rechtsanwalt ausreichende Hinweise darauf, wie er eine
erfolgreiche Verfassungsbeschwerde schon in der ersten Instanz des
Verwaltungsgerichtswegs vorbereiten kann. Die bloße Bemerkung, es
werde „uneinheitlich bewertet, ob auch verfassungsrechtliche Aus-
führungen in den Vorinstanzen erforderlich sind“ (S. 466), genügt hier
nicht. Immerhin verweisen zwei Fußnoten aber auf den – für jeden,

der sich mit dem Gedanken trägt, Verfassungsbeschwerde zu erheben,
zur Pflichtlektüre gehörenden - Aufsatz von Lübbe-Wolff in EuGRZ
2004, 669 ff. 

Wenig befriedigen vermögen auch die Ausführungen auf
S. 2231 zur „Berücksichtigung der EMRK“ im Rahmen der
Verfassungsbeschwerde. Art. 20 Abs. 3 GG ist bekanntlich
kein Grundrecht oder grundrechtsgleiches Recht und kann
nicht unmittelbar mit der Verfassungsbeschwerde geltend
gemacht werden. Der Leser hätte daher schon gerne ge-
wusst, an welchem „Grundrechtshebel“ er denn bei einer
Verfassungsbeschwerde ansetzen soll, die eine Verletzung
der EMRK zum Gegenstand hat. Außer dem Hinweis auf
Art. 20 Abs. 3 GG erfährt man hierzu jedoch nichts.

Bei aller Kritik lohnt sich die Anschaffung schon deshalb,
weil das Handbuch mit seiner Verbindung von allgemei-
nem und besonderem Teil (einschließlich des neuartigen
„Projektmanagements“) in dieser Form bislang einzigartig
ist. Das Werk enthält eine Fülle wertvoller (allerdings 
nicht immer leicht auffindbarer) Informationen. Für eine 
Neuauflage würde man sich an mancher Stelle eine 
inhaltliche Straffung, andererseits aber auch gewisse 
Ergänzungen (etwa zum Immissionsschutzrecht) 
wünschen. Der prozessrechtliche Teil sollte grundlegend
überarbeitet werden.

Rechtsanwalt Prof. Dr. Tillo Guber, 
Fachanwalt für Verwaltungsrecht, München

Moshammer

Immobilienbewertungen im In- und Ausland
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Pro Justiz

Einführung in das Thema Scoring

Was ist Scoring? Fragen wir einen Wirtschaftsfachmann, so wird er uns
antworten: ein statistisches Managementwerkzeug, mit dem Leistungs-
kennzahlen für die Bewertung von Dienstleistungen und Produkten bis
hin zu der eines ganzen Betriebes ermittelt werden. Er wird uns hierbei auf
die sogenannte Balanced Score Card verweisen. Wenden wir uns verwirrt
durch so viel Wirtschaftschinesisch hilfesuchend an das Duden-Wörter-
buch der New Economy, finden wir unter dem eingedeutschten Stichwort
„scoren“ eine etwas leichter verständliche Erklärung: „[zu englisch: to
score = Punkte erzielen oder punkten] Normalerweise scort man bei Com-
puterspielen, wo jeder Treffer Punkte einbringt. Wer am besten scort, hat
gewonnen...“. Scoring ist danach ein Mittel, bei strategischen Spielen den
sog. Winner zu ermitteln. Um die beiden scheinbar unterschiedlichen Er-
klärungen auf einen Nenner zu bringen, ziehen wir schließlich noch das
dtv Wörterbuch zur Psychologie zu Rate. Zum Stichwort „score“ heißt es
dort lapidar: „ Aus dem Englischen übernommene Bezeichnung für den
zahlenmäßigen Ausdruck einer Leistung (auch Schulnote) im Experiment
oder Test (Synonym: Maßzahl)“.

Das Scoring ist daher eine statistische Methode, mit deren Hilfe Personen,
Gegenstände oder Ereignisse, d.h. Einzelfälle mit bestimmten, jedoch
untereinander kontinuierlich variierenden Eigenschaften in eine quantita-
tive Rangordnung (englisch: ranking) gebracht und bewertet werden kön-
nen (Statistikkurve, Punktetabelle). Wird das wahrscheinliche Verhalten von
Eigenschaften über einen gewissen Zeitraum beobachtet und bewertet,
spricht man von Prognose. Da es sich hierbei um ein Wahrscheinlichkeits-
urteil über eine Menge von Fällen handelt, ist keine sichere Aussage darü-
ber möglich, wie sich ein Einzelfall aus der Menge verhalten wird, d.h. ob
etwa eine bestimmte Sache früher oder später kaputt gehen wird.

Im Geschäftsleben ist es heute allgemein üblich, mit computergestützten
Scoringsystemen das Bonitäts-, Erkrankungs-, Unfallrisiko usf. bei der Ge-
schäftsanbahnung zu messen und damit die guten von den schlechten,
d.h. den riskanten Kunden zu selektieren. Bei schlechten  Prognosen wer-
den die Kunden entweder ganz ausgeschlossen oder bei der Entgeltfest-
stellung mit sog. Mali bestraft, die guten Kunden werden dagegen mit
Boni belohnt. Rechtsstaatlich äußerst bedenklich ist es, dass die Kunden
beim Scoring auf die Festlegung der Grenze, von der ihre Einstufung als
guter oder schlechter Kunde abhängt, keinerlei Einfluss haben, nicht ein-
mal durch ihr Verhalten. Es besteht noch nicht einmal ein Anspruch auf
Offenlegung des Rechenverfahrens, das ihre Selektion vornimmt. Die
Durchsetzung einer Ausnahmebehandlung ist kaum möglich. Die Grenz-
ziehung zwischen guten und schlechten Kunden ergibt sich nicht aus einer
Berechnung, sondern sie ist nur ein subjektives und daher unsicheres Wer-
turteil aufgrund einer Schätzung (englisch: rating). Wo die Grenzlinie vom
Unternehmer gezogen wird, hängt von seiner Risikobereitschaft ab. Wie
fehlerhaft Ratingurteile sein können, zeigt das weltweite Versagen der
Ratingagenturen im Finanzdienstleistungssektor. Die Ratingagenturen
waren bekanntlich nicht in der Lage, die Erfolgsaussichten der Finanz-
produkte (Wertpapiere) richtig zu prognostizieren. Das Ergebnis ist die
globale Finanzkrise. Die Unternehmer erheben entweder selbst Kunden-
daten und ermitteln mit statistischen Methoden die wahrscheinlichen Ri-
siken oder sie kaufen sich in der Regel bei Marktforschungsunternehmen
(Researcher) Risikoprofile samt Computerprogrammen. Die mit Hilfe von Fra-
gebogen gewonnenen Kundendaten werden in den Computer eingespeist,
das Scoringprogramm selektiert sodann automatisch den Kunden nach 
seiner Güte. Eine tiefergehende Einzeluntersuchung findet nur selten statt.

Während das Scoring für die Unternehmerschaft nur Vorteile zu bieten scheint:

- Minimierung unternehmerischer Risiken 
- Kostenreduktion
- Vereinfachung der Geschäftsprozesse bei der Geschäftsanbahnung
- Optimierung der Werbung nach dem Muster  eines Gewinnspiels,

stehen für den Kunden erhebliche Nachteile im Vordergrund:

- Behandlung als statistische Größe
- Schematisierung der autonomen Person zum typisierten Fall
- Degradierung der Person zu  einem nach operativen Regeln zu 

behandelnden  Element in einem technischen System

Von den Kulturwissenschaftlern wird das Scoring daher zu Recht bei den
Sozialtechnologien (Social Engineering) eingeordnet.

Da heute noch keine allgemeine Zertifizierungspflicht für Scoringpro-
gramme besteht, kann der Kunde nie sicher sein, ob er nicht nach willkür-
lichen Kriterien gescort wird. Einen Anspruch auf Überprüfung des
Scoreverfahrens hat der Kunde derzeit nicht. Der Gesetzgeber hat erkannt,
dass der bestehende Rechtszustand höchst unbefriedigend ist. Er hat daher
einen Gesetzentwurf zur Ergänzung des Bundesdatenschutzgesetzes ein-
gebracht, durch den die Anwendung korrekter Scoringverfahren vorge-
schrieben wird. Der Kunde soll zudem einen Auskunfts-anspruch gegenüber
dem Scoringanwender erhalten. Der Gesetzentwurf hat einen Sturm der
Entrüstung in der Wirtschaft hervorgerufen.

Als ausgewiesener Fachmann wird Professor Dr. Abel, der als Sachverstän-
diger am Gesetzgebungsverfahren beteiligt ist, in dem oben angekün-
digten Vortrag seine Lösungsvorschläge für die technischen und
schwierigen rechtlichen Probleme des bisher in einem rechtsfreien Raum
praktizierten Scoring, das jeden von uns betrifft, vorstellen. Der Vortrags-
abend verspricht spannend zu werden.

Dr. Jürgen Keltsch
Richter am BayObLG a.D., Mitglied des erweiterten Vorstandes Pro Justiz e.V.
www.projustiz.de, www.bayoblg-freunde.de 

Einladung
Die erfolgreiche Reihe der Diskussionsveranstaltungen von Pro Justiz e.V.
in Zusammenarbeit mit dem Münchener AnwaltVerein e.V. wird 2009
mit interessanten Vorträgen fortgesetzt. Zur Auftaktveranstaltung 2009
laden die beiden Veranstalter gemeinsam mit der Münchener Juris-
tischen Gesellschaft e.V. zu einem Vortrag von Prof. Dr. Ralf-Bernd Abel
ein, zu dessen Spezialgebiet Datenschutz im Wirtschaftsrecht gehört.
Sein Thema Scoring betrifft jeden von uns. Als vollautomatisiertes 
Prognose- und Selektionsinstrument im Wirtschaftsalltag wirft das 
Scoring eine Fülle ungelöster rechtlicher Probleme auf. 

PRO JUSTIZ e.V.
Freunde des BayObLG 

Münchener Juristische Gesellschaft e.V.

Münchener AnwaltVerein e.V

Das elektronische Messinstrument Scoring - 
Segen oder Fluch für die Gesellschaft?

Prof. Dr. Ralf-Bernd Abel
Fakultät für Wirtschaftsrecht
Fachhochschule Schmalkalden

Dienstag, 24. März 2009, 18.00 Uhr c.t.

Künstlerhaus - Clubetage
[Eingang Maxburgstraße]
Lenbachplatz 8, 80333 München
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München: Gekommen um zu ... verglühen
Geplant wurde die Glas-Gußeisen-Konstruk-
tion nun nicht mehr als Galerie nach Pariser
Vorbild, sondern als gigantische Ausstellungs-
halle: der erste Nachfolger des Londoner
Crystal Palace auf dem Kontinent. Denn trotz
ihrer Differenzen waren sich alle Mächtigen
Münchens aus Königshaus, Regierung und
Bürgerschaft darin einig, dass die Stadt bei aller
Behaglichkeit ihre Bedeutung als europäische
Metropole zu festigen habe, zum Beispiel mit
dem Renommée einer fortschrittsorientierten
Ausstellung: eben der für 1854 anberaumten

Ersten Allgemeinen Deutschen Industrie-
ausstellung. Dafür musste in immensem
Zeitdruck ein riesiges Ausstellungsgebäude
errichtet werden, was mit den traditionellen
Materialien nicht mehr zu schaffen war.
Deshalb entschied von Voit sich für diese
moderne Bauweise und die Ausstellung konn-
te termingerecht von König Max II eröffnet
werden – um durch den Ausbruch der Cholera
letztlich doch noch überschattet und zu einem
bitteren Misserfolg zu werden. Danach sollte
die Konstruktion abgebrochen oder in ein
Gewächshaus umfunktioniert zu werden – was
sich anbot, stand der Glaskoloss ja auf dem
Gelände des Alten Botanischen Gartens.
Nichts davon geschah. König Max II öffnete das
Haus für Events der unterschiedlichsten Art.
Konzerte, Blumenausstellungen, gewerbliche
und landwirtschaftliche Kongresse fanden statt
und als einer der Glanzpunkte die „Erste
Deutsche Elektrotechnische Ausstellung“, die
Oskar von Miller 1882 organisiert hatte.

Pimplhuber in der Industrie-Ausstellung heisst
eine humorige Schrift von Martin E. Schleich
aus dem Jahr 1854, der den Helden seiner
Posse mit großen Augen in die Welt des
Fortschritts schickte. Schleich hatte das Blatt
„Münchener Punsch“ gegründet, ein Satirema-
gazin nach dem Vorbild des Londoner „Punch“,
dessen Untertitel „The London Charivari“ sich
wiederum auf ein noch früheres französisches
Satireblatt bezog, „Le Charivari“, dessen wohl
bekanntester Karikaturist Honoré Daumier
gewesen war.

München wieder einmal absolut inter-
national, aber was bitte schön hat das
mit dem Glaspalast zu tun, über den
ich eigentlich schreiben wollte? 
Ganz einfach: Pimplhuber musste in
den Glaspalast, um diese Ausstellung
überhaupt sehen zu können. Und
„international“, das war das Thema
des Glaspalastes selbst. Er war
ursprünglich einer Idee König Max II
entsprungen, der eigentlich eine
Galerie nach Pariser Vorbild auf der
Maximilianstrasse hatte erbauen 
lassen wollen. Eine Glas-Eisen-Konstruktion als
überdimensionaler Wintergarten mit Cafés,
Bijouterien, Läden aller Art. Was für eine 
herrliche Vorstellung, wenn wir so etwas 
bekommen hätten.
Doch die Gegner dieses Traums siegten. Sie
hielten die Münchener Bürgerschaft für nicht
reif genug, einen Bau dieser Art annehmen zu
können. Hatten sie Sorge, dass die urwüchsige
Einwohnerschaft der bayerischen Residenzstadt
dem überdimensionalen Wintergarten die
Scheiben einwerfen würde? 
Max II erhielt als Trostpreis einen privaten
Wintergarten, versteckt auf dem Dach der
Residenz und München zwei Jahre später,
1854, allen vorangegangenen großbürger-
lichen und kleingeistigen Befürchtungen und
ihrer Verhinderungsdynamik zum Trotz, einen
monumentalen Glaspalast - konzipiert von
Oberbaurat August von Voit, der nicht nur die
Neue Pinakothek (zerstört im 2. Weltkrieg)
gebaut hatte, sondern auch den soeben
erwähnten kleinen königlichen Wintergarten.

Ludwig II plante mit Gottfried Semper den
Einbau des Festspielhauses für Richard Wagner,
ein Vorhaben, das allerdings scheiterte, wie so
manches, was der „Kini“ (urwüchsig für
„König“) an Bauvorhaben entwickelte.

Besonders machtvoll hielten die Künstler 
Einzug – mit einer Reihe von Kunstausstellungen,
die binnen kurzem zur Institution wurden.
Denn München ließ schon längst ein
Ausstellungsgebäude vermissen, das dem
selbst angehefteten Ruf als Kunststadt auch

nur im Entferntesten gerecht geworden
wäre.  Nun aber gab es den idealen
Raum für regelmäßige Ausstellungen,
Licht durchflutet und großzügig genug,
um auch zwei Ausstellungen gleich-
zeitig Raum zu bieten – ein Vorteil 
allerdings, der sich dann 1931 als
höchst fatal erwies. Wenige Stunden
nachdem am 6. Juli um 3.30 Uhr mor-
gens Feueralarm ausgelöst worden war,
lag der Glaspalast in rauchenden
Trümmern, zerstört von der Hand eines
Brandstifters. Und mit ihm verglühten
die Bilder einer Ausstellung der

Münchener Secession und eine hochkarätige
Schau der deutschen Romantiker, mit
Gemälden und Graphiken von Otto Runge,
Karl Blechen, Caspar David Friedrich, Carl Rott-
mann und vielen anderen – ein Fanal inmitten
der Wirtschaftskrise und ein Menetekel für die
Zukunft.

München war wieder ohne großzügiges
Ausstellungsgebäude. Für das bauwütige 
Naziregime 1933 die Gelegenheit, den Stein-
baukasten „Haus der Deutschen Kunst“ in den
Südrand des Englischen Gartens zu rammen.

Pimplhuber hätte geweint, und ich würde 
lieber flanieren in der Wintergarten-Galerie 
von Max II.

Dr. Martin Stadler, MAV GmbH

(Bildnachweis siehe Seite 22)
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Zur Fotostrecke in diesem Heft

Spaziergänge in München:

Zeit im 
öffentlichen Raum

Öffentliche Uhren? Braucht die heute 
überhaupt noch jemand, wenn man eine
Arm banduhr für 9,99 oder weniger erhält?

Aber sie werden immer noch aufgestellt. 
Bei jedem U-Bahnhof, der neu gebaut wird,
finden Sie bei mindestens einem Zugang
oben auf der Straße eine Uhr. Dann im
Zwischengeschoss. Und schließlich vier Stück
auf dem Bahn steig.

Früher hatte jede Kirche eine Uhr; heute 
verzichtet man bei einem Neubau zumeist
darauf. Rathäuser waren ohne Uhr ebenfalls
undenkbar. Aber auch Schulen und andere
öffentliche Gebäude wurden gelegentlich
damit versehen.

Vor vierzig Jahren waren Armbanduh ren
noch etwas Besonde res. Die erste gab es
meistens zu Kommu nion, Kon firmation. Und
bis dahin war man als Kind angewiesen auf
die “öffentliche Zeit”. Oder auf die Auskunft
freundlicher Passanten.

Neben den Uhren der Ämter und Kirchen
gab es die “Reklame”- Uhren, von innen
beleuchtete Glaskörper, zuweilen zugleich
auch als Telefonzelle gestaltet. Und sie 
standen immer da, wo Verkehrs ströme auf-
einander trafen: auf jedem größeren Platz.
Sie waren Mittelpunkt und häufig Treffpunkt
für  Ver ab redungen. Und sie bildeten so ein
kleines Stückchen Urbanität.

Heute? Am Marienplatz haben das alte und
das neue Rathaus eine Uhr. Aber Stachus?
Sendlinger Tor? Fehlanzeige. Erst am 
Goe the platz werden Sie fündig. Nur leider
hat man sie dort richtig versteckt, hat sie –
ab seits von den Wegen der Fußgänger, für die
sie ja errichtet worden war – an den  Rand 
ge setzt. Oben auf eine Litfaßsäule. Urbani tät? 

Aber diese Reklameuhren aus Glas, die gibt
es doch noch? Und Sie erinnern sich genau,
wo ganz sicher noch eine steht? 

Irrtum. Sie sind alle weg. Abgerissen, bes ten -
falls ersetzt durch eine “Litfaßsäulen”- Uhr
(unten: Beton), wie am Nordbad oder am
Odeonsplatz. Oder durch eine Uhr auf einem
Eisengestell, Beispiel Stieglmaierplatz,
Beispiel Leonrodplatz. Und –Ausnahme bilden
die Straßenbahnhaltestelle Stieglmaier platz

und die Straßen bahn haltestelle Stachus/
Sonnenstraße – sie stehen immer abseits von
den Wegen der Fuß gänger. Als Treffpunkt
sind sie alle ziemlich ungeeignet.

Plätze, auf denen schon wegen der Optik
eine Glas-Reklameuhr stehen sollte – Pariser
Platz, Weißenburger Platz, Kurfürstenplatz,
Hohen zollernplatz, Viktualienmarkt, Orleans -
platz, Rot kreuz platz ... – sie alle sind, leider,
leider leer. 

Was nichts anderes bedeutet, als: hier fehlt
et was. 

Ein optischer Mittelpunkt. Der die Struktur
des Platzes, des Raumes verstärkt. Ein Ort, der
die Leute anzieht, ohne dass es ihnen
bewusst wird. Das gibt (natürlich nicht allein)
ein Gefühl für die Stadt. Urbani tät. Die eben
nicht nur in der Fußgänger zone stadtfindet.

Warum ist das so? Vielleicht, hoffentlich sind
Sie jetzt ein wenig sensibilisiert. Und dann
machen Sie eine Entdec kung: Uhren, notdürf-
tig mit Klebeband repariert. Und alle haben
eine Gemeinsamkeit: Sie befinden sich in
nicht allzu großer Höhe. 

Opfer eines Vandalismus. Kein Wunder also,
dass Glas durch Beton ersetzt worden ist.
Werden musste.

Und das ist schade.

Helmut Winkler 
(Fotos und Text)
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Fax 089. 55 027 006
E-Mail info@
muenchener.anwaltverein.de

www.muenchener.anwaltverein.de 

Postbank München
Konto. 76875-801 | BLZ 700 100 80

Anzeigenredaktion:

Claudia Breitenauer (verantwortlich)
Karolinenplatz 3, Zi. 207 
80333 München
Telefon 089. 55 26 33 96 
Fax 089. 55 26 33 98
E-Mail c.breitenauer@mav-service.de

Die Anzeigen werden ohne Aufpreis parallel
auch in der Internet-Ausgabe der Mitteilungen
auf der Homepage veröffentlicht.

Anzeigenschluss:
jeweils der 10. Kalendertag für den
darauf folgenden Monat.

Bildnachweise:

→ Fotostrecke 

„Zeit im öffentlichen Raum“

Helmut Winkler

→ Abbildungen „Gekommen um zu ... glühen

S. 21 „Glaspalast“: 

Bildtitel: München vor 1945: 

Der Glaspalast und Brand 1931

Foto: SZ Photo/Scherl 

Bild-ID: 288553

→ Abbildungen Kulturprogramm S. 23 und 24

siehe Bildunterschriften.

Mit freundlicher Genehmigung der Pressestellen

des jew. ausstellenden Museums.
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Kurfürst Johann Wilhelms Bilder
Dienstag, den 28.04.2009, 18:15 Uhr, Alte Pinakothek

Führung mit Frau Dr. Kvech-Hoppe

Die Gemäldesammlung des Johann Wilhelm von der Pfalz (1658-1716), der 1690 die pfälzische Kurwürde 
antrat und in Düsseldorf Hof hielt, galt schon im 18. Jahrhundert als eine der bedeutendsten in Europa. Dieser 
Schatz des kunstsinnigen Kurfürsten aus dem Hause Wittelsbach gelangte 1799 und 1806 nach München und
zählt heute zu den Glanzstücken der Alten Pinakothek: Dies gilt u. a. für einen Großteil der Rubens-Sammlung
ebenso wie für Rembrandts Passionszyklus, Raffaels Heilige Familie aus dem Hause Canigiani oder die mehr als 
zwanzig kostbaren Werke des Düsseldorfer Hofmalers Adriaen van der Werff. 
Diese hochberühmte Düsseldorfer Sammlung holländischer, flämischer und italienischer Barockmalerei soll nun 
in der Alten Pinakothek erstmals seit 300 Jahren in ihrer ganzen Breite den Besuchern vorgestellt werden und 
ein sinnlich-faszinierende Panorama barocken Sammel- und Repräsentationswesens bieten. Gleichzeitig wird 
zudem auch ein zentraler Abschnitt der Sammlungsgeschichte der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen 
beleuchtet. 
Das außergewöhnliche Zentrum der auf so umfassende Weise nur in München möglichen Ausstellung bildet 
dabei die aufwändig erarbeitete Rekonstruktion der beiden kurfürstlichen Gemäldekabinette. Die die Wände 
lückenlos bedeckende Hängung von mehr als 200 kleinformatigen, zum größten Teil noch nicht ausgestellten 
Bildern der niederländischen Feinmalerei bietet die einmalige Gelegenheit, die an Meisterwerken überreiche 
Sammlung Johann Wilhelms von der Pfalz in ihrem ursprünglichen räumlichen Zusammenhang zu erleben und 
dabei moderne Sehgewohnheiten um eine überraschende Perspektive zu erweitern.

Gerhard Richter - Abstrakte Bilder
Mittwoch 06.05.2009, 18.15 Uhr im Haus der Kunst

Führung mit Frau Dr. Kvech-Hoppe

„Es gibt für mich keinen Unterschied zwischen einer Landschaft und einem abstrakten
Bild." Gerhard Richter. Für den Britischen Guardian ist Gerhard Richter der „Picasso des 

21. Jahrhunderts", für die Frankfurter Allgemeine Zeitung „der Meister aller Klassen". 
Berühmt wurde Gerhard Richter (*1932, Dresden) in den 1960er Jahren mit fotorealisti
schen Gemälden, doch gehören zu seinem umfangreichen Oeuvre auch monochrome 
und abstrakte Bilder, Druckgrafik, Glasarbeiten und Skulpturen. Die Ausstellung zeigt
nun erstmals eine umfassende Auswahl der abstrakten Gemälde Gerhard Richters, die 
er seit Mitte der 1970er Jahre schuf und die sein Werk heute dominieren. Die großfor-
matigen Bilder entstehen meist in Serien und zeugen von der unablässigen Auseinander-
setzung des Künstlers mit den Bedingungen der Malerei, mit ihren Prinzipien, Grenzen 
und Möglichkeiten. (Quelle: Pressetext Haus der Kunst)

Anmeldung per Fax an den MAV:  089. 55 02 70 06  – für folgende Führung/en

[  ]  Kurfürst Johann Wilhelms Bilder 28.04.2009 für ____ Person/en

[  ]  Gerhard Richter 06.05.2009 für ____ Person/en

Name Vorname

Straße PLZ, Ort

Telefon, Fax E-Mail

Unterschrift Kanzleistempel

FOTO: HAYDAR KOYUPINAR

Gerhard Richter, Wald, 2005
Öl auf Leinwand, 197 x 132 cm
Collection of Warren and Mitzi 
Eisenberg, a promised gift to the 
Museum of Modern Art, New York, 
© Gerhard Richter

Gerhard Richter, Bach, 1992
Öl auf Leinwand
300 x 300 cm
Moderna Museet, Stockholm
© Gerhard Richter
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Anmeldung per Fax an den MAV:  089. 55 02 70 06  – für folgende Führung/en

[  ]  Frans Hals 14.05.2009 für ____ Person/en

[  ]  Jean Dubufett 30.06.2009 für ____ Person/en

Name Vorname

Straße PLZ, Ort

Telefon, Fax E-Mail

Unterschrift Kanzleistempel

Frans Hals und Haarlems Meister der Goldenen Zeit
Donnerstag 14.05.2009, 18.15 Uhr in der Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung

Führung mit Dr. Kvech-Hoppe

In Zusammenarbeit mit dem Frans Hals Museum in Haarlem zeigt die 
Kunsthalle erstmals eine Ausstellung mit Meisterwerken aus der Goldenen 
Zeit der niederländischen Tafelmalerei des 17. Jahrhunderts. Über 120 
Arbeiten zeigen Porträts, Stadtansichten, Landschaften, Marine, Stillleben 
und Genreszenen.

Jean Dubuffet. Ein Leben im Laufschritt
Dienstag 30.06..2009, 18.15 Uhr in der Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung

Führung mit Dr. Kvech-Hoppe

Dubuffet, als Sohn einer großbürgerlichen Familie von Wein-Großhändlern
in Le Havre geboren, begab sich kurz nach dem Abitur nach Paris, um 
Malerei zu studieren. In den zwanziger Jahren malte er im Umkreis der 
Pariser Surrealisten gegenständliche Kompositionen, gab die Kunst aber
bald auf. Nach langer Schaffenspause, in der er als Weinhändler arbeitete,
setzte er 1942 erneut mit naiven Gemälden ein; in der frühen Nachkriegs-
zeit erregte er mit seinen "primitiven" Materialbildern einen Skandal, er-
langte aber bald internationale Bekanntheit, insbesondere in den USA.
Dubuffet bemühte sich um eine antiintellektuelle Kunst, die er auch in Tex-
ten und Vorträgen verteidigte; seine frühen Gemälde sind vom Bildvokabu-
lar der Kinder, Naiven oder Geisteskranken inspiriert. In vielen dieser Werke
verwendete er Mischtechniken aus Ölmalerei, die er mit Materialien wie Sand, Gips oder Teer versetzte, um eine
belebt rauhe Oberfläche zu erzielen. Es entstanden bemalte felsartige Gebilde aus Polyester, großformatige Frei-
plastiken, teilweise begehbare Labyrinthe, wie Jardin d'Email (1972/1973) im Kröller-Müller Museum im nieder-
ländischen Otterlo. Im Jahr 1959 war Jean Dubuffet Teilnehmer der documenta 2 und auch auf den nächsten
documenten, der documenta 3 (1964) und der documenta  4(1968) in Kassel vertreten.
(Quelle: Pressetext der Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung)

Vorschau: Museum Sammlung Brandhorst (voraussichtl. am 16.07.2009)

Frans Hals, Junger Mann mit 
Totenkopf, um 1628/29
Öl/Leinwand, 92,2 x 80,8 cm,
The National Gallery, London

Frans Hals, Regentinnen des Altmännerhospiz,
1664, Öl/Leinwand, 172,5 x 249,6 cm 
Frans Hals Museum, Haarlem 

Frans Hals, Regentinnen des Altmännerhospiz,
1664, Öl/Leinwand, 172,5 x 249,6 cm 
Frans Hals Museum, Haarlem 

Jean Dubuffet an der Serie der Barbes
arbeitend, Vence, Juni 1959
Archiv Fondation Dubuffet, Paris
Foto: John Craven

Le Triomphateur / Der Triumphator,
1973, Kostüm für Coucou Bazar, 
Veste: Epoxidharz, 
Hose: gestärkter Tarlatan-Stoff, 
Maske: Epoxidharz, 
Handschuhe: weicher Polyurethan-
Schaumstoff,
Stiefel: Latex, 260 x 145 x 55 cm
Fondation Dubuffet, Paris
© VG Bild-Kunst, Bonn 2009
Foto: Fondation Dubuffet, Paris



Angebot | Nachfrage

| 25

MAV Münchener AnwaltVerein e.V. Anzeigenschluss für die Mitteilungen April 2009: 16. März 2009

Stellenangebote an Kollegen

Für meine kleine Kanzlei Nähe Westend in verkehrsgünstiger Lage
suche ich zur Unterstützung eine/n Rechtsanwält/in in freier Mit-
arbeit. Meine Schwerpunkte liegen im Miet-, Verkehrs- und allgemei-
nen Zivilrecht. Der Arbeitsumfang erfordert derzeit eine Teilzeittätig-
keit von ca. 16 Stunden/Woche, eine zeitliche Flexibilität für die
Wahrnehmung kurzfristiger Termine auch nachmittags (ca. 1-2 mal pro
Woche) bzw. nach Bedarf wäre jedoch erforderlich. Berufserfahrung
wäre vorteilhaft, ist aber nicht Bedingung. Die Vergütung kann auf
Stundenbasis erfolgen. Erwünscht ist das Interesse an einer langfristi-
gen Zusammenarbeit.

Über Ihre Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen per e-mail an
kanzlei.westend@googlemail.com oder unter Chiffre Nr. 35 / März 2009
an den MAV freue ich mich.

Renommierte Kanzlei für Familienrecht sucht zum 01.06.2009
eine/n Rechtsanwältin/Rechtsanwalt mit Kenntnissen im
Familienrecht. Es wäre wünschenswert, wenn Sie bereits den
Fachanwaltskurs für Familienrecht absolviert hätten. 

Kanzlei Maly, Häcker & Kollegen, 
Briennerstr. 13, 80333 München 

Tel.: 089 / 24 21 57 30, Fax: 089 / 24 21 57 40
Email: buero@kanzlei-maly.de

Rechtsanwaltskanzlei in München-Schwabing sucht zum
baldigen Eintritt einen 

Rechtsanwalt / eine Rechtsanwältin
für allgemeines Zivilrecht 

bevorzugt Fachanwalt / Fachanwältin für Familienrecht für
halbtags oder auf Teilzeitbasis. Evtl. Sozietät möglich.

Zuschriften bitte unter Chiffre Nr. 23 / März 2009 an den MAV.

Kanzlei in Münchener Innenstadt sucht einen erfahrenen 
Kollegen (m/w) auf dem Gebiet des Internationalen Familien- und
Scheidungsrechts. Es sollten gute Kenntnisse der italienischen
Sprache vorhanden sein. Näheres unter Tel. 089 / 123 81 80.

Rechtsanwalts- und Steuerkanzlei mit Sitz im Oberland, südlich von
München, sucht zur Unterstützung/Ausweitung des Sitzes in Penzberg
engagierte/n Kollegen/in. Bevorzugte Fachrichtung(en):

Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht, Steuer- und Steuerstrafrecht,
Arbeitsrecht, Insolvenzrecht

Die Bereitschaft zur Übernahme auch allgemein zivilrechtlicher Ange-
legenheiten sowie die Fähigkeit zu unternehmerischem Denken 
werden vorausgesetzt.

Bewerbungen bitte zu Hd. RA Simon Voigt

Tautorus Tenhaven & Partner
Rechtsanwälte und Steuerberater
Untermarkt 16, 82418 Murnau
s.voigt@tatep.de

Stellengesuche von Kollegen

Selbständiger, versierter Rechtsanwalt in Zwei-Personen-Sozität, 
50 Jahre, sucht nach über 20-jähriger Tätigkeit im Wirtschaftsrecht aus
persönlichen und beruflichen Gründen eine neue Herausforderung /
Zusammenarbeit.

Trotz eigenem Mandantenstamm bin ich an der Übernahme von wei-
teren Mandaten interessiert. Ich bevorzuge eine gründliche und ge-
wissenhafte Arbeitsweise und bin in der Gestaltung einer möglichen
Kooperation sehr flexibel. Erstes Staatsexamen (LMU): 12,08 Punkte,
Zweites Staatsexamen (München): 8,66 Punkte.

Zuschriften erbeten unter Chiffre Nr. 31 / März 2009.
Absolute Diskretion wird selbstverständlich zugesichert.

Bürogemeinschaften

Rechtsanwälte Weinberger & Partner
Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

Wir suchen, zunächst in Bürogemeinschaft, eine/n engagierte/n

Kollegin/en (gerne auch Berufsanfänger) mit eigenem

Mandantenstamm für eine langfristige Zusammenarbeit. Unsere

Kanzlei liegt in äußerst attraktiver Lage am Nymphenburger Kanal. 

Die Büroräume sind großzügig ausgestattet. 

Zur Verfügung stehen ein Büroraum mit ca. 24 qm sowie gegebenen-

falls ein Sekretariatsplatz. Die Kanzlei ist sachlich und personell bestens 

ausgestattet und bietet ein äußerst angenehmes Betriebsklima.

Südliche Auffahrtsallee 29, 80639 München
Tel.: 089 / 1297091, Fax: 089 / 1296000
email: mail@weinberger-partner.com

Haidhausen, 2 Min. zur S-Bahn: Bürogemeinschaft (3 RA'e)
sucht nette/n Kollegin/en. In repräsentativem Altbau steht ab
sofort ein Anwaltszimmer mit 15 qm nebst Telefonanlage,Tele-
fondienst, Empfang und Reinigung zur Verfügung. Sekretariat,
Computeranlage, Kopierer und Fax können bei Bedarf gegen
Kostenbeteiligung mit genutzt werden. 

Tel: 089 / 45 87 640  Frau Wanner.

Anzeigenrubriken in diesem Heft:

→ Stellenangebote an Kollegen ..............................................25 

→ Stellengesuche Kollegen......................................................25

→ Bürogemeinschaften ..........................................................25

→ Kooperation / kollegiale Zusammenarbeit ............................27

→ Vermietung / freie Mitarbeit ................................................28

→ Vermietung ........................................................................28

→ Kanzleiverkäufe ..................................................................28

→ Prozessvertretung................................................................29

→ Stellenangebote nicht jur. Mitarbeiter ..................................29

→ Stellengesuche nicht jur. Mitarbeiter ....................................29

→ Dienstleistungen..................................................................30

→ Schreibbüros ......................................................................30

→ Übersetzungsbüros..............................................................30

→ sonstiges ............................................................................31

→ Service ................................................................................31

→ Anzeigenpreisliste ..............................................................31
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Zusammenarbeit

International tätiger Rechtsanwalt mit eigenem Mandantenstamm
und langjähriger Erfahrung im Wirtschaftsrecht (insb. IP/IT/laufende
Beratung von Unternehmen) sucht Anschluss an Wirtschaftskanzlei,
bevorzugt mit internationaler Ausrichtung.

Zuschriften unter Chiffre Nr. 30 / März 2009 an den MAV erbeten.

KANZLEI IN GILCHING bei München:

Ich Rechtsanwalt 47 Jahre, Tätigkeitsbereich: Familienrecht, Erbrecht,
Handels- und Gesellschaftsrecht, sowie Rechtsanwalt 33 Jahre
Interessenbereiche Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht,
Verwaltungsrecht (Allgemeines Verwaltungsrecht, Ausländerrecht,
Öffentliches Baurecht), Privates Baurecht, suchen Rechtsanwälte/
Rechtsanwältinnen zur weiteren

Bildung einer Bürogemeinschaft.

Kanzleiräume, RA MICRO, USM Haller Ausstattung, Personal vorhan-
den, Konditionen sind Vereinbarungssache. Interessenten melden sich
bitte bei RA Dr. Thomas Schröcksnadl, Römerstr. 27, 82205 Gilching,
Telefon: 08105/77813.

Zivil, - Steuer- und Gesellschaftsrechtliche Kanzlei vermietet 
schönen Raum ggf. mit Sekretariatsplatz in repräsentativen
Altbauräumlichkeiten. Nutzung des Besprechungsraumes mit
Bibliothek möglich. Sonstige Infraktur und Technik vorhanden.
Kollegiale Zusammenarbeit erwünscht. Die Kanzlei befindet sich
zwischen dem Englischen Garten und der Leopoldstraße Nahe
der U-bahn Giselastraße.

Ansprechpartner: RA Dr. Stingl 089/ 38 15 89-0

Wir suchen Rechtsanwalt (m/w) zunächst für

Bürogemeinschaft

und streben an, diesem/r die

Kanzleiübernahme

in 1 - 3 Jahren anzubieten. Schöne
Kanzleiräume in bester Lage Schwabings.

Tätigkeitsschwerpunkte: VerkehrsR,
ArbeitsR, FamR, MietR, VertragsR.

Zuschriften bitte unter Chiffre Nr. 32 / März 2009.

Bisher vor allem im Verkehrsrecht, Arbeitsrecht und Kaufrecht 
spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei sucht Verstärkung. Wir bieten
neben einem großen hellen Zimmer (auf Wunsch möbliert) auch
Sekretariatsdienstleistungen (Post, Telefon, Empfang) und
Urlaubsvertretung. Für "Einsteiger" ist bei Bereitschaft zur
Spezialisierung Starthilfe möglich. Kontakt: RA Strobl und/oder 
RA Reicheneder über Telefon 089 / 649 4480 oder schriftlich.
Unsere Webpage: www.kanzlei-fsr.de

Anwalts- und Steuerkanzlei mit Schwerpunkt im Steuer- und
Gesellschaftsrecht sowie im Immobilien- und Familien-/Erbrecht
sucht wegen Todesfall jüngeren Anwaltskollegen (30 - 40) 
mit eigenem Mandantenstamm für Bürogemeinschaft, 
Zusammenarbeit und teilweise Mandatsübernahme bei späterer
Kanzleinachfolge in schönen Kanzleiräumen in 80333 München-
Schwabing, 1 Anwaltszimmer, 1 Sekretariat. Zuschriften unter
Chiffre Nr. 25 / März 2009 an den MAV erbeten.

Bürogemeinschaft / Zusammenarbeit

Steuerkanzlei (3 Berufsträger) in repräsentativer Altbau-Etage in
Schwabing (1. Stock, Parkett, Topausstattung mit allen technischen
Erfordernissen und 4 Stellplätzen in Hof) hat 1 - 3 Zimmer der Größen
21 qm, 15 qm, 20 qm einzeln oder im Block zu vermieten.

Bei Interesse bitte e-mail an mail@kanzlei-Knauf.de  
oder unter Tel. 0171 / 725 91 81.

Bürogemeinschaft / Sozietät

Wir sind eine im Familien- und Erbrecht spezialisierte und eingeführte
Kanzlei in München und möchten uns personell und räumlich 
vergrößern.
Wir suchen Kollegen/Kolleginnen gerne mit gleichem Schwerpunkt
zunächst in Bürogemeinschaft und mit dem Ziel einer späteren
Sozität.

Zuschriften unter Chiffre Nr. 33 / März 2009 an den MAV erbeten.

Kanzleiräume für RAin/RA, StBin/StB, WPin/WP in Schwabing

Zur Erweitung unserer Bürogemeinschaft (zwei Anwälte) suchen
wir freundliche/n Kollegin/Kollegen für schöne Räume, 37 m²
und 16 m², einzeln oder zusammen, in repräsentativem, gut aus-
gestattetem Altbau. Möglich bzw. wünschenswert: Mitnutzung
Infrastruktur und ggfs. Personal, jeweils bei fairer Kostenteilung. 

Rechtsanwalt Sigel 089 27 26 56 26 

Büroräume/Bürogemeinschaft
Zivilrechtlich ausgerichtete RA-Kanzlei in bester Münchener
Zentrumslage (Stachus, Sonnenstr. 6 in unmittelbarer Gerichts-
nähe) bietet 1-2 Büroräume (je ca. 20 qm) zur Untermiete in
technisch modern ausgestatteter Bürogemeinschaft. Der monatl.
Mietzins beträgt € 500,00 inkl. Nebenkosten, zzgl. MwSt, je
Zimmer. Geeignet für älteren Kollegen, der sich verkleinern will,
oder für jüngeren zum Aufbau einer Kanzlei (Zusammenarbeit
denkbar). Im gemeinschaftlichen Sekretariat ist genügend Raum
für eigene Mitarbeiter vorhanden. Bei Interesse wenden Sie sich
bitte an Herrn RA Giese unter der Tel.-Nr.: 0151-12255617. 

Bitte keine Anfrage nach Freier Mitarbeit oder Übernahme 
von Mandaten.

Rechtsanwälte suchen Rechtsanwalt/Rechtsanwältin für
Bürogemeinschaft oder Außensozietät

Unsere Rechtsanwaltssozietät mit zwei Berufsträgern ist aus-
schließlich im Zivilrecht tätig und in Teilgebieten des Zivilrechts
weiter spezialisiert. Wir bieten einem Rechtsanwalt/einer Rechts-
anwältin Bürogemeinschaft oder Zusammenarbeit.

Repräsentative Räume (Altbau/Parkett/hohe Räume) mit circa 
145 qm in zentraler Lage in München am alten Botanischen
Garten vorhanden mit moderner technischer Ausstattung zur
Mitnutzung. Telefonannahme und Empfang kann von unserem
Sekretariat übernommen werden. Miete Raum 28 qm für 950 €
und/oder Raum 10 qm für 475 € zuzüglich Nebenkosten und
Umsatzsteuer inklusive Mitnutzung weiterer Räume: Empfangs-
bereich, Besprechungszimmer, Sekretariat, Sozialräume. Bilder der
Räumlichkeiten finden Sie unter: http://www.TrappKirr.de/Bilder.html

Kontakt RA Michael Trapp | Telefon 0 89 – 55 53 70
EMail TRAPP@TRAPPKIRR.DE | WWW.TRAPPKIRR.DE
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BÜROGEMEINSCHAFT an RA/Steuerberater/WP geboten-

Schöner Arbeiten in Schwabing, Ecke Türkenstraße/

Georgenstraße/Friedrichstraße, von Steiner-Haus, 

schönster Altbau, Konferenzraum, günstige Miete, 

bestes kollegiales Klima, Bürogemeinschaft 

mit Anwälten, Steuerberater/Wirtschaftsprüfer.

RA Hastenrath: Tel.: 33 00 76 - 0.

Bank-, Kapitalanlage- und Kapitalmarktrechtler bietet
Zusammenarbeit im Rahmen einer Bürogemeinschaft; 
fachanwaltsqualifiziert;

Erfahrung mit und erfolgreiche Betreuung von nationalen und inter-
nationalen Mandanten im Banken- und Wertpapierhandelssektor;
Prozeßerfahrung auch auf Anlegerseite; steuerrechtsqualifiziert;
Fachenglisch absolut fließend und verhandlungssicher, inklusive
Veröffentlichungen und Vorträge auf Englisch;
zusätzlich Mandatsträger in einem mittelständischen Wirtschafts-
verband; Interesse an Zusammenarbeit im Rahmen einer Bürogemein-
schaft, gerne auch zwecks Erweiterung des Beratungsspektrums;
hohe Wertschätzung von kollegialem Austausch, kooperativer
Zusammenarbeit und Bereitschaft zur Übernahme von Überhang-
mandaten.

Kontaktaufnahme: Telefon 0160  79 665 97.

Rechtsanwältin mit Kanzleisitz in Rosenheim, sucht für sich und
einen weiteren Kollegen für gelegentliche Besprechungen (Mit-)
Nutzung eines Raums in zentraler Lage. Übernahme von Über-
hangmandaten denkbar.

Personal und weitere Ausstattung wird nicht in Anspruch genom-
men. Zentrale Lage wichtig, gute Erreichbarkeit mit öffentlichen
Verkehrsmitteln ein Muss. Vorzugsweise Innenstadt, Neuhausen/
Nymphenburg.

Kontaktaufnahme an: RAin Friederike Garczyk, Tel. 08031-352 2316,
mobil 0160 944 766 54 oder per email: ra.garczyk@rechtsrat-rosen-
heim.de.

Anwaltszimmer in Bürogemeinschaft in bester

Innenstadtlage (Nähe Justizpalast)

Repräsentatives Anwaltszimmer, 23 qm, auf Wunsch voll
möbliert, modernisierter Altbau; zeitgemäße technische
Einrichtungen, Besprechungszimmer und ein Sekretariats-
platz stehen zur Verfügung. Langfristig günstige Miete.
Gewünscht wird kollegiale Zusammenarbeit in angenehmem
Arbeitsumfeld. Zuschriften unter Chiffre Nr. 26 / März 2009.

Das Ziel, unsere mittelständischen Mandanten umfassend und
optimal zu beraten, verbinden wir mit der Vorstellung, zusammen
mit Rechtsanwälten eine fachübergreifende Plattform zu schaffen.
Zu diesem Zweck sollte es gelingen, ab 01. Januar 2010 in gemein-
samen repräsentativen Räumlichkeiten mit deckungsgleicher
Arbeitsphilosophie unter Ausnutzung von Synergieeffekten eine
steuer- und wirtschaftsrechtliche Kanzlei zu begründen. 
Auf eine erste Kontaktaufnahme mit Rechtsanwälten, die dieses
Beratungsspektrum unterstützen und erweitern, freut sich
Steuerberatungskanzlei in München-Bogenhausen:

Dipl.-Kfm. Martin Reimann, Steuerberater
Jensenstraße 4, 81679 München
Tel: 089 997293-30, E-Mail: mr@stb-reimann.de 

Bürogemeinschaft / Partnerschaft
Zivil- vorzugsweise Erbrechtler/in gesucht

Wir sind eine seit Jahrzehnten bestehende überwiegend familien-
rechtlich sowie versicherungsrechtlich ausgerichtete Kanzlei-Partner-
schaftsgesellschaft im Zentrum. Um unseren Mandanten auf weiteren
Rechtsgebieten ein entsprechendes Angebot machen zu können,
suchen wir für eine langfristige Zusammenarbeit zunächst im Rahmen
einer Bürogemeinschaft und später als Partner/in in der Gesellschaft
eine/n Rechtsanwalt/Rechtsanwältin mit eigenem Mandantenstamm
mit dem Schwerpunkt Erbrecht (auch Arbeits- und Gesellschafts-
recht).

Wir bieten ein schönes Arbeitszimmer, kollegiale Zusammenarbeit
sowie auf Wunsch Kapazitäten im Sekretariat. Zuschriften an den
MAV erbeten unter Chiffre Nr. 27 / März 2009. 

Bürogemeinschaft Germering

In meiner zentral und an der S-Bahn-Station in Germering gelegenen
Kanzlei steht ein Büroraum mit 20 qm zur Verfügung.
Ich bin schwerpunktmäßig tätig auf dem Gebiet des Zivilrechts und
Fachanwältin für Familienrecht. Für die Bildung einer Bürogemein-
schaft, eventuell Außensozietät, suche ich Steuerberater/
Steuerberaterin oder Rechtsanwalt/Rechtsanwältin mit ergänzenden
Tätigkeitsschwerpunkten.

Kontakt: 089/89 43 97-0 oder welleschek@kanzlei-welleschek.de

Kooperation / kollegiale Zusammenarbeit

In bester Altbaulage in der Widenmayerstraße in München
werden bei uns 3 helle, große und sehr repräsentative
Büroräume (Parkett, Stuck) mit Mitnutzung eines sehr groß-
zügigen Konferenzzimmers incl. Bibliothek und weiteren
Gemeinschaftsflächen ab Mitte März 2009 frei. In den Räumen
befinden sich bereits zwei wirtschaftsrechtlich ausgerichtete 
liebenswerte und kooperative Kollegen. Neben ausreichenden
Parkmöglichkeiten ist eine moderne Infrastruktur (Netzwerk,
Telefonanlage, etc.) vorhanden.

Anfragen bitte an RA Ulrich Baumann 089 98 27 74 60.

Bürogemeinschaft für Rechtsanwälte oder Steuerberater:

In meiner zivilrechtlich ausgerichteten Anwaltskanzlei in zentraler
Innenstadtlage zwischen Sendlinger Tor und Marienplatz im
Asamhof wird ab dem 01.04.09 ein ruhiges und repräsentatives
Büro (28 qm, Parkett, auf Wunsch auch möbliert) sowie bei
Bedarf ein Arbeitsplatz im Sekretariat frei. Mitbenutzung der 
gesamten Büroinfrastruktur ist möglich. Ich strebe eine langfristige
und vertrauensvolle Zusammenarbeit an. Anfragen bitte an 
RAin Lankes unter 089 / 23 03 29 99.

RA sucht Überhangmandate im Insolvenzrecht zur Vervoll-
ständigung der Fall-Liste für den Fachanwalt. Prüfungen bereits
bestanden. Kostenteilung. 

Tel.: +49 89 28 70 20 - 0, mail@schmidt-hofert.com
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Vermietung / freie Mitarbeit

RA Kanzlei in idealer Lage in Schwabing bietet RA - Kollegin/-en

oder Steuerberater einen sehr schönen Raum und optional einen

Sekretariatsplatz. Erwünscht sind gegenseitige Urlaubsvertretung,

lockere konstruktive Arbeitsatmosphäre und auf längere Sicht engere

Zusammenarbeit. Weitere Modalitäten sollten im persönlichen

Gespräch abgestimmt werden. Mitarbeit in der Kanzlei erwünscht,

aber nicht Voraussetzung.

Rechtsanwälte Heinz Bethcke & Tim King, Maria-Josepha-Straße 14,

80802 München, Tel.: 089 / 33 15 05, Fax 089 / 33 19 57.

Vermietung

Zentral gelegene und modern eingerichtete Anwaltskanzlei
(zwei Fachanwälte für Familienrecht) vermietet zum 1.4.2009 helles
Anwaltszimmer und Mitbenutzung eines Besprechungszimmers.
Spätere Kooperation möglich. 

RAE Hartman-Hilter, Tel. 089-236633-0.

Bürogemeinschaft
Kanzleigemeinschaft vermietet in repräsentativem Jugendstilhaus
zwischen Beethoven- und Goetheplatz (U3/U6) wahlweise Büroraum
(22 qm zu monatlich EUR 750,00 netto, oder Büroraum 15 qm zu
monatlich netto 470,00) jeweils incl. Benutzung der Gemeinschafts-
räume. Auch Teilzeitnutzung möglich. Mitbenutzung des Sekretariats
sowie der technischen Einrichtungen möglich.

Telefonische Anfragen unter 089 / 544 16 90.

Wenn Sie nicht weiter wissen:

FAin SozR RAin Elisabeth Brörken

Herrnstr. 48, 80539 München

Tel.: 089 / 24 24 59 69

Mitglied in der ARGE Sozialrecht im DAV

besonderer Schwerpunkt: neurologisch-psychiatrische/

testpsychologische Begutachtung

im Sozial- und Versicherungsrecht

Untervermietung an Kollegin/Kollege:

Büroraum in Anwaltskanzlei, ca. 14 m² in Haidhausen; geeignet
auch für „Zweigstelle“, für nebenberufliche Tätigkeit als Anwalt,
als Besprechungsraum.

Bei Interesse, Kontakt unter 089 - 448 62 54 oder 0172 - 863 37 01.

Nachmieter/in für Arbeitszimmer in angenehmer, großzügiger
Bürogemeinschaft (derzeit drei Rechtsanwälte) in zentraler Lage
gesucht.
Benutzung der Kanzleiinfrastruktur wie Sekretariat, Hard- und
Software, Bibliothek etc. optional.
Ideal für Berufs(wieder)einsteiger durch Übernahme von
Mandaten.
Rechtsanwältin Ulrike Meising, Goethestrasse 52, 80336 München,
089 - 53 00 53, rechtsanwaeltin@ulrikemeising.de

Kanzleiverkäufe

RA-Kanzlei (Zivilrecht, insbes. Familien-, Unfall-, Allg. Zivilrecht; Straf-
und OWi-Recht) altershalber abzugeben (Lage zwischen Marienplatz
und Stachus; 1, 2 oder 3 Räume können übernommen werden).

Zuschriften unter Chiffre Nr. 28 / März 2009 an den MAV erbeten.

Verkauf Büroräume - als Kanzlei genutzt - In guter Lage im
Osten von München mit Anbindung an die A8 und an U2 und U5
sowie Buslinien in der Nähe und Parkplätze vor dem Haus werden
3 Büroräume mit zusätzlich großer Lagerfläche ohne Makler-
provision verkauft. Preis: 149.000 € zzgl. ges. MWSt.

Auch nutzbar als Versicherungsbüro sowie für sonstige
Dienstleister. Verkabelung zur Nutzung mehrerer Arbeitsplätze
über Serverlösung ist vorhanden.

Zuschriften an den MAV unter Chiffre Nr. 29 / März 2009

In unserer Kanzlei wir infolge Ausscheidens eines Kollegens in der
Barer Straße 44, München ein Büroraum zur Vermietung an
Kollegen/Kollegin frei:

Raumgröße: ca.14,5 qm
zuzüglich Mitbenutzung der 
Gemeinschaftsräume, Besprechungsraum

Raumkosten einschließlich Nebenkosten
(Heizung, Betriebskosten) einschließlich 
Deckungsbeiträge (Reinigung 2 x wöchentlich, Strom)
brutto EUR 674,00

Sektetariatsleistungen, Telefon- und Telefaxbeteiligung können
nach Anfall verrechnet werden.

Die Kanzlei ist zivilrechtlich strukturiert; 6 Berufsträger sowie
Steuerberater.

Anfragen richten Sie bitte an: RA Dr. Litzinger, Tel. 089/28 66 140.

Suchen Nachmieter für freundliches,
ruhiges Büro in Solln (provisionsfrei)

Helles Büro mit Blick ins Grüne im EG eines gepflegten Hauses
mit 2 Büro- und 2 Wohneinheiten in ruhiger Lage in Solln 

ab sofort zu vermieten. Auf insgesamt 136 m² Fläche befindet
sich ein großzügiger Eingangsbereich, 2 Büroräume, 

1 großes Besprechungszimmer (teilbar mit Trennwand), 
Küche, Keller. Miete monatlich € 1555,00 zzgl. NK u. Kaution

(3 Garagen optional).

☎ 089 / 74 91 61 - 0 (Ansprechpartner RA Baumer)

Zu verkaufen:

Sozialrechts- und Rentenberatungskanzlei, Raum Allgäu, aus
Altersgründen zu verkaufen. Überleitung möglich.

Zuschriften bitte unter Chiffre Nr. 22 / März 2009.
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Prozessvertretung

Stellenangebote nicht jur. Mitarbeiter

Anwaltskanzlei im Zentrum von München mit Schwerpunkt gewerb-
licher Rechtsschutz sucht eine(n) Rechtsanwaltsfachangestellte(n),
idealerweise mit 2-3 jähriger Berufserfahrung im Umgang mit
gewerblichen Schutzrechten und guten Englischkenntnissen zum
01.04.2009 oder später. Auch Berufsanfänger mit entsprechender
Qualifikation sind willkommen. Vollzeit und Teilzeit verhandelbar. 

Zuschriften bitte an Chiffre Nr. 34 /März 2009.

Wir sind eine modern ausgestattete Anwalts- und Steuerkanzlei, in
bester, zentraler Lage Münchens (Hauptbahnhof, NH-Hotel Deutscher
Kaiser, 15. Stock). Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab
01.05.2009 eine/n nette/n, qualifizierte/n Rechtsanwaltsfachange-
stellte/n in Vollzeit. Zu Ihren vielfältigen Aufgaben gehören insbeson-
dere die Erledigung der Korrespondenz, die Fristenkontrolle und die
Erstellung von Honorarabrechnungen (RVG). Dem umfangreichen
Aufgabengebiet entsprechend erwarten wir selbständiges Arbeiten,
gute Fachkenntnisse, gerade im Kostenwesen, Recht-schreibsicher-
heit, gute EDV- (RA-Micro, Excel, Microsoft Office-Paket) sowie engli-
sche Sprachkenntnisse. Sie sollten außerdem Teamgeist mitbringen,
flexibel und belastbar sein. Wir bieten ein gutes Betriebsklima und
gute Bezahlung. Wenn Sie eine abwechslungsreiche Tätigkeit suchen,
freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer vollständigen Bewerbungs-
unterlagen (gerne per E-Mail) an mail@emrich-schoetz.de, Rechtsanwälte
Emrich, Schötz und Partner GbR, Arnulfstr. 2, 80335 München.

Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in Berlin und München
übernimmt Termins- und Prozessvertretungen aller Art:

CLLB München CLLB Berl in
Liebigstr. 21, 80538 München Dircksenstr. 47, 10178 Berlin    
Tel.: (089) 552 999 50 Tel.:  (030) 288 789 60                        
Fax: (089) 552 999 90 Fax:  (030) 288 789 620

mail: kanzlei@cllb.de
web: http://www.cllb.de

Belgien und Deutschland

PETER DE COCK

ADVOCAAT IN BELGIEN

RECHTSANWALT IN DEUTSCHLAND

(EIGNUNGSPRÜFUNG 1994 BEST.)

steht
Deutschen Kollegen für Mandatsübernahme im gesamten 

belgischen Raum zur Verfügung

über 27 Jahre Erfahrung mit Handels-, Straf- und Zivilrecht, 
Bau-, Transport- und Verkehrsrecht, Eintreibung, Schadens-
ersatzforderungen, Klauselerteilung, Zwangsvollstreckung

Mediation und Arbitration

KAPELSESTEENWEG 48, B-2930 BRASSCHAAT (ANTWERPEN)
TEL. 0032 3 646 92 25 - FAX. 0032 3 646 45 33

E-MAIL: adv-ra.peterdecock@skynet.be
INTERNET: www.peterdecock.net

Stellengesuche nicht jur. Mitarbeiter

Rechtsanwaltsfachangestellte mit langjähriger Berufserfahrung
bietet auf freiberuflicher Basis professionelle Unterstützung bei
allen anfallenden Kanzleitätigkeiten, eigenständige Erledigung
von Mahn- u. Vollstreckungsverfahren (RenoStar-Lizenz 
vorhanden), Tel. 0177/722 53 50.

Rechtsanwaltsfachangestellte mit langjähriger Berufserfah-
rung sucht in freier Mitarbeit ab sofort noch für 1 Tag/Woche
Tätigkeit in einer zivilrechtlich ausgerichteten Kanzlei. Flotte
und selbständige Arbeitsweise. Besonders erfahren in der
Sachbearbeitung von Mahnverfahren, Zwangsvollstreckungen,
RVG- Abrechnungen. Auch schnelles und zuverlässiges
Schreiben Ihrer Diktate (auch digital im Home-Office),
Empfang, Telefondienst, Büro- u. Reiseorganisation etc. 
Sehr gute Kenntnisse in RA-Micro, AnNo-Text und allen 
MS-Office-Programmen.

Kontaktaufnahme bitte unter Chiffre Nr. 24/März 2009.  

Sekretärin/Assistentin, langjährige Erfahrung 
im Geschäftsleitungsbereich, fit in allen Büroarbeiten, 

übernimmt Sekretariatsaufgaben, Urlaubs- und Krankheitsvertretung
freiberuflich und / oder Teilzeit in Ihrem Büro.

Ebenso übernehme ich Schreibarbeiten (MS-Office) in Heimarbeit
schnell und zuverlässig.

E-mail: 2009.0@web.de
Mobil: 0172 - 240 23 82

Strafrechtlich orientierte Kanzlei in München-Neuhausen sucht

ab 1.4.2009 oder später eine/n engagierte/n, zuverlässige/n

Rechtsanwaltsfachangestellte/n. Erwartet werden fundierte

Kenntnisse in RA-MICRO, der Textverarbeitung, dem Schreiben

nach Diktat sowie in der selbständigen Bearbeitung von

Zwangsvollstreckungsangelegenheiten. 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an

Dr. Fred Schneider, Pfarrer - Dr. - Zeiler - Str. 23, 85567 Grafing.

Anwaltssekretärin mit langjähriger Berufserfahrung sucht
zum nächstmöglichen Zeitpunkt für ein bis zwei Tage in der
Woche auf selbstständiger oder auf 400-EURO-Basis eine
zusätzliche Tätigkeit. Ich unterstütze Sie gern bei allen in einer
Kanzlei anfallenden Arbeiten. Falls Sie Interesse haben, besuchen
Sie mich auf meiner Homepage www.sternenpower.de oder rufen
Sie mich an: 089 / 7 14 36 08. Ich würde mich freuen.

Rechtsanwaltsfachangestellte mit langjähriger Berufserfahrung
sucht ab sofort nach Kinderpause eine Teilzeitstelle (bis 25 Std./Wo
Vormittags). Ich verfüge über einen aktuellen Master-Abschluß
(Word, Excel, PowerPoint) von Microsoft. 

Ich würde mich freuen, wenn ich Ihr Team verstärken dürfte. Gerne
sende ich Ihnen meine Bewerbungsunterlagen zu und stehe jeder-
zeit für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

Tel. 089/37063724, Mobil: 0176/51386026, 
kerstin-kattner@t-online.de
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Dienstleistungen

- Bürodienstleistungen aller Art - 
Sabine Raab

Rechtsanwaltsfachangestellte, selbständig,
bietet Aushilfe, stundenweise, gerne auch langfristig 

vor Ort in Ihrer Kanzlei bzw. am Heimarbeitsplatz 
bei Krankheit, Urlaub und Personalengpässen 

Sprachen: Deutsch, Englisch
Tel: 0175/ 41 46 337

Schreibbüros

Schreibbüro Rigl
RA-Fachangestellte übernimmt Urlaubsvertretung Schreibarbeiten,

auch von zu Hause mit DictaNet

Telefon-Nr.: 089 / 90 54 16 04

oder 01 77 / 67 02 824

Telefax-Nr.. 0 89 / 41 15 75 92

e-mail: pr.petra.richter@nexgo.de

Zuverlässige RA-Gehilfin mit 20-jähriger Berufserfahrung, fit und fix

mit Phantasy, erledigt in Ihrem Büro Zwangsvollstreckung, Honorar-

abrechnungen, Buchhaltung. 35 € / Std. + MwSt. Nur Samstags.

Testangebot: 10 Stunden je 25 € + MwSt., 

Tel: 089 / 625 17 28, Fax: 089 / 63 81 97 26, Mobil: 0179 / 503 21 78, 

kabelhaching@hotmail.com.

Dienstleistungen Staimer 

Schreibarbeiten nach Vorlage, Band und digital. 

Wir entlasten Ihr Büro preisgünstig.

Tel.: (089) 42 12 47 - Fax (089) 42 29 56

E-mail:BueroStaimer@aol.com

Eilservice
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Sekretärin / Assistentin (freiberuflich)

perfekt in allen Büroarbeiten, langjährige Erfahrung in versch. 
RA/WP-Kanzleien, auch Verlage/Medien/Arch. - Ing. Büros,  (z.B. Phar-
marecht/ Vertragswesen) übernimmt Sekretariatsaufgaben (keine
RA-Gehilfin) und/oder Schreibarbeiten (MS-Office) in Ihrem Büro
oder in Heimarbeit. 

Schnelles, korrektes Arbeiten zugesichert, Teilzeit/halbtags
und/oder sporadisch aushilfsweise.

Tel.: 089141 1996, Fax: 089 143 44 910, mobil: 0170 184 3338.

Übersetzungsbüros

FACHÜBERSETZUNGEN RECHT
ENGLISCH -  DEUTSCH

Gabriele Schuster
Rechtsassessorin und Übersetzerin

Luitpoldstr. 6 - 82140 Olching

Tel. 08142/6528951 – Fax 08142/6528952

E-Mail: gschuster@german-lingo.com

IHR SEKRETARIAT Karin Scholz
Büro- und Schreibservice

Urlaubs-/Krankheitsvertretungen
Nähe Hbf. – Karlstraße 42

Tel: 089/55 02 77 77
Mobil: 0160/97 96 00 27

www.sekretariat-scholz.de

FACHÜBERSETZUNGEN - WIRTSCHAFT / RECHT

ENGLISCH - DEUTSCH / DEUTSCH - ENGLISCH

Marion Huber
(Muttersprache Englisch)

Öffentl. best. & allg. beeid. Übersetzerin (BDÜ)

Millöckerstr. 6, 81477 München
Tel: 089 / 784 90 25 Fax 089 / 78 26 55

E-Mail: marionhuber@t-online.de

FACHÜBERSETZUNGEN RECHT / WIRTSCHAFT

von einem qualifizierten und erfahrenen Team

- auch Eilaufträge -

� Englisch

� Französisch

Dipl.-Volksw. Raymond Bökenkamp

Dietlind Bökenkamp

Gerichtlich bestellte und beeidigte Übersetzer (BDÜ/VbDÜ)

Birkenleiten 29 · 81543 München

Tel.: 089 / 62 48 94 96 · Fax: 089 / 62 48 94 97

E-Mail: buero-boekenkamp@t-online.de
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Sonstiges

D E U T S C H  -  I T A L I E N I S C H  -  D E U T S C H

Fachübersetzungen

Beglaubigte Übersetzungen & Dolmetschen

SCHNELL � ZUVERLÄSSIG � GENAU

Sabine Wimmer

Öffentl. best. & allg. beeid. Übers. & Dolmetscherin (VbDÜ)

Thalkirchner Straße 81(AK), Büro 400, 81371 München

Postanschrift: Postfach 75 09 43 - 81339 München

Tel.: 089-36 10 60 40 Mobil: 0177-36 60 400 

Fax: 089-36 10 60 41

E-mail: info@trans-italiano.de - Web: www.trans-italiano.de

Wir übernehmen sämtliche Bindearbeiten
Ihrer Fachzeitschriften (NJW, Anwaltsblatt 

FamRz etc.) zu günstigen Bedingungen.
Besorgung von fehlenden Heften und EBD,

Abholung und Lieferung möglich
Bitte informieren Sie sich:

BUCHBINDEREI BAUER, Beethovenstr. 1
80336 München

Tel.: / FAX 089 / 537 337

In eigener Sache:

Adressänderungen, die Sie an den DAV melden, werden nicht
automatisch an uns weitergeleitet. Teilen Sie Ihren Umzug bitte
per Post, Fax, Email oder telefonisch auch dem Münchener 
AnwaltVerein mit unter:

Münchener AnwaltVerein e.V.
Prielmayerstr. 7 / Zi. 63, 80335 München
Tel.: 089. 55 86 50, Fax: 089. 55 02 70 06
email: info@muenchener.anwaltverein.de

Service:

Zusendungen auf Chiffre-Anzeigen werden von uns in der
Regel am Tage ihres Eingangs an den Inserenten weiter 
geleitet. Sperrvermerke sind möglich. 

Senden Sie Ihre Chiffre-Antwort bitte mit Angabe der 
Chiffre - Nummer an eine der drei folgenden Anschriften: 

Münchener AnwaltVerein e.V.
Maxburgstr. 4 / Zi. C 142, 80333 München

Münchener AnwaltVerein e.V.
Prielmayerstr. 7 / Zi. 63, 80335 München

MAV GmbH
Karolinenplatz 3 / Zi. 207, 80333 München

Anzeigenpreisliste
(Auszug, gültig ab 01.04.2008)

Kleinanzeigen:

Kleinanzeigen bis 10 Zeilen 25,86 EUR zzgl. MwSt.
Schriftgröße 8 Pt., 
Größe ca. 3,5 x 8,4 cm, 

Kleinanzeigen bis 15 Zeilen 38,79 EUR zzgl. MwSt.
Schriftgröße 8 Pt., 
Größe ca. 5,0 x 8,4 cm, 

Kleinanzeigen bis 20 Zeilen 51,72 EUR zzgl. MwSt.
Schriftgröße 8 Pt., 
Größe ca. 7,0 x 8,4 cm, 

Ab 20 Zeilen Preis auf Anfrage, Chiffreanzeigen sind ohne
Aufpreis möglich, die Weiterleitung der Eingänge erfolgt in
der Regel am Eingangstag.

Gewerblich:

Anzeige viertelseitig 180,67 EUR zzgl. MwSt.

Anzeige halbseitig 321,09 EUR zzgl. MwSt.

Anzeige ganzseitig 603,36 EUR zzgl. MwSt.
(Satzspiegel oder A4)

Mehrpreis für Sondergestaltung auf Anfrage.
(Rahmen/ Platzierung/ Gestaltung/ Scannen)

Mediadaten:

Format Din A 4, Satzspiegel 180 mm x 257 mm,
Anzeigenteil: 2-spaltig, Spaltenbreite 84 mm

Farbe 1c (schwarz), 
farbig auf Anfrage gegen Mehrpreis

Daten für Kleinanzeigen: Text per Fax oder Email, 
pdf (Graustufen, CMYK bei Farbanzeigen, hoch-
aufgelöst, mind. 300 dpi, Logos u. Schriften einge-
bettet), jpg, tif, andere Formate auf Anfrage.

Anzeigenschluss ist jeweils der 10. Kalendertag eines Monats
für den nächsten Monat.

Alle Anzeigen werden ohne Aufpreis parallel auch in der 
Internet-Ausgabe der Mitteilungen auf der MAV-Homepage
(www.muenchener.anwaltverein.de) veröffentlicht.

Anzeigenannahme:

MAV GmbH, Claudia Breitenauer
Karolinenplatz 3 / Zi. 207, 80333 München
Tel 089. 55 26 33 96, Fax 089. 55 26 33 98
eMail c.breitenauer@mav-service.de

oder über die Geschäftsstellen des MAV, Maxburgstaße oder
Justizpalast. Anschriften siehe im Impressum S. 28.
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IHR GUTES RECHT AUF MEHR EFFIZIENZ

Digta Soundbox 830 

•  Platz sparendes Design

•  Anschluss für Kopfhörer / Fußschalter

•  Integrierte Soundkarte für optimalen Sound 

•  Lautstärkeregler 

•  Komplettes Zubehörprogramm

Digta 420

•  128 MB Festspeicher

•  Selbstleuchtendes Farbdisplay

•  Akku- und Batteriebetrieb möglich

•  Nutzung auch als PC-Mikrofon über USB

•  Im Gerät aufladbarer Akku

•  Interface für Barcode/RFID-Leser

•  PIN-Gerätesicherung und Diktatverschlüsselung

Sie erhalten ein Diktiergerät (als Einzelplatzlösung),  

ein Wiedergabegerät für das Schreibbüro und  

Zubehör – für 30 Tage zum Test.

30 TAGE  TESTEN

 

Sie möchten mehr über digitales Diktieren 

wissen? Oder Ihren Vorsprung mit den digitalen 

Diktierlösungen »live« testen? 

Nehmen Sie einfach Kontakt mit Ihrem Grundig 

Business Systems Partner Kratzer EDV GmbH  

auf.

>>>  Digitale Sprachverarbeitung für Rechtsanwälte

Kratzer EDV GmbH - IT Systemhaus für Rechtsanwälte
Server- und Netzwerkbetreuung, Standortvernetzung, Servervirtualisierung/-konsolidierung

Security-Lösungen: Firewall, Messaging Security, Virenschutz, Verschlüsselung

Branchenlösungen: DATEV System-Partner, DATEV System-Partner für Phantasy

Grundig CGP Partner für digitale Diktierlösungen und analoge Systeme

�

�

�

�

Kratzer EDV GmbH, Oberanger 45, 80331 München
 

Telefon:       

 

089 / 23 23 66 - 66

 

089 / 23 23 66 -   0

 

Fax:           Internet:  www.kratzer-edv.de

E-mail:  info@kratzer-edv.de

KRATZER 
EDV GmbH

turn voice into             action

Business Systems

Fordern Sie Ihre kostenfreie

Teststellung an:

Telefon: 089 / 232366-0
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•  Soft-Touch-Composite-Oberfläche




